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Die neue CD-Rom „SGV-NRW", Stand 1. Juli 2000, ist erhältlich. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die :.VIinisterialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes :'JRW (SGV. :N-r{W.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfü.gung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die :.VIinisterialblätter smvie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes KRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums :-.JRW (Adresse: http://\.nvw.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „ Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. ::'.\RW) ist auch auf 
CD-RO:iH erhältlich. Bestellformulare finden sich in den I\""ummern 3 und 4 des GV. ::.--JRW. 1999, ebenso im 
Internet-i\.ngebot. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische i\.rbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Xachlieferungen so sch.TJ.ell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 



716 Gesetz- ::;.::d Verord:1.u~gsblatt :f:ir C.c.s I..a:1<: Nord!'hei!:-\Vest::'.alen. - Nr. 54 YO:t:1 22. Dezember 2000 

203012 
.. zweite Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
über die Ausbildung und die 1. Fachprüfung 

für den Laufbahnabschnitt I 
der Polizeivollzugsbeamten 

des Landes ~ordrhein-Westfalen 
Vom 1. Dezember 2000 

Aufgrund c.es i: 187 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes 
ir. de~· Fassung der Bekanntmach:n:g vom 1. i\iai 1981 
(GV. =~~w. S. 234), z:iletzt geändert durcn Gesetz vom 
14. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 670), ,.vird im Eim:en:eh
men mit dem Fina::izminister:.üm verordnet: 

Artikel I 

Die Verorc.nung über die Ausoilc.u::ig und die I. Fc.ch
prüfung für den Laufbahnabscl:nitt I der Polizeivollzugs
beamten des Landes Nordrhein-Westfalen (Aus::Jild::.ngs
w7.d Pr:.ifungsverordnu::ig Laufbahnabschnitt I-VAPPol I) 
vom 24. Xo,·ember 1995 (GV. i\vV. S. 1188), geänc.ert durch 
Verordn:ing vom 26. Juni 1998 (GV. ~\JRW. 466) wird ,vie 
folgt geändert: 

l. I:::t § 2 Abs. 2 werde!l in ?-iummer 5 das Komma am Ende 
durc~ einen Punkt ersetzt und die Nummer 6 gestri
c:i.en. 

2. § 16 wird wie folgt geäi::dert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

3. In § 17 Abs. 1 w~rd nach de::n achten Spiegelstrich 

,,- Eingriffstecl117.iken" ein r:.euer Spiegels'.:rich 
,,- Sport" 

angei'ügt. 

4. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in Buchstabe c) der P,mkt am 
Ende durcn eir: Komma ersetzt and folger:der ::ie:1er 
B:ic:i.stabe d) eingefügt: 

,,d) die Fachnote Sport ,,::nangefüaft" oder „unge
nügend" ist." 

b) In Absatz 2 erhält Buchstabe b) folgende Fassung: 

„b) eine Modulnote der Leitthemen/:i:VIodule der 
b.tegrativen Ausbildung und die Fachnote 
Spo:·t schlechter a::.s „ausreichend" sind". 

c) In Absatz 2 Buchstabe d) werden die Wörter 

.. Klasse 3" durch die Wörter .. Klasse B für Fal:r
zeuge mit Schaltgetriebe" ersetzt. 

5. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) ~ach Absatz l wird folgende:- neuer Absatz 2 
eingefügt: 

,,(2) Wer das Ziel des Ausbildungsabschnittes I 
nicht en-eicht hat, weil die Fachnote Sport ,,man
gelhaft" oder „ungenügend" ist, setzt die Ausbi.1-
d;mg im Ausbildungsabschnitt II fort, sofern die 
Ausbildui::gskonferenz nicht die fehlende Eignung 
festgestellt hat. 

Innerhalb von drei :VIonaten sind im Ausbildungs
fach Sport Leistungen zu erbringen, die eine Fach
note von r.lindestens „aasreichend" ergeben." 

b) Der bisherige Absatz 2 \vird Absatz 3. 

c) Der bisherige Absatz 3 \vird aufgehoben. 

d) Es v.rird ::olgender neuer Absatz 4 angefügt: 

,,(4) .~"'lwärterinnen und Anwärter, die das Ausbil
dungsziel auch nach Verlängemr:g oder Wiecierho
lung von Teilen der Ausbildung nicht erreichen 
oder die die Leistungen L>n Fach Sport nach Ab-

satz 2 Satz 2 nicht erbringen oc.er oei c.e:.1en die 
Ausbildungskor:ferenz die :fer~ende Eignung ::estge
steEt hat, sind zu en:lassen." 

6. § 40 erhält folgende Fassung: 

,,§ 40 
ÜtJergangsbestin~u~g 

F:i:r die vor dem l. 10. 2000 eingestellten Pol:.ze:.meister
anwärterinnen und Polizeir:.'leisteran,vfü·te:· gilt d.:ese 
Verordn:ing in der Fassung von 24. Noverr..oer 1995 
(GV. :'ill.W. S. 1188), geändert c.urcl: Verordnung vom 
26. Juni 1998 (GV. NRW. S. 466)." 

Art!kelII 

Diese Verordnung tri:t a!ll Tage nach de:- Verkündu!1g 
:.n Y,.:-aft. 

Düsseldorf. den 1. Dezember 2000 

Der Innen!llir.ister 
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des Landes Nordrhein-\Vestfalen 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2000 S. 716. 

Verordnung 
über die Errichtung des Klinikums Münster 

der Universität Münster 
(Lniversitätsklinikum :.Vlünster) 

als Anstalt des öffentlichen Rechts 
Vom 1. Dezember 2000 

Aufgrund des § 41 Abs. L 2 ur..d 4 des Gesetzes über die 
Hocnsc!lulen des Landes ~ordrhein-\Vestfalen (Hoc:i.
schulgesetz - HG) vom 14. :lfäyz 2000 (GV. :-,~W. S. 190) 
wird mit Zi.;.stimmung des Ausschusses f:ir "\Vissenschai't 
und Forschu::ig des Landtags u.nd im Einverne!lmen 1"1.it 
dem Fii::anz::ninisteriu.m, de!ll II1.!7.enministerium m1.ä. dem 
::\Iinisterium für Städtebau ur.d Wohnen. Kultur ur..d 
Spo:-t verordnet: · 

Artikel I 
Universitätsklinikum 

§ 1 
Errichtung, Rechtsnachfolge, 

Vermögensüoergang 

(1) Das Land errichtet als rechtsfäl:ige A ... "'lstalt des 
öfientlicl:en Rechts das Klinikum :XIünste:- c.er Universi
tät :iYiünster (Ur:iversitätsklinikum ivfür..ster) nüt Sitz in 
lviünster. Das "Cniversitätsklinikum führt ein Dienstsie
gel. 

(2) Das Universitätsklinikum tritt an die Stelle der 
bisherigen ::Vledizinischen Ein:-ichtungen der Universität 
nach § 34 Abs. 1 HG. Die dem Au:gabenbereic!l der 
::\Ieäiziniscnen Eimi.c:i.tungen zuzurechr..enden Rechte 
und Pflichten des Landes und der Universität gehen im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das Universitäts
J.<-.linikum über. 

(3j Das der besonderen Betriebseinheit iVIedizinische 
Einricntungen nach § 34 Aos. l HG zuzurecl-n1ende 
Betriebsvermögen mit Ausnahme der Grundstücke ur..d 
grundstücksgleichen Rechte des Landes geht mit den 
Buchwerten einer von einer \Virtschaftsprüferin oder 
einem Wirtschaftsprüfer mit einem Bestätigungsvermerk 
versehenen Scl'i.lussbilanz zum 31. Dezember 2000 mit 
allen Rechten und Pflichten unentgeltlich auf das Uni
versitätsklinikum über. Das Land stellt dem "Cniversi
tätsi;{linikur.i. die betriebsnotwendigen Grundstücke und 
grundstücksgleichen Rechte zur unentgeltlic!len Kutzung 
zur Verfügung. 



§ 2 
... -\1.~fgabe:a 

(l} Das l:-1:i,.0ersitätskliniha::1 dient de::n Facl:.oereich 
:}.ledizir_ de~ "C!livers:.tät zu~ Erfüllur..g se:ne~ Auigabe:1 in 
Fo:-schu::-1g und Lehre. Es i:i,:-r:.:nt Adgabei: ir.. c.er Kra:'.l
kem0erso:·gung e:.nsc::iließlich c.er 3oc::ileis'.:u::igs::nec:.zir. 
m:.d irr:. öf.:e::ltlict.en Ges„E:.dl:eits,,-esen ,_va::i:-. Es ge1.vä!l!'
!eistet die Ver::Jindur:.g der Krar:.ken1.·ersorgm:g ::n:.t Fo:-
sc:C:= .. :..YJ.g :-;.:iä. Lehre. Es G.:.ent der ä:-ztlichen For~- ::r:d 
v: ei'.:e:-b:.:c.ung i.:nd der A1.::o-. For'.:- u~d 1.Yei':erbilc1ug c.es 

~ers~~al:~- ~~~~~?i'·::~:~~a:-~~~;:i~:~:~ :~~r~~}f~ al~-~c-~lie;: Lca. u .. d c.L.11.Lc-.aa_ otal--L--l~LZ05- z .-. e~--- l!:t ::.1n_1_ d __ 
... ;.\.bgabeno~C.n:a:g. 

(2) Das "C"nfrers:tätskl:.niku::n arbei'.:et eng mit d 0 " 

Ur..i,·ersi'.:iit au: der Gr::r.c.:age ei::1.er Zoo:;;erationsYerein
ba1·:mg (§ 13) zusa::m:1en :;.nc un'.:erstützt sie in der 
Wa::i:-:1el:.rn.ung ihrer Adga::;en nach § 3 HG. Es steEt 
sic::ier. ö.ass c::.e IVIitiöeder der Hocl:.scl:.ule c.ie ihnen 
durch Artikel 5 Abs.- 3 Satz 1 ce::- Grundgesetzes unc:. 
C.urch C.as Hoch~chulgese~z ve~O~rg~er.:. Rech~e ,_va!lr~eh
rr,en 3:Ör::!len. E::ltscheidu::ige,: des "C:!liversitä'.:skli::1iku:::ns 
er:olgen :a:oescl:.adet de· Gesamt,0e:·annvort1:ng cer "C"ni
,·e-sität (§ 25 Abs. 2 Satz 1 HG) ir.'.l Ebven1ehme1-: mi'.: der!! 
Facl:.oere:.ch lVIedizin, so,,_·eit der Bereicl: von Forscb.u:g 
ur.d Ler . .re betroffen ist. Komm'.: das Einveri:enrcen i:icrct 
zust~.1.-:.de: so entscl-1e:.C..et der 111:fsichtsrat~ \.,,,,_:;-en:1 C..ie 
De~ar.ir: oder c.er Dekan c.ies beantragt. 

(3) Die den Fa6bereich iviedizin betreffei:dei:1 Venval
tungsadgaben einscb.ließl:.ch der Perso:'.lal- m:d Wirt
scha::'.:sve:,va!tung we::-den von:: Uni1,e:rsitätsklir:.ü:un: 
,vahrgenorr11-:1en .. Das :..-rä:1.ere regel~ C..ie Eooperationsver
einbaru:1g (§ 13). 

(4) Das Universi'.:ätsklir.ikun, kar.n ,,;eitere Ai.:fgaben 
,Ya:hr~ehrne~1: SO'\\"'eit diese rnit seinen .. /iufgabe:r: nac!l 
Aosatz 1 bis 3 i:11 Zusarr::ne:1nang stehe1 1~11d die Finan
zieru~g sic::iergesteclt i"'.t. 

(5) Das U:1iver:,:.täts~:::.::1ikura ist bis z:m: Aola::i des 
Ja:-ll"es 2006 verpf:icl:.tet, s:.cl:. fü:- cie Plammg und Durc::i
füt..ri;.:ig seiner BauYo:-habeL C.er staa:licher: BauYer\val
t:mg des Landes 1.ac. ci.eren Rechtsnachfolger zu bedie
ne::i. 

(6) Z:;.r Erfülkr.g seiner Aufgaben kann sicl:. cias 
T.:-ni,;ers:.tätskli::1.ikur~ Dr:.t'.:er bedienen. sic::i ar. "C"nter-
1-:.e.t.!ne:n be'.:eiligei: und "Cn:ernehrr:.en g1iir..den. Dabe:. :.s: 
d:1:-cl: Vereinbarung siche:-z1:ste:.len, ciass der:::. Lance,;
rec!ll:.ungshof c:.e s:.ch aus § 111 cer Lancesha:;.shaltsorc.
nung ergebendei: P::.·ü:ungsrec::ite eingeräu.rn'.: ,,_·ercen. 

§ 3 
Orga:'.le 

Orgar.e c.es Ur.:.versitätsklinik:i.rn.s si:'.ld. c.er Aufs:.c:1ts
rat :;.nd de:· Vorstand. 

§ 4 

Aufsicl:.tsrat 

(1) Der A:i.fsicl:.tsrat legt die bet:-ieblichen Ziele des 
Un:.versitätsklir:.iku::ns fest und überwacl:.t die Gescl:ä:ts
fül:.ri.:ng des Vorstai:ds. Er entscheidet in fo:genden 
. A.r.ge~egellheiten: 

l. Ar:.c.erung cer Satz:n:g: 

2. Bestellung der ::VIi:glieder des Vorstar:.ds n1it A:1.s
r:.ah:::ne de::- Dekar:ün oder des De~ans des Fachbereicl::.s 
i\Iedizii:; 

3. Beschlu::;sfass:mg übe1· die Ve::träge für die :viitgEeder 
des Vorstands; 

4. Beschlussfassung üoer der.. Wirtsc:.1aftsplan; 

5. Bestellung der Wirtschaftsprüfe·in oder des Wirt
schaftsprüfers; 

6. Feststeliung des Jahresabschlusses und Beschluss:as
sung über die Ve":ver:.dung des Janresergeb:'.lisses; 

7. Entlastung des Vorst'lnds. 

(2) Außergewö:b.c.nlicne, über den Rahmen des la-:.ifen
der.. Gesc::i.äftsbet:-iebes !linausgen.e::.-:.de Rechtsgeschäfte, 
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:vlaß:'.lah:ne::: 1:1:d Rege:-_mgen becürEe::1 de:- Zus'.:h::in:;ir:g 
ciurcn der:. Aufsic::i.ts~at. Dazu ge!lören insbesondere: -

1. ~~~;J~~~~le~=--~r:~ e~~~~:~~~f~~~l~:.i{!nB~~~t~~~~f vm 

2. große Im0estitions-, Bai.:- rn:d "C"nter:cialtu:'.lgsrnaßr:.an
E1en ·aber 3 :\I:.:lior:en D::.VI; 

3. c.e· Absc::iluss, die Ar:.deru::ig 1:nd die Au:l:.ebu::1g von 
~.Iie'.:- :tr:.d Pacl:.tYe:-t:-ägen ab e:.ner von ir.:n bestü:i::n
ten ze::.viauer und \Ve:-tgre~ze; 

4. die _li.:iir:a~r.c.e Yon P-:=:::~eC.iter: un.d c.ie Ge\;,..äh~a::1g von 
Darleher: außerhalb cer Yoi: fa!!": bes'.::.rnlclte:1 \Ve:-t
grenze::1; 

;:,. die Üben1ahne vor- Bürgscha:te:'.l, Garante::.·1 unc 
:,onst:ge:1 Verpi~ichtu:gen zum Einste::ie::1 f'..i:· fre• ce 
Ve:r!:ünd~ictkei~en auße:""hal:J C.e:r Yorr ih:~n bes:ir-1111:ten 
Y\;--e:rtg:""e::1ze:i; 

6. die Grti.nc.ung von t:r:d ciie Bete:.lig:11:g ar: ai:dere::1 
ü r:te:rr:.ehr,,ei:: 

~ die Vere:.nbarur:.g üoe:- die Zusamrn.er..arbeit n:.:.t der 
U:niy·ersität nac!l...,§ 13. 

(3) Dem Aufsichts:·at gel:.ören an: 

1. je e:.ne Yertreter:.:'.l oder ein Vertrete:· des IvI:.niste1·i:i.n:s 
fü:- Sch:üe, \Vissenscha:t und Forschu!lg ;;.nd des 
Fir..anz:nir..i.steri1;n:s; -

2. die Rekto:i~1 odeY de:- Rektor 1;nd die Ka?J.zleri::.1. oder 
der Kai:zier de:· "C"niversitä'.:; 

3. ei:le externe Sacn,_'ers:änd:.ge oder eil: e;.:'.:errcer Sach
vers:ändiger aus dem Bereich der \Vi:-tsc::iaft; 

4. eine e::-:::ter::1e Sachverstä!1dige ocer ein exte:,1e::- Sach
ve:·stär:diger aus den Bere:.ch der mec.izinischen Wis
ser:.schai:; 

;;. eine Vertreterir: oder e:.n Ver::-eter des ,vissenscha:tli
cl:en Pe:-sonals (§ 12); 

6. eine Ver::-ete:-in ode:· e:.::1 Vertreter des Personals des 
"C"niversitä'.:sklinikums; 

, . cie Gleicl:stellur.gsbeauftragte 1::1i'.: beratender Stin:
n1e. 

Die Satzi.:ng kann weitere :SEtgl:.ecer ::::.1.it beratei:der 
Stim:::-.::i.e ,,o:-sehen. D:.e ivü'.:glieder gemäß Satz l :xr. 3 11.nd 4 
,:;;erder. vor:1 :Yiinis':eriu:::n :für Schule, \Vissenscha::: u:::.d. 
Forschung bestell:. Ihre Bestellu::1g er:'olgt auf Vorschlag 
des Rektorats. das cazu das Bei:ehr:.ien mi: c.er:1 Fachbe
:-eicl: :viedizin.und dem Vors'.:a::1d herstellt. Das c:r.te:- § 12 
dieser Verorcin:!ng faller.de Personal ::nit Ausr.ahme äes 
de::.· G:-uppe ö.er _:?rof~~sorinne::1 ':r..d P!9.fesso,rer: a~ge1?-ö
renden Persor.als v;anl'.: aus semer _vn:te aas ::.VI:tghed 
::1ad: Satz 1 :::,;r. 5. Das Personal des "C"nin-rs~tä'.:skl:.ni
kums ,väb.::.t aus seiner :.\Iitte das Iütgliec. nach Satz 1 
Xr. 6. Für die VJahl c:.er l\-Iitg:ieder r:.ach Satz 1 Yr. 5 unc. 6 
i.:nd i::irer SteEvertreterir:.nei: oder Stelh,ertre:er er:.ässt 
cer A:ifs:.ch'.:srat eiI~e Wal:lo::-dnung. 

(4) De::- Vors'.:a::1d ::1irc.::nt beratei:d an de::1 Sitzungen des 
Adsic:üsrats teE. so::ecn dieser nicht im Einzelfall etwas 
anderes beschl:.eJ3t . 

(5) Jec.es ::.VIitglied nac,1 Absatz 3 Satz 1 ]>~r. l llnci 2 führt 
Z\\'ei Stim:::-nei:. Den Vors:.tz f~hrt die Vertreterin oder de:· 
Vertreter ä.es :viinisterillrns für Schule. Wissenscnaf;: ur:d 
Forschur:.g. Bei Stirn.::neng:eic!lhei'.: gibt ihre oder seir:.e 
Stimme den Ausschlag. Entscneidu::1ge::1 über den E::-v:erb 
unc. die Ve:-äc:3erung von Grunc.stücken cmd grur:.d
stücksgleichen Rechten bedürfen de:· Zustimm.ung des 
Fii:anzmir:.iste::-:.-:.ircs. 

(6) Die Sa'.:zilr:g kann die ::VIitgliedschaft von bis zu zwei 
weite:-en Sachverstär:dige:1 vorsehen. In diesen1 Fall führt 
jedes lVIitglied naC::-1 Absatz 3 Satz 1 Xr. 1 und 2 drei 
Stimmer:. 

§ 5 
Vorstand 

(1) Der Vorstand leitet das Universitätskiinikum. Er 
vertritt das "Cniversitätskli:::liku.m gerichtlich und außer
gerichtlich. IlL'TI obliegt die Entscheidung in allen A.r1ge-
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lege1hei:en des "CPiversitätskli':likmns, die nicht nach 
dieser Verordr:ung oder der Satzc::'.lg dem Aufsich:srat 
zuge\Viesen sind. 

(2) De::n Vo:::-stanä. gehören an: 

1. die Ärztliche Di:·ektor:.:'.l ode1· der Ärztliche Dü·ektor 
als Vorsi'.:zende oder Vorsitzender; 

2. die Stellvertre:er:.de Ärztl:.che Direktorin oder der 
Stellvertretende Ärztliche Direktor mit beratender 
Sti::nme; 

3. die Kaufmännische D:.rek:orin oc.er der Kaufrr..änr.i
sche Direktor; 

4. die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor; 

5. die Dekanin oder der Dekar:. des Fachbereicr..s ::VIeciizin. 

§6 

Klinikunsko:'.lferenz 

Zur Beratung des Vo:::-sta!lds in grunä.sätzEchen Ange
legenheiten ·wird eine I{linikumskon:erenz gebildet. Ihr 
gehören an: 

1. die Leiterinnen ur:d Leiter und die geschäftsführenden 
Leiterinnen und Leiter der kli:'.lischen und nedizi
nisch-theoretiscl:en Abteilungen und der zentralen 
Dienstleistungseinrichtungen des "CniversitätskEni
kums; 

2. aus dem Y,.reis der nicht unter Nummer 1 fallenden 
Professo!"inr:.en und Professo!"en. Hochschuldozentin
nen und Hochschuldozenten vier von diesen gewählte 
Vert!"eterinnen oder Vertreter. 

Das Xähere regelt die Satzung. 

§ 7 

Satzung 

Dilrch Satzung ·wird ir::;. Rahmen der Gesetze und dieser 
Verordnung insbesondere Xäheres bestimmt über 

l. die Wirtschaftsft . .,.½.rung und das Rechr:ungswesen; 

2. Aufgaben, Zustär:.digkeiten, Bestellung und Wahl so
wie das Verfahren der Orgar:e und der Y,.Enikumskon
fe1·enz; 

3. die Gliederung und weitere Untergliederung der Ab
teilungen und sonstigen Einrichtungen, ihre Aufgaben 
und ihre :::-Jutzung; 

4. die Errichtung, A ... llderung, Aufhebung und Leitung 
von Abteilungen und sonstigen Einrichtungen. 

Die Satzung wird vom Ministerium :für Schule, ·wissen
scl:aft und Forschung erlassen. Änderungen der Satzung 
bedürfen der Genehmigung durch das :Vlinisterium für 
Schule, Wissenschaft und Forschung. Die Genehmigung 
kam1 ::1i;.r aus rechtlichen Grü.ll.den versagt werden. Vor 
der Genehmigung ist der "Cniversität und dem Vorstand 
Gelegenheit zur Stellungnalune zu gebe!l. 

§ 8 
Wirtschaftsführung 

und Rechnungs\Vesen 

(1) Wirtschaftsfühnmg U:'.ld Rechnungswesen des Uni
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Landeshaushaltsordnung findet mit 
Ausnahme des Prüfangsrechts des Landesrechnungsho
fes (§ 111 LHO) keine Anwendung. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge
schäfi:sjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel
len. 

(3) Auf den Lagebericht und den Jahresabsclüuss 
finden die Vorschriften des Dritten Buches des Handels
gesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie des 
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch entspre
chende Anwendung, soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist. Für den Jahresabschluss gelten 
ergänzend die Rechtsvorschriften für die Buchführung 
von F..rankenhäusern. Der Lagebericht und der Jahresab
schluss werden innerhalb der ersten drei :.\Ionate nach 

Ende ä.es Geschäftsjanres adgestell:, nach Absatz 4c 
geprü::t ünd s0Ga~11 dem ... 4.1-:isic~ts:rat zur Bescblussfas
s~ng vorgelegt. 

(4) Der Jahresabschluss, de:::- Lagebericnt :.:.nd die 
vVir:schaftsfü:1ne1g ·werden von eir:er Wi::-tschaftspr:ife
rin oder einer.c "\Virtsc!laftsprüfe:- gep1„t.ft. Die Prüf~ng 
erfolgt a_uch nach_den iü~· d~e ,BeteiJigun.g de::- Geb~etsk9:::--
perscha:;:ten an pr:vatrecnthcnen l:r:.ternehmen ge.:.ter:.nen 
besonä.eren Prüfungsbestim::-nungen des § 53 Abs. l des 
Ha ushal tsgru:'.ldsätzegesetzes. 

§ 9 
Finanzierung: Ge,vährträgerschaft 

(1) Das Universitätsk..l.inErnm deckt seine Kosten ::-n~t 
den f~r seine Leistungen vereinbarte::i. ode1· festgelegten 
Vergütunger.., sm.veit nicht nach Maßgabe ä.es Landes
haushalts :.\Ii:tel als Festbeträge nach Satz 2 oder r:ach 
Satz 3 gewährt werden. Es - erhält :Yiittel für se:.ne 
Aufwendungen in Forschung und Lehre: das ~ähere 
regelt die Kooperatio:'.lsvereinbarung (§ 13). Das Land 
gewährt dem Universitätsklir:iium :vii:tel für Investitio
ne::i. einscr..ließEch der Bauunterhaltung und für betriebs
notwendige Kosten. 

(2) Die ha:1shaltsrechtliche Behandlung der I\Iit'.:el nach 
Absatz 1 Satz 2 und 3 rici:itet sich ausschließlich r:.ach 
dieser Verm·dnullg. Als Nachw·eis der Verwendt,ng der 
:VIittel nach Absatz 1 Satz 2 und 3 gegenüber dem 
:VIinister:.um für Schule, Wissenschaft und Forschung 
und dem Landesrechnungshai die!,t der nach § 8 Abs. 4 
geprüfte Abschluss. Das ::.VIinisteriurr: für Schule, Wissen
schaft u:'.ld Forschung prüft die sachgerechte Verwen
dung im Ra::imen sEiner Rechtsaufsicht. 

(3) Für die Verbindlichkeiten des "Cniversitätsklini
kurr:.s haftet nebe:1 diesem das Land unbeschränkt. so,Yeit 
die Befriedigung aus dem Vermögen des Universitätskli
nikums nicht erlangt werden ~am1 (Gewänrträgerschaft). 

(4) l';im::nt das "Cniversitätskiinik:1m zur Dec~ung sei
ner Ausgaben insbesondere für Investitionen oder Inves
titionsförciermaßnahmen F..redite auf. so dürfen diese 
i:lsgesarnt den vom iVIinisterium für Schule, Wissenschaft 
und Forschung und dem Finanzrr:iniste:cium :festgelegter: 
Kreditrahmen nicht überschreiten: der F,.reditrahmen soll 
eine angemessene Wirtschaftsführung ermöglichei:. Kas
ser..verstärkungsluedi te zm· Erfüllung laufende:- Zan
lur.gsverpflichtungen dürfen ein Zehntel der im Wirt
scl:aftsplan veranschlagten Erträge nich~ üoerscb.reiten 
und nicht später als sechs ::\fonate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, 
fällig sein; ä.as Finanzmir..isterium kann eine höhere 
YJeditaufnah.'TI.e zulassen. 

§ 10 
Arbeitnehmerinnen 
und .'U"beitnehrr:.er 

(1) Der Aufsichtsrat triift für die iviitglieder des 
Vorstands. ci:.e Kaufmär~llische Direktorir. oder der Kauf
männische Direktor für die Arbeitnebmerinnen und 
ArbeitnehTier des Universitätsldinikums die arbeits- und 
tarifrechtlichen Entscheidungen. 

(2) Für die Arbeitnehmerinner.. und Arbeitne::imer gel
ten die vor.. der Tarifgemeinschaft deutsche:- Länder 
abgeschlossenen Tarifverträge und sonstigen Bestim
r.nungen. 

(3) Die beb1 "Cniversitätsklinikum in eine:rr.. Bear.1:en-, 
Arbeits- oder Ausbiidungsverhältnis zurückgelegten Zei
ten werden bei einer Xeueinstellung in den Landesdienst 
so a:'.lgerech..'l.et, wie wenr: sie beim Land zurückgelegt 
worden wären. Die beim Land oder einem anderen in der 
Rechtsform einer A.mtalt des öffentlichen Rechts geführ
ten Universitätsklinikum des Landes in einem Beamten-. 
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zurückgelegten Zei~ 
tei: v;erden bei einer Keueinsteliung in den Dienst des 
"Cniversitätsklinikums so angerechnet, w~e wenn sie beim 
l;niversitätsklinikum zurückgelegt worden wären. Die 
Vorschriften des Beamten.versorgungsgesetzes bleiben 
unberü_lirt. 

(4) A:::-beitnehmerinnen und Arbeitnehmer des univer
si:ätsklinikums dürfen Einrichtungen und 1\,'l.gebote der 



Ur..iversität und des La::.1des i:o. gleic::1en Umfang u:c.d zu 
de::.1 gleicher.. Bedingunger.. in Ai,sp:-uch r..e!leen wie bei 
cie:- T.;ni,ie:-si:ät beschäftigte Arbeitnehme:-im:er.. :.ir:.d Ar
beit:ie~1r::..er des LaT.des. F..:-:..:- die Inanspruct.nal::me von 
Einricl:tunge~ :ind „A.!lgeOote~ des Ur::Yersi:ä~skE!!ii-:urns 
du:::c:2 be: de::: T:niversität :Jesd:.äitigte .A:-°jeitr..ehn:erir..
ner.. ur..d Arbe:.tnehme:- des Landes gil: Sa:z 1 er:.tspre
chend. 

§ 11 
Beamtinnen ~nd Beamte 

(1) Das U!live::·sitätsklinikun:. besitz: das Recnt, Beam':e 
zu haben (Die:-1stnerrr:.fähigke:.t). 

(2) Oberste Dienstbehö:-c:!.e :.:::n Sin::.1e von § 3 Abs. 1 LEG 
ist der Aufs~cfltsrat. Für i!ln ernennt ciie_ oder de:
Vo:-si~zende ciie Beamtinnen ,md Bea::.nter:. cies T:nivers:.
tätsklin:.kurns und nirr:::nt die Aufgaben des Dienstvm·ge
se~zten nac:::i dem Lar:.desbeamte::1gesetz tEJ.d der Diszi
plinarorch-iung des Land.es 2'\ o:-d::hein-\Vestfale:n i:r.c. Be
neb.m.en ::nit dem Vorstar..d wa;E. 

(3) § 10 Abs. 4 gilt für die BeaCTti!lllen und Beam.te::1 des 
C::1iversitätskE::1ikums und be:. der üniversi~ät beschäf
tigte Bearntir.i1en und Bea1::1te des Landes entsprecher:d. 

§ 12 
Personal der T:niversität 

m:t Adgaben im Urüversitätsklinikum 

Das 'Hissenschaftliche Personal der ünive:-sität ist r.ach 
näherer Ausgestaltung de5 Dier..stverhältnisses und der 
\~~~m;_1,:g fder _F1;t:1k~~o;1;>:,;

1
~~~~fo:a:,g __ 1e:· S'.:el~e v~r-

p!üCh,c,, _m L-TI,ver::,!ta,c,r._lI-s.-Um Au..c.gaben 1:n aer 
Y,.rankenversorgung urid i::n ö::i'entlichen Ges:mdhe:.ts
,~•esen, in der Fort- uad Weiterbild~r:.g der A.rztinnen und 
Arzte sowie in der Aus- und \Ve:.terbildung von Angehö
riger:. sonstiger Fachberufe des Gesur:.dhei'.:swesens z;i 

erfüllen. 

§ 13 
Zusa:r::m1e::1a:-beit mit der T:nivers:.tät 

(Koopera tionsvereinbar,mg) 

Das Universitätsklinikurr:. und die Cniver;,itä': regel::i. 
das !·fähe:-e über die Zusamme::1arbeit durch Vereir:.oa
r.;.r::.g. Darin sind insbesondere Bestimrcungen über die 
Erfüllu::1g der Ziele nach § 2, über das Zc1.sammenwirken 
der Verwaltur..gen de:- T:niversität u::i.d des üniversitäts
i:dir:.ikun::s sowie über den A:isgleich der Aufwend1.,ngen 
fü:::- Lehre, Forschung und Fi-anken,;er:,orgu::1g zu treffen. 
D~e _ver~inba::1::1g ~ed_arf ~~r Gen,eh:r..igung durc~ cias 
l\J1n:stermn:: :ur Scnuie, W!ssensc1:a:rt und Forsc!lung. 
Die Genehmig,.mg da:-f nur aus Rechtsg:-ünden ,;ersagt 
i.verä.en. 

§ 14 
Rechtsaufsicht 

Das "Cniversitätsklinikum s:e::it unter der Rechtsauf
sicht des ::.Vlinisteriums für Schule. Wissenschaft und 
Forschung. § 106 Abs. 2 bis 4 HG findet entsprecl:.ec1de 
i\.mvend.u::1g. 

Artikel II 
Fachbereicn J/Iedizin 

§ 15 
AllgeCTeine Vorscr.u"iften 

(1) Für die Erfüllung der A'.lfgaben nach § 3 HG ist die 
üniversität zuständig. De· Fachbere:.ch Ivieciizin cier 
Universität erfüllt seine Aufgaben nach § 25 Abs. 2 HG in 
enger Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum. 
Entscheidungen in Berufu...'1gsverfahren und in anderen 
Angelegenheiten von Forschung, Lehre und Studium 
erfolgen im Einvernehmen mit dem "Cniversitätsklini
kum;-soweit die Y,.rankenversorgung und das öffentliche 
Gesundheitswesen betroffen sind. Das Einvernehmen in 
Berufungsverfahren darf nur yerweigert v:erden, wenn 
begründete Zwei:fel an der Eignung der oder des Vorge-
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schlagene::1 f"t;.:- die ir.;:1 Lni,,.ersitätsklinikur..--i 2:.1. erfü!lec
c.e::1 A;1fgaben bestel:en. 

(2) Für Lel::·e 1..;.r:.d Forsch::r:g irr:. Fachbereich :viedizin 
g_e\,·äl:.rt das Land Mittel r.:.a6 § 9 Abs. 1 Satz l :md 2. 
l:be:- :.hre Verwer:.d:mg entscheide: der Fachoe:;_·eich :vie
c.:.zin :.m Ra::ir:1er:. der vo::11 Rekto:·at aufgestellten Bewi:::-t
schaftu!lgsgrund.sätze :-;.r:d der Festlegungen G.es Hoch
schulennvickl:ir::.gsp:ans. F-(ir ciie Wirtscrsafts:ühn:ng des 
Fac::;_bereichs ::.\Iedizin gelter: ciie Gn.;ndsätze der §§ 26 
Abs. l ED.d 74 Abs. 1 LHO er:'::sprecüenc' .. Die Recn.te '=ci 
Pflicb.::e::1 cier Kanzleiin oc.er des Ka::i.zlers als Beauitrag
ter oder Beauftragtem für den Hausl:alt bleiben i..;r:.be
rühr~. 

(3) A:ii den Facb.bereich :Yiedizi,1 de:-1:niversität finder.. 
die Vorschrifter::. des Hochschulgesetzes übe:- den Fachbe
reich :tiedizin A.'1.'}7end;.;r:.g. soweit in dieser Verordnang 
nicn.ts anderes best:.:nr.J.t ist. Die§§ 16 bis 18 gelten, soweit 
Gi.e Uni,__,.ersität in ihrer Gnindordr.ung keine andere 
Regelung trifft; in diesem Fa~le sir:d in der Grundo:·dnung 
ocier in cier Kooperatio::1svereinoarung den §§ 17 Abs. 2 
Xr. 4 und 18 Abs. 2 en:sprechencie Regelungen zu treffen. 

§ 16 
Organe 

0:::-gar..e des Fachbereichs s:.nd das Dekanat und der 
Fachbereichsrat. 

§ 17 
Dekanat 

(1) Das Dekanat leitet dec1 Fachbereich. Es ist :für alle 
Angelegec1heiten des Fachbereichs zuständig, soweit 
diese Ve:·ordnur:.g nichts ar;.deres vorsieht. Es hat insbe
sondere folgende Aufgaben: 

1. Aufstellur..g cies i.Virtscl:a:tsola:ies. des den Fachbe
reich lVIed:zir.. betreffend.ec1 Be:.trags der T:niversität 
zmn Voranscnlag des Landesl:aushalts, des Jahresab
schlusses und des Lageoerichtes; ci.er Lagebericht gibt 
insbesondere über die den Teileinrichtungen für For
schur:.g und Lehre zugewiesenen S'.:ellen und iVIittel, 
ihre Verwendu!lg unci die Leist:ir:.gen des Fachbereichs 
JYiedizin bei der Erfüllung seiner Aufgaben insoeson
d~re in For_s~?1;'ng 1.:':1-d ,Lehr~, bei de1· Förden:1-:1g des 
w:ssenscha:rt..'ICnen .:,acn,",·uc.nses und der Gle1cl:stel
lung von Fra;_1en und Männern. Auskunft; der Fachbe
reichs:-at kann zum Beitrag der T:niversität zum Vor
anschlag des Landeshaus:ialts Stellur..g nehmen, so
wei': er der.. Fachbereich Medizin betrifft; 

2. Aufstel:ung von Grundsä'.:zen für die Verteilung und 
Venvendu::1g des Zuschusses des Landes für die 
Grundausstattung sowie den Leh:-- und Forschu::1gs
fo:1ds; 

3. Beschlussfass:.ing über die Verteilung der für die 
Forschur:.g ..;.nd Lehre im Fachbereich lviedizin vorge
sehenen S'.:ellen u::1d :vEttel; 

4. Erstellung des Ent\vicklungsplanes des Fachbereichs 
:Medizin. 

(2) Dem Dekanat gehören an: 

1. die Dek:anin oder der Deka::.1; 

2. die Studiendekanin oder der Studiendekan (§ 25 Abs. 2 
Satz 5 HG); 

3. bis zu zwei weitere Prodekaninnen oder Prodekane 
nach I\-Iaßgabe der Fachbereichsordnung; 

""· die kztlic:::ie Direktorin oder der A.rztliche Direktor 
und die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmän
nische Direktor des Universitätskiinikums mit bera
ter..der StirLae: ist die Ärztliche Direktorin oder der 
Ärztliche Direktor :.VIitglied der Universität, so gehört 
sie oder e:::- dem Dekanat mit Stimmrecht an. 

(3) Die Mitglieder des Dekanats nach Absatz 2 Kr. 1 
bis 3 werden vom Fachbereichsrat aus der den1 Fachbe
reich Medizin ange:::iörenden Gruppe der Professorinnen 
und Professoren gewählt. 

(4) Die Dekanin oder der Dekan ist Vorsitzende oder 
Vorsitzender des Dekanats und des Fachbereichsrats. Bei 
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S:i::n• englei6heit in, De~anat gib'.: i!i.:·e oc.er sei::.1e 
Stir:u~e de~ i\.usschlag. 

§ 18 
Facl:be::-eichsrat 

(1) Der Fac:.l.bereichsrat Ces Fac~be~eichs !v!edizi~ hat 
folgenc:e Aufgaber:: 

1. Z::stin::-c_u:g zum Wirtscnafts:;ila::i ~'1.d Feststel~:u:g 
des Jahresabscnlusses und c.es Lageberichtes; 

2. Stellungu,hme zu de:r:. Gn;.nc:sätzen :für d:.e Ver:eilung 
ur:d Venve:1dur..g des Zusci:rnsses des Lanc.es für die 
G::-:.ir:da-i;.sstatti..;.ng sowie den Lehr- u::id Forschungs
fonc.s: 

3. Stellungna!l:ne zum E~t,vicklur:gsplan des Fachbe
:~eic~s; 

4. Bescnluss::assu::.1g :iber die Fachbereichsordnung u::id 
die sonstiger.. Orci.>J.u::igen ffö: c.en Fachbereich; 

5. Beschlussfassung in den de::n Facnbereich obl:.ege::iden 
Angeleger..neiten :r:.ach § f8 HG; 

6. Zusti:nmung zur Stellungnahme des Dekanats zur 
Kooperatio::.1svereir..barung (§ 13); 

7. Empiehbr:ger.. u.r..d Stellungnahmen L>J. sonstigen Ar..
gelegenheiten des Fachbereichs :Medizin von grund
sätzlicner Bedeutung. 

Der Fachbe::-eichsrat nimmt die Berichte des Dekanats 
er:tgegen 1.md kann über die Angelegen..heiten des Fachbe
reichs Aus:;;:u:1ft verlange::i. 

(2) Die ß~rztliche Di::ektorin oder der i~.rztliche Direktor 
ur..d die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni
sche D:rek'.:or des C::iiversitätsklinikums nehmen an den 
Sitzur:gen des Fachbereichsrats mit beratender Stimme 
':eil. · 

A::tikelIII 
-C-bergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 19 
Übergangsbestimmungen 

(1) Bis zur Bildung eines Aufsichtsrats und eines 
Vorstands werden deren Aufgaben von einem Grü..'1-
dungsrat war..rgenommen. Der Gründungsrat kann einen 
vorläufiger: Vo::stand bestellen. Der Gründungsrat ist, 
außer in Angelegenheiten, die der Natur der Sache nach 
keinen Aufschub dulden, nur zu vorläufigen Regelungen 
befugt. § 4 Abs. 5 gilt entsprechend. Dem Gründungsrat 
gehören je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Minis
teriu::ns Ei:- Schule, ·wissenschaft und Forschung und des 
Finanzministeriums. die Rektorin oder der Rektor und· 
die Kar:zlerin oder der Kanzler der Universität an. 

(2) Für die Organe des Fachbereichs Medizin trifft das 
Rektorat die notwendigen Übergangsbestimmungen. 

(3) Für d:.e Zeit bis zur Durchführung der Wahlen nach 
§ 4 Abs. 3 Satz 5 bis 7 wird das :.\Iitglied nach § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 5 vo:1 der nach§ 111 des Landespersonalvertre
tungsgesetzes (LPVG), das :Mitglied nach§ 4 Abs. 3 Satz l 
Nr. 6 von der nach § 1 LPVG beim Universitätsl.diniku..>n 
gebildeten Personalvertretung benannt. 

(4) Für die im Zusammenhang mit der Rechtsnachfolge 
und dem Vermögensübergang nach § 1 Abs. 2 und 3 
erforderlichen Rechtshandlungen ,verden Abgaben und 
Kosten des Landes und der seiner Aufsicht unterstehen
c.en Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht erho
ben. Auslagen werden nicht erstattet. 

(5) Der Geschäftsbetrieb der lViedizinischen Einrich
tungen gilt ab dem 1. Januar 2001 als auf Rechnung der 
Anstalt gefül>..rt. 

§ 20 
Wisser..schaftEches Personal 

Das wissenschaftliche Personal verbleibt, auch soweit 
es im Universitätsklinikum Aufgaben nach § 12 wahr
nimmt, bei der Universität. 

§ 21 
Beamten-~ ... .a\.~beits- :u:d ... 4-usbEdu:igsve~""iläl~riisse 

(1) Das Unive::-si'.:ätskl:.nikl~r~ ~i.bern.i:n:nt d:.e ::r:ter § 53 
HG fallender:: Bearr:ti::ine::i :::r:.d Bean:.ten geri!ä3 § 128 
Abs. 3 und 4 BRRG. Die Versorgungslas:en fü::- Bea:;n'.:in
nen und Beamte. d:.e das 1.,::i:.ve::-sitätskliniku::n :.::n Z,1san:
menhar:g mi'.: c.er Un:bildung von: La::ic. ü.öe:·n:.:::nmt. 
,.verder.. unabhä::ig:.g vor: de:- Al:ersgrenze en'.:s:precher:d 
§ 107b des Beamte::ive::-so:·g;_~r:gsgesetzes z,v:.scl:e::i dem 
Land und de::n U:niversitätskliniku::r: ,'e!·tei~t :1:.1c. vo:n 
Land an:eilig e~stE.ttet. 

(2) Die u~1ter ~ 63 HG fallende::i Arbeits- und Ausb:.1-
dungsverhfüt:nisse gehen in Rah::-nen der Gesamtrecnts
nachfolge nach § 1 Abs. 2 mit ä.e::n bkrafttrete:.1 c.iese:· 
Verorc.nung ::ni: a:.len Rechten und Pflicn'.:en a-;1f das 
UniversitätsJ.r..li::iikum über. Für d:.e Vorc.ienstzei'.:e::i die
ser Beschäft:.gten gil: § 10 Abs. 3 Satz 2 entsp::-echer:d. 
Betriebsbedingte Künd:.gu:.1ge:.1 a;_;_s ~~lass de:: Ar..stalts
erricht--.ing sind ausgeschlossen. Eine Anc.erung der Ve::-
t::-agsbedir:.gungen für die \Vonri-aumüberlassung aus 
Anlass de!" Al:staltse!"r:.6:ung ist nicht zdässig. 

(3) Das Cnive::si:ätskli::iik;_;_rr: is'.: verpflicn':et, unver
züglich nach Ink::ai:treten ä.iese::-Verordnung eine Betei
ligungsvereinbarung nit der Versorgungsanstalt des 
Bundes und de!" Länder (vl3L) fü::- alle nach deren 
Satzung versicherbaren A::oeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer zu schließen und die für die Beteiligung eriorder
lichen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen und zu e!"halten. Zu den Verbindlichkeiten nach 
§ 9 Abs. 3 gehören. auch etwaige Verbindlichkeiten 
gegenüber il..rbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des 
Universitätsklinikums, die da::aus resultieren, dass ei.'1.e 
Beteiligungsvereir..öar . .mg zwischen der Versorgungsan
stalt des Bundes und c.er Lä:.1der und dem Universitäts
klinikum nicht zus:ande komm:. Der Umfang der Haf
tung ist höchstem ad die Höhe der Leistungen (§ 34 der 
vl3L-Satzung) bescl:ränkt, die die A.rbeitnehmerin..>J.en 
und Arbeitnehmer im Rahme:.1 der Pflichtversicherung 
gegenüber der VBL hätten, wen..71 die Beteiligun.gsverei:n
barung zv:iscl:en de• Unive::-sitäts:'.;:linikum und der ·vBL 
zum 1. Jar:uar 2001 wirksarr: werden ,v"iirde. Die Sätze 2 
und 3 gelten e:.1tsprechend für den Zeitraum zwischen 
dem 31. Dezember 2000 :;.nd dem Tag, de:: auf den Tag der 
rechtsgültigen 1Jn:erzeic!1nung der Beteiligungsverein
barung folgt. 

§ 22 

Personal vertretungsrechtliche 
Bestimmungen 

Die Personalve::-tretungen, die Jugend- und Auszubil
dendenvertretu:.1g und die Schwerbehindertenvertretung 
der bisherigen iv!edizinischen Einrichtungen bestehen bis 
zum Ablauf il:rer regelmäßigen Amtszeit fort;§ 24 Abs. 1 
LPVG bleibt u:.1berührt. Satz 1 gilt für Ersatzmitglieder 
entsprechend. 

§ 23 
Verwaltungsvorschriften 

Zur Ausführung dieser Verordnung erforderliche Ver
waltungsvo::-scnriften erlässt das :.VIinisterium für Schule, 
Wissenscl'laft unä. Forschung. 

§ 24 
Inkrafttreten 

. § 19 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Im 
-Cbrige::i tritt diese Verordnung am 1. Januar 2001 in 
I(rait. 

Düsseldorf, cien 1. Dezember 2000 

Die lvlinisterin 
für Schule, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gabriele Behler 

- GV. NRW. 2000 S. 716. 
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Verordnung 

über die Errichtung des Klinikums Köln 
der Universität Köln 

(Universitätsklinikum Köln) 
als Anstalt des öffentlichen Rechts 

Vom 1. Dezember 2000 

A1.:fgr:u:d des § 41 Abs. l, 2 uc1d 4 c:.es Gesetzes über c.:.e 
Hochsch;;.:en c:.es La!ldes Norcirnein-Westialen (Hoch
sc~mlgesetz - HG) vorc. 14. März 2000 (GV. I,RW. S. 190) 
·wird rc.it Zi..;.stinmi..;.ng des Ausschusses für \V:.ssenschaft 
und Forscl:ur..g des Landtags und b-1 E:.nvemehrHen n:.:.t 
c.eri: F:.::1anzr.ni:üsteri1.:r:1. dem Innenministeriu:n unci c.em 
I\iinisteri--.:;.rr_ für Städ'.:eoau und Wohnen, Kultur u::J.ci 
Sport verorci:1et: 

Artikel I 
üniversitätsklbikum 

§ 1 
Errichtung. Rechtsnachfolge. 

Vermögensübergang ~ · 

(1) Das La::J.d errichtet als recrttsfähige A'1stalt des 
öffer:tlicnen Rec:.1.ts das K.linikum. Köb der ünh,ers:tät 
Köln ("C"niversi:ätslr.linikum Köb) mit Sitz in Köln. Das 
Univers:.tätskliniku..'Il führt ein Dienstsiegel. 

(2) Das "C"niversitätsklinikum tritt an die Stelle der 
bisherigen l\Iedizinischen Einricntungen der Universität 
nach § 34 Abs. 1 HG. Die der.1 Aufgabenbereich der 
::\Iedizinisclle:n Einrichtungen zuzurechnenden Rechte 
1-<nd Pfiichten des Lar:des und der üniversität gehen im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das "C"niversi~äts-
1<-.J.inikmr-. üoer. 

(3) Das der besonderen Betriebseir..heit ::.\IediziPische 
Eir:richtungen nach § 34 Abs. 1 HG zuzurechnende 
Betriebsver:nöge1 rn.it Ausnahme der Grundstücke und 
grund.stücksgleichen Rechte c.es Landes geht mit den 
Büchwerten einer von einer \Virtschaftsprüferin oder 
einerc. Wirtscnaftsprüfer mit einem Bestätigungsvem1erk 
versehenen Sch:ussbilanz zun1 31. Dezember 2000 mit 
allen Rechten und P::'lichten unentgeltlich auf das "C"ni
versitätsklinikurr. über. Das Land stelit dem Universi
tätsklir:iku::n die betriebsnot,yendigen Grundstücke und 
grunc.stück:sgleid::.e::1 Rechte zur unentgeltlichen I\J"utzung 
z,.a- Verfügung. 

§ 2 
Aufgaben 

(1) Das L'niversitätskli:nik11r..1 dient dem Fachbereich 
Medizb der Ur:iversität zur Erfüllung seiner Aufgaben in 
Forschung ur..d Lehre. Es nimmt Aufgaben in der F..ran
kenversorgung einschließlich der Hochleistungsmedizin 
und im öffentlichen Gesundheits,vesen wahr. Es gewähr
leistet d:e Verbindung der Krankenversorgung mit For
sch1-<ng unci. Lehre. Es dient der ärztlichen Fort- und 
Weiterbildung und der Aus-, Fort- und Weiterbildung des 
Personals. Das "Cniversitätsklinikum verfolgt ausschließ
lich und ur.mittelbar ge::neinnützige Zwecke im Sinne der 
Abgabe::J.ordnur:g. 

(2) Das "C"niversitätsldinikum arbeitet eng mit der 
"C"niversität auf der Grundlage einer Kooperationsverein
baru:i:g (§ 13) zusar.i.rr:.en und unterstützt sie in der 
Wahrnel::.::nung farer Aufgaben nach § 3 HG. Es stellt 
sicher, dass ciie :Mitglieder der Hochschule die ihnen 
dürch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 de:, Grundgesetzes und 
durch das Hochschulgesetz verbürgten Rechte wahrneh
men könner... Er..tscheid:mger.. des "Gniversitätsklinikums 
erfolge:,. unbeschadet cier Gesamtverantwortung der "C"ni
versität (§ 25 Abs. 2 Satz 1 HG) im Einvernehmen mit dem 
Fachbereicl::. lVIeciizin, soweit der Bereich von Forschung 
und Lehre betroffen ist. Kommt cias Einvernehmen nicht 
zustande, so entscheidet der Aufsichtsrat, wenn die 
Dekanin oder der Dekan dies beantragt. 

(3) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwal
tungsaufgaben einschließlich der Personal- und Wirt
schaftsverwaltung werden vom Universitätsklinikum 
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wal:rgenon::ner1. Das Ifähere regelt die F.:ooperations,·er
einoarung (§ 13). 

{4) Das ün:.,.·ersitätsklir.i~:ur:.1. ka:m \ve:.tere A:,fgabe1 
,...-al:rc1ehrc1.en, soweit diese mit seir:.e:1. Aufga::,en r:.ac~ 
Ab<;atz 1 b:.s 3 in Zusarc1.menhang stehen und die Fi:r:an
zien:r..g sicl:ergestell'.: ist. 

(5} Das Cniversitä:sk:.:.nikum ist bis zurn Ab~ad des 
Jal:res 2006 verpflichte'.:, s:.cl: fi;r die Planu:1g :u:d D;;.r6-
::ühn:ng seir:;.er Ba .. ,vornaben der staat:iicl:e::i Bauverw&.1-
tung des Landes und. derec1 Rechtsnachfolger zi..;. bedie
nen. 

(6) Zur El'füE .. :ng seiner Aufgaben kann sich das 
°C"::J.iversitätskli::J.ikun1 Dritter bediener:.. sich an "C"nter
nehr.c.en bete:.ligen c:nd "C"ntern.ehr.c.en gründen. Dabei ist 
durcn Vereir:oaru::2g sicherzustellen, dass den: Landes
recnnu,1gsnof d:.e sic!l aüs § 111 ä.er La::J.d.eshaushaltsord
r:ung ergebender: Prüfungsrechte eingeräumt ,,;ercie:::i. 

§3 
Organe 

01·gane des üniversitätsl-.linikums sind der Aufsichts
rat ~nd der Vorstand.. 

§4 
Aui'sicl::.tsrat 

(1) Der Aufsichtsrat legt die be:rieblichen Ziele de_s 
Universitätsklinikums fest und überwacht die Geschäfts
führung des Vorstands. Er entscheidet in :folger..den 
Angelege1"-1-i.ei ten: 

1. A.,.'1deru .. 11g der Satzung; 

2. Bestellung c.er :vlitglieder des Vorstands mit Aus
nahrne der Dekanir: oder des Dekans des Fachbreichs 
Medizin; 

3. Beschlussfassur..g über die Verträge für die :.\Iitglieder 
des Vor;,tands; 

4. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan; 

5. Bestellung de::- Wirtschaftsprüferin oder des Wirt
schaftsprüfers; 

6. Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfas
sung über ciie Ver.vendung des Jahresergebnisses; 

7. Entlastung des Vorstands. 

(2) Außergewöhnliche, über den Rahmen des laufen
den Geschäftsbetriebes hinausgehende Rechtsgeschäfte, 
Maßnahmen und Regelungen bedürfen der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere: 

1. der Erwerb, die Veräußerung und ciie Belastung von 
Gmndstücken und gr.mdstücksgleichen Rechten; 

2. große Investitions-, Bau- und ünterha!tungsmaßnah
men über 3 ::.\Iillionen D1I; 

3. der Abschluss, die Auderung und die Aufhebung von 
Miet- und Pachtverträgen ab einer von ihm bestin1m
ten Zeitdauer und Wertgrenze: 

4. die Aufnali_me von K...rediten und die Gewährung von 
Darlehen außerhalb der vor.. ihr::i bestirn.mten ·wert
grenzen; 

5. die 1.;oernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Verpflichtungen zum Eii::stehen für fremde 
Verbindlichkeiten außerhalb der vorr ihm bestimmten 
·w e11:grenzen; 

6. die Gründung von und die Beteiligung an anderen 
Unternehmen; 

7. die Vereinbarung über die Zusam"1lenarbeit mit der 
Universität nach § 13. 

(3) Dem Aufsichtsrat gehören an: 

1. je eine Vertreterin oder ein Vertreter des :.Vlinisteriums 
für Schule, Wissenschaft und Forschung und des 
Finanzministeriums; 

2. die Rektorin oder der Rektor und die Kanzlerin oder 
der Kanzler der UniYersität; 
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3. eine externe Sacnve1·ständige ode:· ein externer Sach
verständiger aus dem. Bereich der Wirtscnaft; 

-!. eii:e exten:e Sachvers"tä!!dige oder ein externer Sac:1-
ve:-ständiger aus der:1 Bereich der medizinischen Wis
se:a.schaft; 

5. eir..e Vertreterin oder ein. Ve:-treter des v,isse:::ischa:i':li
cnen Personals (§ 12); 

6. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des 
Ur..ivers:'.tätsklinikums; 

, . die Gleichstellungsbeauftragte mit beratende:- Stirn
me. 

Die Satzung kann v:eitere :VIitglieder mit beratender 
Stim„'lle vorsehen. Die :::VIitglieder gemäß Sa:z 1 Nr. 3 
und 4 we:-den vom ::Vlinisterium für Schule, \V:issenschaft 
und Forschung bestellt. Ihre Bestelli;.ng erfolgt auf Vor
schlag des Rektorats, das dazu das Benehrr:en rr:it dem 
Fachbereich l\Iedizin und dem Vorstand herstellt. Das 
unter § 12 dieser VerordmL'lg fallende Personal mit 
Ausnahme ä.es der Gruppe der Professorinnen und Pro
fessoren angehörenden Personals wählt aus seiner :lI:.tte 
das J:Iitglied nach Satz l Yr. 5. Das Personal des 
l;niversitätsklinikur.c.s wählt aus seiner ?:litte das ::VIit
glied nach Satz 1 Nr. 6. Für die Wahl der J!Iitglieder nach 
Satz 1 Xr. 5 u..rid 6 und ihrer Stellvertreterin:'.len oder 
Stelive!"treter erlässt der Aufsichtsrat eine Wahlordnung. 

. (4) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitz,.mgen des 
Aufsichtsrats teil, sofern dieser nicht Lm Einzelfall etwas 
anderes beschließt. 

(5) Jedes l\'Iitglied nach Absatz 3 Satz 1 Xr. 1 und 2 führt 
zwei Stimmen. Den Vorsitz führt die Vertreterin oder der 
Vertreter des l\Iinisteriums :für Schule, Wissenschaft und 
Forschung. Bei Stinunengleiclü1eit gibt ihre oder seine 
Stimme den Ausschlag. Entscheidungen über den Erwerb 
ti!.1d die Veräußerung von Gnmdstücken und gründ
stücksgleichen Rechten bedürfen der Zustimmung des 
Finanzministeriums. 

(6) Die Satzung kann die :v!itgliedschaft von bis zu Z\vei 
weiteren Sachverständigen vorsehen. In diesem Fall fürut 
jedes :viitglied nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 drei 
Stimmen. 

§ 5 
Vorstand 

(l) Der Vorstar2d leitet das Universitätslr.linikum. Er 
vertritt das Universitätslr.linikum gerichtlich und außer
gerichtlich. Ib .... 'Il obliegt die Entscheidung in allen Ange
legenheiten des C:rüversitätsklinikums, die nicht nach 
dieser Verordnung oder der Satzung dem Aufsichtsrat 
zugev:iesen sind. 

(2) Dem Vorstand gehören an: 

1. die .Äuztliche Direktori11 oder der .Äuztliche Direk:or 
als Vorsitzende oder Vorsitzender; 

2. die Stellvertretende Ärztliche Direktorin ode!" de:
Steilvertretende .Äuztliche Direktor mit beratender 
Stimme; 

3. die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni
sche Direktor; 

4. die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor; 

5. die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs :V-Iedizin. 

§6 
Klinikumskonferenz 

Zur Beratung des Vorstands in grundsätzlichen Ange
legenheiten wird eine Klinikumskonferenz gebildet. Ihr 
gehören an: 

l. die Leiterinnen und Leiter und die geschäftsführenden 
Leiterinnen und Leiter der ldinischen und medizi
nisch-theoretischen Abteilungen und der zentralen 
Dienstleistungseinrichtungen des üniversitätsklini
kums; 

2. aus dem Kreis der nicht unter Num..rner 1 fallenden 
Professori!J.nen und Professoren, Hochschuldozentin-

ner.. tmc. Hochschuldozenten vier vo:::i c.iesen gewählte 
Vertreterir:::'.lecJ. oder Vertre:er. -

Das ~ähere regelt die Satzur:g. 

§ 7 
Satz-:.mg 

Durch Satzung wird im Rahmen der Gesetze -und üieser 
Verordnung insbesondere :.'fäheres bestimnt über 

1. die Wirtschaftsf~hrung und das Rechnungs,vesen: 

2. Aufgaben, Zuständigkeitec1, Beste:lung unä \Vahl so
·wie das VerfaJ,,.ren der Organe und der Kli:r::kumskon
ferenz; 

3. die Gliede:--.. ,ng ur..ci weitere Untergliede:·ung der A;:;
teilu:'.lgen und sonstigen Einrichtungen, ihre Aufgaben 
und ihre Kutzung; 

__ die Errichcung, Änderung, Aufhebung und Leitur..g 
von Abteib:r:gen und sonstigen Einrichtungen. 

Die Satzung wird vom 2:v!inisterium für Schule, Wissen
schaf: unci Forschung erlassen. Anderu:::igen der Satzung 
beciürfen der Genehmigung durch das :.VIir,.isteriurr. für 
Schule, \Yissenschaft und Fo:-schung. Die Ge:iehmigung 
kann nur ac1s rechtlichen Gründen versagt werden. Vor 
der GeneL~igung ist der üniversität und dem Vorstand 
GelegeP~½.eit zur Stellungnahme zu geben . 

§ 8 
Wirtschaftsführung 

und Rechnu:r:gswesen 

(1) Wirtscha:i'tsfühnmg und Rechnungswesen des Uni
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Gnmdsätzen. Die Landeshaushaltsorci.'1ung findet nit 
Aus:r:ahme des Prüfungsrechts des Landesrechnungsho
fes (§ 111 LHO) keine Anwendung. 

(2) Geschäitsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge
schäftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel
len. 

(3) Auf den Lagebericht und den Jahresabschluss 
finden die Vorschriften des Dritten Buches des Handels
gesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie des 
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch entspre
chende Anwendung, soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist. Für den Jah:-esabsch~uss gelten 
ergänzend die Rechtsvorschriften für die Buchführung 
von Krankenhäusern. Der Lagebericht und der Jahresab
schluss werden innerhalb der erste!l drei :.\Ionate nach 
Ende des Geschäftsjahres aufgestellt, nach Ansatz 4 
geprüft und sodann dem Aö1fsicntsrat zur Beschlussfas
sung vorgelegt. 

(4) Der Jahresabschh„ss, der Lagebericht und die 
Wirtschaftsführung werden von einer Wirtschaftsprüfe
rin oder einem Wirtschaftsprüfer gepriift. Die Prüfung 
erfolgt alÄch nach den für die Beteiligung der Gebietskör
perschaften an privatrechtlichen "Cnternehmen geltenä.ec1 
besonderen Prüfungsbestimmungen des § 53 Abs. 1 des 
Haushaltsgnmc.sätzegesetzes. 

§9 
Finanzierung, Gewährt:-ägerscha:i't 

(1) Das "Cniversitätsklinikum deckt seine Kosten mit 
den für seine Leistungen vereinbarten oder festgelegten 
Vergütungen, SO\veit nicht nach Maßgabe des Landes
haushalts !VIittel als Festbeträge nach Satz 2 oder nach 
Satz 3 gewährt werden. Es erhält :Mittel für seine 
Aufwendungen in Forschung und Lehre; das Nähere 
regelt die Kooperationsvereinbarung (§ 13). Das Land 
gewährt dem "Cniversitätsklinikum :.\Iittel für Investitio
nen einschließlich der Bauunterhaltung und für betriebs
notwendige Kosten. 

(2) Die haushaltsrechtliche Behandlu..rig der ?.'Iittel nach 
Absatz 1 Satz 2 und 3 richtet sich ausschließlich nach 
dieser Verordnung. Als Nachweis der Verwendung der 
Mittel nach Absatz 1 Satz 2 und 3 gegenüber dem 
:.\.Iinisterium für Schule, Wissenschaft und Forschung und 
dem Landesrecl:mungshof dient der nach § 8 Abs. 4 
geprüfte Abschluss. Das Ministerium für Schule, Wissen-



scnaft t1c1ci Fo:·sch::r:g pr-ü::'t die sachgerechte Verxeci
dung i::i Ra:m:en seicier Red:tsc.ds:.d:t. 

(3) Für die Verbinc.Ech}:eiten de:: L1iversitä'.:sklir::.:.
k~1rr:s :1aftet :1eoen ciieser::. das La.red ur..oeschrä:::ü::. soweit 
die Be::':·iedigucig a-:.;_s dem Ve:-:::Itöger.. des "C::1irers:.tätskli
::1iic:mr.s 21ic:1: erlangt V'er-c.er:. kacir:. (Gevtäb.rträgerscl:a:i't). 

(4) I>~il~1mt das Cni-...'"ersi~ätskE::1iku~ zur Dec~u::1g sei
ne:· A::sgaoer::. i::1s::;esonciere :für- Investitone!l oä.er bYes
titio:isförc.ermaßr:.ai::1c,.er: Krec.ite auf. so di~:-fer: diese 
insgesar,:t c.e:1 -vom ::\iinisteriun: f:.;_r Sch:ile, \Visser:scl:aft 
und Forschung unci dem Finanzr:1iniste:-iun: iestgelegtec1 
Kreditratrne:i nicht ü:Jerscr::·eiter:: de:- K:::editral::o.er.. soll 
eine ange:nessene Wi:tscl:afts::üh~:ing e:-:~--iöglicher:. Kas
senverstä:. .. ki.;.ngsk-.!"edite z:.i~ E:-. .. iü:lu::i.g la1...1fe::."1c~_er Zah
lur:gsYerpfliciY'.:ungen d:ir:i'en eir: Zerir:tel de::: im \Y:.rt
scha::tsplan "era:1sc:ilagter. Er-träge :üc:!:lt üöersch:::-eiten 
u:id nic:1.t später- a!s sechs :\1onate 21ach Ab!au::: cies 
Gescnäfts~al:res, fi~r das s:.e a:rfgenor..1::ne:1 worcie:1 sir:.d, 
fä!~:.g sei:1; das Finanzr~::.nisteriu~ kan~ eine !löl:ere 
Yc..reciitauinahee zu!asse::.1. 

§ 10 
A!"Oeit~et~"T..eri~neE 
u::1d. Arbeitne!ll::ter 

(1) Der Aufsichts:::at td:::ft :ür die :.VIitglieder des 
Vorsta::1ds. die Kaufmäciniscl:e Direktorin oder der Kau:
cännische Direktor für die Arbei'.:nehmericine::.1 und 
Arbeitnehrr-1er cies Ur:;j,_,ersitätskiinikul'.1s die arbeits- und 
tar:.frech:lic::-ten E:::i.tsc!le:d-c.ngen. 

(2i Für die A.rbei:r:el:• erinr:.er:. und Arbeitnehn:.er gel
ter::. die von der Tarifgemeir:schaft deu:scl--cer Lämier 
abgesclüosse:1en Tar:.fve:::träge ;.;.nö. so:;:istigen Besthn
n:u:1gen. 

(3) Die beim UniYersi:ätsbir:.i:'.rnm in eir:.e:n Bean:ter:.-, 
Arbeits- oder Ausbilciu:::tgsYe:·hältnis zt~r~ickge:.eg:e:1 Zei
te~ ,1„erden bei einer I(e1.;.ei:istelh.:.::1g in ä.en LanC.esG.ie::ist 
so angerechr:.et. ,vie ,,·enn sie oe:.::n La::::id zu!·ückgelegt 
,vorden ,vären. Die beim Lar..d oder einem ai:dere:.1 in der 
Rechts:orrn einer Anstalt des ö::'fentl:.cl:en Rechts geft.hr
teci "C:1iversitäts3:linik:1rn des La:1des in ei::::ier:1 Bea:::nten-. 
Arbei:s- oder Ausb:.ldungs,;erhä:n:.is z:1rüc}:gelegte1: Zei.: 
ten ,,:erder:. bei einer 2Jeueir::.stellung in den Dienst ä.es 
univers:.tä~s:.di:::tikum:;; so acigerechnet. \\"ie Y<:e::1n sie beim 
UniYe:-sitätsl-'"..::in:.ku:::.'1 zurückge:egt worden ,_vären. Die 
Vorschriften des Bea:-n:enverso:-gu:::-tgsgesetze:, bleiben 
unber:itrt. 

(4) Arbeitnehrr.erin!ler.. und Arbeitnehmer des Ur..iver
sitätsklinikurns dürfen Ebr:.cl:tu..'1gen und Angebo:e der 
Universität u::1d des Lancies i::n g~e:.cl:en Ur.c.fang u::.1d zu 
den gleichen Bedingunge21 in Ar:.:oprucb r:.ehnen wie bei 
c.er "Cniversität bescr.ä::'tigte A:-'.)e:.tner:merbnen und. A:-
beitr..e:m:.e:- des Landes. Für d:.e Inan:mr:ich::1ahme von 
Einricht:mgen und Ange:Joten c.es "Cniversitä:skli:1iku::ns 
durch bei der Ur..iversi'.:ät besc::-täf:igte Arbeiti-:.e::-tmerin
r:.en und Arbeitnehmer des Landes gii.t Satz l entspre
c::-ter:d. 

§ 11 
Bearntinr::.e::1 und Beamte 

(1) Das Universitätsklini;,:u:n besitzt cias Recht, Bea::nte 
zu haben (Die::1s:her-r::tfä!ligkeit). 

(2) Oberste Diens~behörde i• S:.::me von § 3 Abs. 1 LBG 
ist der Aufsichtsrat. Für i:!:lr. erne:::tr..t die oder de:
Vo:·sitzende ciie Beamtinr..en und Bea::::.1:en des Universi
tätsklinErn:::ns und nimmt die Aufgaben ä.es Dienstvorge
setzte::1 :1ach dem Lai'!desbeamte!l.gesetz und der Diszi
plir:arordnung des Landes 2'~orc.:-:!:lein-\Vestfa~en im Be
neh:~--ien mit dem Vorstanci wa!1r. 

(3) § 10 Abs. 4 gilt für die Beamtinnen und Bearnten des 
Universitätsklinikun:s ,.mci oei cier Unive::·sität besc:!:läf
tigte Bearntin.r,en und Bear:1te ä.es Landes en~spr-echend. 

§ 12 
Personal der "Cniversität rr..it Aufgaben 

im Universitätskiinikum 

Das wissenschaftliche Personal der Universität ist nach 
nä:i.1erer At,sgestaltung des Die:::i.stvernä:tnisses und der 
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\V"idrc.mg oder Funktionsbescnre:.bur:.g der Stelle ver
p::id:.tet, ir:.1 17:cfr:ersitä'.:;e;klinik.::.rr.. Au:gaben b der 
Y,..ranken,_,er:;;orgung und im öffer..tlicner:. __ Gesundl:eits-

A:!f!\;~,,.f !~J~::~ l~~-,:~~e~?eif~~~r:t~~i,~~r~~~;~t~ö~ 
riger: sonstiger Fachberufe des Ges::r:dheits1.vesens zu 
e:-f~ller:. 

§ 13 
Zusammenarbeit mit der "Cnivers:.tät 

(Kooperatior:sverei:::1bar;_;_ng) 

!Jas "Cr:.:.versitätsklbi3:u:n und die Un:.ve:-sitä'.: :::egein 
das :rfabere über die Zusac:::ienarbe:.t durch Vereinba
rung. Darir:. sir:.d ::.:cisoeso:1de:::e Bes:ir:nr.:cmgen über die 
Er:i'ülLmg de:- Ziele ::1ach § 2. übe:- das Zusa:-nmemvirken 
der Verv:ab.mgen de:- "Cr:.iversität ucid. des "Cnh'ersitäts
klinikuns sm0.·ie :iber ä.e:1 Ausgieich der Aufr.·endungen 
::'ür Lehre, For:;;ch:ir:g i.;nd Y • .ranken,_'er-so:-gung z„1 tref:en. 
Die Verei:::tbarucig bedari: der Genenmigung durch das 
:lliciister:.urr: :für Scnule, W:.ssenscnaft und Forsc2mng. 
Die Ger:ehE.igung darf nu:- au;, Rech:sgrüncien Yersagt 
\Vt!'den. 

§ 14 
Rechtsaufsicht 

Das Universitätskiiniku:::.-i stel:t unter de::: Rec:!:l'.:sauf
sicn'.: des :i\üristeriums für Schule, WisseP..schaft und 
Forsc:mng. § 106 Aos. 2 bis 4 HG fa1ä.et entspreche:1ä.e 
iui.\\·eP..dung. 

Artikel II 
Facl:be:-e:.ch :XIed.izin 

§ 15 
Allgemeine Vorscnrifte,1 

(l) Für die Erfü.E:ing der Aufgaben ,1ach § 3 HG ist die 
"C:1ive:·sität z:~ständig. De:- Fachbe:-eich }fodizin der 
Ur:iversi'.:ät erfüllt seine Aufgabeci :1ach § 25 Ab3. 2 HG ici 
enge- Zusamr!:.enarbeit rni: den: Uni,·ers:.tätsDinikum. 
E!1tscheidu::1gen in Berufm:gsverfahren c~r..d in anderen 
Angeleger:::-teiten von Forschung. Leh:-e :1nd Studium 
erfolge:1 im Einven:e::-tn:en rr:.:.t dern. "C:::tiversitätsl-:lini
kura, soweit die Yc.rankenve:::sorgung und das öifentliche 
Gesu:iciheitswesen oetro:fer.. sir:.ci. Das Ein-ver:neb.rr:en in 
BeruiucigsYerfahren darf ::1ur Yerweigert v:erden, wer..n 
begründete z,.vei::el an der Eigr:.u!lg der ocier des Vorge
s.c:!:llage~e~ für, c,ie i.m Universi'::ätsl<-..l:.::::iihm1 zu. erfülleci
aen Autgaoen oestenen. 

(2) Für Le21:-e 1md Fo:·:::chung im Fac:!:l::;ereich :.\Iedizin 
gewänrt da:, Lanci I\Iittel nacn ?i 9 Abs. 1 Satz 1 und 2. 
Eber ihre Venvendung en:sc::i.eic.et der Fac::ibereich :vre
dizin im Ra:irr:en der ,;om Rektorat aufgestellten Be,,7irt
scha:i'tur:gsgrundsätze ur:.d der Festiegungen des Hocb
schuier:.ü;,ic3:lungsplans. Für die W:rtscnaftsfühnmg des 
Fachbereichs :.\Iedizin gelteci die Gr:mdsätze der §§ 26 
Ab:,. 1 und 74 Abs. 1 LHO ents;:;rechend. Die Rechte und 
Pflichten der Kanzleiin ode1· des Kanzlers als Beauftr-ag
ter oder Bea:ü:tragtem fü:- de1: Hausha:t bleiben unbe
r'.fürt. 

(3) A:lf de:1 Fac::-tbereic::i :.\ledizin der "Cniversität finden 
ciie Vorsc::-triften cies Hochschulgesetzes über den Fachbe
reich :\Iedizü"l Anwendung. smveit in dieser Verordnung 
::üci1:s anderes bestinm:t ist. 

§ 16 
Orgar:;_e 

Organe des Fachbereichs sind das Dekanat unci ä.er 
Fachbereicl:srat. 

§ 17 
Dekanat 

(1) Das De3:a,1at leitet der: Fachbereich. Es ist für alle 
Angelegenheiten des Fach::;ereichs zuständig, soweit 
diese Verordnung nichts anderes YOrsieht. Es :!:tat insbe
sondere folge:1cie Aufgaben: 
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1. Aufs:ellur:g des Wi:·tschaftspianes, des der: Fachbe
reich IVIed:zin betrefier:den Beit:-ags cier Un:.Ye:-sität 
zu:!11 Vorar.schlag cies Landeshaushalts, des J2.:!::resao
scl:lusses ur..d des Lagebericl:tes; der Lageberici:J.t gibt 
insbesonde:-e über die den Teilei::J.ricntungen fü::- For
sch:u:g und Leh:~e 21:ge,vieser:en Stellen u::id 3-~i~tel: 
ir,.re Venvendur:g und die Leistur..gen des Facnbere:.chs 
:viedizir.. bei der Eriü~lung seir:.er Au::gaben insbeson
dere ir. Forschung ,mc. Lehre, bei der Förderung des 
\Yissenschaitliche!1 :'\ach,vucü.ses und der G:eichstel
lm:g von F:-2.uer:. und :i'viänne:·n Ausku:dt: der Facnbe
reichsrat kanr: zum Beit:-ag der Universität z:ur.. Vor
anschlag des Landesh2.ushal:s SteEung nehmen, so
weit er der: Facnoe:-eich :::vredizin be'.:rifft: 

2. A:1fstellung von Gru:1.dsätzen fü:· die VerteEi..mg und. 
Venver:.di.;_ng des Zusch:~sses des Lancies für die 
Gru,_'1.dausstattung smvie cien Leh:-- ur..d Forsc::rnngs
io~ds; 

3. Beschlüssfassung t.ber die Verteilur..g der :für die 
Forschung und Lehre im Fachbereich Medizirl Yorge
sehenen Stellen und iVi:ittel; 

4. E:-stellung des Entwic1'-J.ungsplanes des Fachoereicns 
:vredizin. 

(2) Dem Dekanat gehören an: 

1. die Dekanin oder der Dekan; 

2. die Studiendekanin ode:::- der Studiendekan (§ 25 Abs. 2 
Satz 5 HG); 

3. bis zu z,vei v;eitere Prodekanin..'1.en oder Prode'.:.:ane 
:;:iach :Yiaßgabe der Fachbereichsordnung; 

4. die Arztliche Di::.-ektorin oder der Arztliche Di:·ekto:· 
un.d die Kaufmännische Direktorin ode:- der Kauimän-
11isc!ne Dire:'.{tor des Universitätsklinikums mit bera
~~nder Stimme; ist die Arzfüche Direktor:.n oder der 
Arztliche Dire~tor :vEtgl:.ed der Universität, so gehört 
s:.e oder er dem Dekanat mit Stiir_"!lrecht an. 

(3) Die :vntgEeder des Dekanats nach Absatz 2 ~r. 1 
bis 3 werden vom Fachbereichsrat aus der dern. Fachbe
reich ::XIedizin angehörenden Gruppe der Professori11~'1.e:!1 
und Professoren gewäb.lt. Die Grunc.o:·dmmg kai::n vo::-se
hen, dass das ::Yiitglied nach Absatz 2 Nr. 2 auch einer 
ai::deren G::-uppe im Sir~'1.e des § 13 Abs. 1 HG angehören 
kar:.n. 

(4) Die Dekanin oder der Dekan ist Vorsitzende oder 
Vo:-sitzen.der des Dekanats und a.es Fachbereichsrats. Bei 
Stimmengleichheit im Dekanat gibt ihre oder seine 
StiI:::ime den Ausschlag. 

§ 18 
Fachbereichsrat 

(1) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs :.V!edizin ha: 
folgende Adgaben: 

1. Zustimrnu::ig zum Wir'.:schaftspl2.n u..'1.d Fes:stellung 
a.es Jahresabschlusses und des Lagebericnies: 

2. Stellungnahme zu den Gnmdsätzen :für die Ve:-teilung 
und Ve:,vendung des Zuschusses des Landes für die 
Grundausstattung sowie den Lehr- und Forschungs
fonds: 

3. Stellungnahme zum Ent\vi.cklungsplan des Fac:lbe
reichs; 

__ Beschlussfassung uoer die Fachbereichsorcinung und 
die sonstigen Ordnungen für den Fachbereich: 

5. Beschlussfassung in den dem Fachbereich obliegenden 
Angelegenheiten nach § 48 HG; 

6. Zustimmung zur Stellungnahme des Dekanats zur 
Kooperationsvereinbarung (§ 13); 

7. Empfehlungen und Stellungnahmen in sonstigen An
gelegenJ1eiten des Fachbereichs Medizin vor: grund
sätzlicher Bedeutung. 

Der Fachbereichsrat nimmt die Berichte des Dekanats 
entgegen und kann über die .'1.Ilgelegenheiten des Fachbe
reichs Auskunft verlangen. 

(2) Die Arztlicne Direktorin oder cier A.:rztliche Direkto:· 
m:id. die Kaufmänniscl:e Direktorin oder der Ka:i~Tiänr;i
sc'::le Dü·ektor des Ui::ive:·sitä'.:sk:.iniku::ns nenmen an der: 
Si'.:z'..:ngen cies Fachbere:.c1:J.srats ::!lit oeratencier S:i::nrr..e 
teil. 

A1·tfa:el!II 
Übe:::-gar..gs- und Schlussbestim:c::n:ger: 

§ 19 
-C-bergar:gsbestimm:ingen 

(l) Bis zu:- Bildu::1g eines Aufsichts:-ats und eines 
Vo:·stands v:era.en a.eren Aufgaben vo!l einem Grün
dungsrat wahrge:?10:rnmen. Der Grünc.ungsrat kam: eir..en 
vorlädigen Vo:-stand bes'.:ellen. Der Grüna.u.ngsrat ist, 
auße:· in Angelegenheiten, die der :'\atur der Sache nach 
keinen Aufschub dulden. :mr zu vorläufigen Regel1.L'1.gen 
befugt. § 'c! Abs. 5 gilt entsprechend. Dem G:::-ündungsrn'.: 
gehören ;e eiile Vert:-eterin oder eb "1_7ert:-ete:- des :,viinis
teriu:ns für Schule, Wissenschaft und Forschu.,_7.g und des 
Finanz:ninisteriu:!ns. die Rektorin oder der Rektor unä. 
die Kanzlerin oder der Kanzle:- a.er Ur..ive:::-sitä: an. 

(2) Für die Organe des Fa,~hbereichs Medizin trifft das 
Rektorat die notwendigen Ubergangsbestimmungen. 

(3) Für die Zeit bis zur Durcnführi.lng der Wal:iJ.en nach 
§ 4 Abs. 3 Satz 5 bis 7 wi:-d das :1:Iitglied nach § 4 Abs. 3 
Satz 1 Kr. 5 von der :;:iach § lli des Landespersonalvertre
tur.gsgesetzes (LPVG), das Mitglied nach § 4 Aos. 3 Satz 1 
Nr. 6 von der n2.ch § 1 LPVG bei::n Universitätsklinikum 
gebildeten Personalvertretung ber:annt. 

(4) Für die im Zusammenhang mit der Rechtsnachfolge 
und dem Vermögensübe:-gang nach § l Abs. 2 und 3 
er:orderlichen Rechtshandlungen werde:;:i Abgaben und 
Kosten des La!1.des ur..d der seiner Aufsicht unte:·stehen
den Köruerschaften des öffentlichen Recl!ts nicht erho
ben. Auslagen werden nicht erstattet. 

(5) Der Geschäftsbetrieb der :\'Iedizinischen Ein:-ich
tu:ngen gEt ab dem l. Januar 200i als ad Rechnung der 
Anstalt geführt. 

§ 20 
Wissenschaftliches Personal 

Das wissenschaftliche Personal verbleibt. auch soweit 
es im -Cniversitätsklinikum Adgaben nacn § 12 ,vahr
nimmt, bei der l7niversität. 

§ 21 
Beamten-, Arbeits-

und Ausbildungsverhältnisse 

(1) Das -C:r..iversitätsklinikum übernimmt die unter § 63 
HG fallenden Beamtinnen und Beamten gemäß § 128 
Abs. 3 lL'1.d 4 BRRG. Die Versorgungslasten für Beamtin
r:.en lL'1.d Beamte, die das l:-niversi'.:äts~linikum im Zusam
menhang mit der ümbildung vom Land überninmt, 
werden unabhängig von der AltersgreP..ze entspreche:1.d 
§ 107b des Beamtenversorgungsgesetzes zwischen der.i. 
Land --..md dem -Cniversitätsklinikum verteilt und vom 
Land anteilig erstattet. 

(2) Die unter § 63 HG fallenden Arbeits- ;.md Ausbil
dungsverhältnisse gehen im Rai1r.nen der Gesamtrechts
nachfolge nach § 1 Abs. 2 mit dem Inbafttreten dieser 
Vero:-dnung mit allen Rechten und Pflichten auf das 
l:-niversi':ätsklinik:1m über. Für die Vordienstzeiten die
ser Beschäftigten gilt § 10 Abs. 3 Satz 2 entsprechend. 
Betriebsbedingte Kündigungen at,s Anlass der Anstalts
errichtung sind ausgeschlossen. Eine A11derung der Ver
tragsbedingi.;_ngen für die Wol:i_>1.raumüberlassung aus 
Anlass der Anstaltserrichtung ist nicht zulässig. 

(3) Das Universitäts'o-..lii7.ikum ist verpflichtet, unver
züglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung eine Betei
ligungsvereinbarung mit de:- Versorgungsanstalt des 
Buna.es und der Länder (VBL) für alle nach deren 
Satzung versicherbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer zu schließen und die für die Beteiligung erforcier
lichen tatsäcl-.Jichen und rechtlichen Voraussetzungen zu 



schaffen und zu erhalten. Zu de:!l Ve:-bir:.c.l:.chke:.ten nach 
§ 9 Abs. 3 gehörer. auch e'.:waige Ve::-oir:dl:.chke:.ten 
gegenüber -~rbe::.tr:e!lrr..e:-i:!'.l.nen ;;.nG. .?irbe~tr..e:lr:1.e:-n. des 
"C:!lt<:ersi:ätskEr:.ikums. d:.e c.araus res:'1tie1·er:.. c.ass eine 
Beteiligu:.1gsve:-einbar~u:.g Z,Y:.scher: der Ver:;;o:·gu:!lgsar:
s'.:alt des Bu:2c.es und der I..fü1de:- ;.;_r:d de:n Ur::.,_•ers:.täts
klinik::n:: nicht zustanc.e korr:.:r,t. Der Ü!nfar:.g der Haf
tur.g ist höchs'.:e::1s au: c.ie Höhe c.er Leist-..mgen (§ 34 der 
vl3L-Satzurrg) bescl:rär:kt, die c.:.e A:·beiü1elrn:er:.rm.er:. 
und Aröei:ner_'Tier im Ral::-11en de:::- P:licl:tvers:.cl:eru::ig 
gegent.ber cier VBL l:ätte::i, we::.1r:. ci:.e BeteUgur.gsve:·e:.n
barur1g zwischen derr. lT!liversitätskEnikl;_:-:ri ur:c. de:- vl3L 
zun:. l. Janua:· 2001 ,yirksa:::n \Ve:·den \Yürde. Die Sätze 2 
u:.1d 3 gelte::1 emsprec~end ft.:- den Zeitraum zwiscne::i 
dem 3l. Deze::::>.1ber 2000 m:d den: Tag, der ac~f der: Tag c.er 
rechtsgültigen Unterzeichnu:!lg der Be:eilig·.1::,gsverein
barung fo~g:. 

C, ')') 
J --

Pe::-sonal vertretungs:-ecl:tlicte 
Best:..mrn~ ... ;.nge2 

Die Perso:.1alvertre'.:unger., die J,_1ger.d- :;.r:d A:Ezubil
c.er.c.envertretung und die Sclnverbehinciertem•e:::tret;;.r:.g 
der bisherigen 11.Ied:.zinischen Einrich:ur.gen bestehe:!l bis 
z._~m Ablauf ihrer regelmäßige::1 Am:szeit fort: § 24 Abs. l 
LPVG olefot unberührt. Satz 1 gilt für Ersatz!Ilitglied.er 
er.ts:;::,red:end. 

§ 23 
Venva:tungsvorschriften 

Zc:r A:;.sführung dieser Verord::.rnng er:orcierliche Ver
waltm1gsvorschriften erlä:,st das ::.\Enisteriu:::n für Schule. 
Wissenscl:aft und Forscnung. . 

§24 
Inkraft-::reten 

§ 19 tritt am Tage nach cier VerkJ.r:c.ung :::1 Krai'.:. In: 
-C-brigen tritt ci:.ese Verordnung am l. Janua:- 2001 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den l. Dezember 2000 
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Die :vEniste:-in 
für Schule, Wissenschaft und Fo:-schung 

des Landes Xordr!l.ein-Westfalen 

Gabriele Behler 

- GV. I·~RW. 2000 S. 721. 

Verordnung 
über die Errichtung des Klinikums Essen 

der L°niversität - Gesamthochschule Essen 
(Universitätsklinikum Essen) 

als 4-'\nstalt des öffentlichen Rechts 
Vom 1. Dezember 2000 

Aufgr:n:d des § 41 Abs. 1, 2 ur:.d 4 des Gese'.:zes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hocn
scnulgesetz - HG) vom 14. i\Iärz 2000 (GV. ~RW. S. 190) 
\Yird n,it Zustimmung des Ausschusses für \Vissensc~aft 
und Forsch1.mg des Landtags ur:.d im Einverr:.ehme::.1 mit 
dem Finanzrnin.isteriurr:., dem Innenrnir:.isterium und de:::n 
Ministerium für Städtebau und Wohne!l. Kult:ir und 
Sport verordnet: · 

Artikel I 
l7 ni,·ersi tätsklinikum 

§ 1 
Errichtw.-ig. Rechtsnachfolge. 

Vermögensübergang - · 

(1) Das Land errichtet als rechtsfähige iL'1stalt des 
öffentlichen Rechts das Klinikum Essen der Ur:iversität -
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Gesam:hochschule Essen ("C:;.1i,,ers:.täts;c~li.:ükcm:. Essen) 
!!1i"".: Si:z ir: Essen. Das U::1iYe~sitäts~iir.ikun füt.ut eil: 
Die:!lsts:.egel. 

(2) Das Ur:iYe:-sitätsi{li:iik::rCT tritt a:i die Stel:e Cer 
b:.sherigen :\lediz:.nische::1 Ei::iricl:t:;r.ger: c:.er 'C.:üversität 
nacl: f 34 Abs. 1 EG. Die de:n A:'i::fgabenoereich cier 
:.VIed:.zin:.sche::.1 Einrichtungel1 zuz:;_recl:ne:c1c.en Rechte 
und Pfl:.chte:c. des Landes ur:d de!· "Cr.iYers:.tä: ge:ien i::n 
Wege der Gesamtrec!l.tsnachfolge ad das T..:-nivers:.tät,
klini:;.:um übe:-. 

(3) Das der besonderen Bet:-iebseinh.ei'.: :\Iediziniscl:e 
E:.::irichtur:ger:. nach § 34 Abs. l HG zuz;_,recb1e::1de 
Betriebsvermögen mi~ Ai.;.snahme der Grundstücke und 
grundsti;.cksgleicner. Rechte des Landes geht .:n:.t den 
Buchwerten ei:!ler von e:.::ier Wirtschaftsnrüfer:.n oc.er 
ebem \Virtscrcafts:;::,rüfe:- n:'.it einem Bes'.:ätigungs,,err.:ierl-: 
versener:.en Schlussoila:.1z z;_;r.1 31. Dezember 2000 rr:.it 
aller. Rechten u::1d Pflichten ilnentgeltiich auf das 'Cni
Ye:-sitätskli::liku::n über. Das Land stellt den:. Universi
tä':sklir:.ikum die betr:.ebsnotwendigen Gru.:,cistücke und 
g:·u::ic:.stücksg~eicl:en Rechte zur u..'1.entge:.tEchen l-Jutzung 
zur Verfügung. 

§ 2 
Aufga:::en 

__ (1)_ J?as_ L1~v:rsit~~~ldinikuI?_.~lient ~e.:n Fac_hberei<;h 
_\1ed1z1n uer "Cn1versnat zur Enui„ung semer Au:gaben 1n 
Forsch1.ug und Lehre. Es nimmt Aufgaoen in der I(ra:::1-
keny·e:rsorgu:ng einschließlich der Hochleistungsmedizin 
·.1nd ir~ öffentlichen Gesundheitswese::1 ,.,;-ahr. Es gewähr
leistet die Ve:-bindung der YJa:::i.ke!lversorgung m:.t For
schür:g und Lehre. Es dient der ärztlichen Fort- ur:d 
Weiterbildüng und de:- Aus-, Fort- u:.1d Weiterbildung des 
Perso!lals. Das Un:.versitätsklinikt~m verfo;_gt ausschließ-
1:.cn und unmittelbar gemeim::i'.:zige Z 1.vec3:e im Sinne der 
Abgaber:orä.nur:.g. 

(2) Das "Cni,.'ersitätsklinikum arbe:.tet e::1g mit der 
Un:.ve:-s:.tät aui der Grundlage einer Kooperationsverein
barung (§ 13) zusarr:.men und unte!·stützt sie in der 
Wahrr:ehr.mng ihrer Aufgaben nach § 3 HG. Es steEt 
sicher, dass ä.ie Hitglieder der Hochschule die ihnen 
~urch Ar::.kel :5 1bs. 3 Satz 1 9-es Gr:mdgesetz~s und 
c:.urch das Hocnscnulgesetz verburgten Rechte ,vanr!teh
mer.. können. Entscneidunge::1 des "Cniversitä~sklinikcir.::s 
er:olgen unbeschadet der Gesarntvera::1twortung ä.er "Cni
versität (§ 25 Abs. 2 Satz 1 HG) im Einverr:.ehrnen n:it dem 
Fachbereich :VIedizin, so\\•eit der Bereich von Forschung 
und Leh::-e betroffen ist. Komrn.t das Einvernehmen nicht 
zustande. so e:!ltscheidet der Aufsichtsrat. wer.n die 
Dekanin ·oc.er der Dekan dies beantragt. · 

(3) D:.e den Fachbereich i\Iedizin betreifenden Venval
tmgsaufgaben einschließlich der Personal- lind Wirt
schaftsverwal'.:u:.1g ,verden vom Un:.versitätsld.in:.kum 
wahrgenorr:men. Das :,ähere regelt c.ie Kooperation:,ver
einbaru::ig (§ 13). 

(4c) Das "Cniversitäts',dini:i:u::.n kann \,.•ei'.:ere Aufgaben 
wan::nehr.c.en, sov:eit diese mit seinen Aufgaben nach 
Absatz l bis 3 im Zusammenhang stehen 1E1d die Finan
zieru::ig sichergestellt ist. 

(5) Das l7niversitätskliniku.:n ist bis zurn Ablauf des 
Jahres 2006 verpflichtet, sich für die P:i.ar,.;.mg und Durch
führung seiner BauYorhaben der staatlichen Bauvenval
tung des Landes und deren Rechtsnachfolger zu bedie
ne:::1. 

(6) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das 
Universitätsklinikum Dritter bedienen, sich an "Cnter
neh'"sen beteiligen und 'Cnternebnen gründen. Dabei ist 
dur:ch Ver~iI:bc:ru~g' sicherzustellen, dass ,dem. L_ande~
rec!lnungs!lot die s1cn aus § 111 der Landesnaus!laitsora
nung ergebenden Prüfungsrechte eingeräumt we:-dei,. 

§3 
Organe 

Organe des "Cniversitätsklinikums sind der Aufsichts
rat lind der VoYstand. 
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§ .; 
Al<L,icLLScac 

(1) Der Aufs::.chtsrat legt ci::.e betriebl::.chen Ziele des 
"Cniversitätsklinik::.r:1s fest ::.nd übern°acht die Geschäfts
f:.~hru::ig des Vorstands. Er entsche::.ciet in folge::iden 
A".lgelegen..l:tei '.:en: 

1. iinderung der Satzu::::g; 

2. Bestellung der :;.\Ii:gl:.ede:- des Vors'.:ancis rr..it Aus
na!m:e de::: Dekanir:. oder des Dekar..s des Fachbereichs 
::vieciizin; 

3. Bescnlussfass:mg über die Ver'.:räge für cie ::.VIitgliec:er 
des Vorstands; 

4. Beschlussfassung über der.. Wirtschaftsplan; 

5. Bes:ellu:ng der Wirtscl:.aitsprüferb oc:er des Wirt
schaftsprüfers; 

6. Feststellung des Jahresabscnbsses und Beschh;.ssfas
sung über die Ve::-.venc.ur.g des Jahresergeb::iisses; 

7. Entlastung des Vorstands. 

(2) Auße:-gev;önnliche, über den Rahmen des la'.lien
den Geschäi'tsbetriebes hir..ausgeher:.de Rech:sgeschäfte, 
:viaßnahmen ur:.d Regelungen bedürfen der Zustimmung 
du:-ch den Aufsichtsra'.:. Dazu geb.ören insbesondere: 

1. der Erwerb, ciie Ve:-äußerung und die Belastur..g von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; 

2. große Investitions-, Ba::.- und Unterhaltungsmaß::ian
men über 3 ::VIillionen D:VI; 

3. der Absc:iluss, die Änderung lL".ld die Aufhebung ,·on 
n,Iie:- und Pachtverträge!1 ab einer von ii:nn oesti:rnn
ten Zeitdauer und ·wertgrenze; · 

4. die ... 4-ufnahrr.e von Kredite!l und die Ge"\vähru.ng von 
Da::-lehen m.,3erhafo der von ihn besti!Ilm:e::i Wert
grer:zen; 

5. die -C-benahme vo::i Bürgscnaften, Garantien und 
sonstiger,. Verpflichtungen zu:n Einstehen für fremde 
Verb:.ndlicl:keiten ade:-nalb der vo::i ihm bestimmte::i 
\Ve~tgrenzer..; 

6. die Gründung vor. und die Beteiiigung an anderen 
Unterr..ei:-.unen; 

7. die Ve:-einbaru!lg uoer die ZüsE.mmer..arbeit mit der 
Universität nach § 13. 

(3) Dem Aufsichtsrat gehören an: 

l. je eine Vertreterinode:- eb Ve:-treter des M:.r:.isteriu::ns 
für Schule, W:.sse::ischa::t und Forschung und des 
Finanzninisteriums; 

2. die Rektorin oder c:er Rektor und die Kanzlerb oder 
der Kanzler der l;nive:-si:ät; 

3. e!.ne exterr:e Sacl:ve:-ständige oder ein extemer Sach
vers:ä::idiger aus dem Bereich der Wirtschaft; 

4. eine externe Sachverstär..c:ige oder ein externer Sach
verständiger aus c:e::n Bere::.ch der medizinischen Wis
senscnaft; 

5. eine Vert:::-eterir.. oc:er ein Vertreter des ,vissenschaftli
chen Personals (§ 12); 

6. eine Vertreterin oder e:.n Vertreter des Personals des 
"C ni versitä tskiinikums; 

7. die Gleichstellungsbea:;.ftragte nit beratender Stim
me. 

Die Satzung kann weite::-e :VIitglieder mit beratencier 
Stimme vorsehe::i. Die :VIitgliede:::- gemäß Satz 1 Kr. 3 
und 4 werc:e::i vom :VIinisteriu_-n für Schule, Wissenschaft 
u::ic: Forschung bestellt. Ir..re Bestellung erfolgt auf Vor
schlag des Rektorats, das dazu das Benehmen mit dem 
Fachbereich :,\Iedizin 1..md. d.em Vorstand hersteilt. Das 
unter § 12 dieser Verord::iung fallende Personal mit 
Ausnahme des der Gr~ppe der Professorinnen und Pro
fessoren angehörenden Pe::-sona!s wählt aus seiner lviitte 
das i\Iitglied nach Satz l Xr. 5. Das Personal des 
l:-niversitätsklinikums wählt aus seiner :VIitte das Mit
glied nach Satz 1 Nr. 6. Für die Wahl der :.VIitglieder nach 

Satz 1 :,~·- 5 unc: 6 :md ir..rer Stellvertre:erinc;en ade::: 
Stellver'.:re'.:e:- erlässt der Ads:.c:.1'.:srat eine \Vahlordnur:g. 

(~) _De:-Vors'.:a!2c. ::1im::nt,?erate1:~ aI': de::i_Sitz1;_111gen c:es 
A-..i:s1ch:srats teil. soferr.. meser mcr:t 1m Emzel:::all e:was 
anderes bescl:~ießt. 

(5) Jedes ::\litglied nac:i Absatz 3 Sa'.:z 1 Nr. l i.;nd 2 ::ünrt 
zwei Sti.."':lmer.. Den Vorsi'.:z it.l:rt die Vertreterin oc.er der 
Vertreter des :vI:.::iiste::-:.ur.c.s für Schc1le, Wissensc!1aft und 
Forschung. Bei Stirr:.::ner..gleicnheit gibt ihre oc.er se:.r..e 
S'.:imme der.. A1.csschlag. Entscl:eidt~nge1: über den Er-.verb 
und die Veräußerung von Gn,ndstücken und g:-und
stücksgleichen Rech:en bedt.rfen der Zustim:mu::ig des 
F:.::ianzmin:.steriums. 

(6) Die Satzm:g kan..".l die ::viitgiiedscnaft von bis zu z,vei 
weiteren Sachvers:änd:.ger:. vorsehen. In c:iesem Fa!l iühr'.: 
jedes iV.iitglied nach Absatz 3 Satz 1 N:-. 1 u.nd 2 c:::-ei 
St:.m:rr:en. 

§ 5 

Vorsta::id 

(1) De:- Vors':and leitet das Universitätsklinikum. Er 
vert:-:.tt das "Cniversi'.:ätsklbikue gerichtlich und außer
gerichtlich. fam ooliegt d:.e Entsc!1eidung in allen Ange
legenheiten des ünive::-sitätsl<"J.inik-..ims, die 1ücht nach 
dieser Verordnung oder der Satzu::ig dem Aufsichts:-at 
zugewiesen sind. 

(2) Dem Vorstand gehören an: 

l. die Ärztliche Direktorb oder der Ä2:ztliche Direktor 
als Vorsitzenc:e ode:- Vorsitzende:-; 

2. die Stellvertretende i'.\rztlicne Direktorin oder der 
Stellver'.::-e'.:ende Ärztliche Direktor mit beratender 
Stim::ne; 

3. die Kaufmä:rm.ische Direkto:::in oder der Kaufmänni
sche Direktor; 

4. die Pflegedirekto~in ade~ de:-- Pflegedirektor; 

5. die Dekanir:. oder der Dekan cies Fachbereichs '.'.\Iedizin. 

§ 6 
Klinikur.:iskonferenz 

Zm· Beratung des Vo::-star..ds in gru.,.".ld.sätzlichen Ange
legenr..eiten wird eine Klinikumskor:fe:-enz gebildet. Ihr 
gehören an: 

1. die Le!.terir:.nen und Leiter und d:.e gescnäftsfüh:-enden 
Leiteri:tE1e::1 U..".ld Leiter der klinischen und medizi
nisch-theore'.:iscben Abteilungen und der zentralen 
Dienstleistungsei::irichtungen des "Cniversitätsklini
kums; 

2. aus dem F.reis der nicht '.Inter ::\"ummer 1 fallenden 
Pro::essorinnen und Professoren, Hocnschuldozentin
ner.. ur1d Hochschuldozenten vier von diesen gewähite 
Vertreterinnen oder Vertreter. 

Das Kär..ere regelt die Sa:zung. 

§ 7 
Satzung 

Durch Satzung wird im Rahmen c:er Gesetze und dieser 
Verorcbung insbesondere Käheres bestimmt über 

l. die Wirtschaftsführ.ing und das Rechnungswesen; 

2. Aufgaben, Zuständigkeiten, Bestellung und Wahl so
w!.e das Verfali..ren der Orga::ie und der Klinikumskon
ie:renz; 

3. die Gliederung ur:.d weitere "Cntergliederung der Ab
teilungen und sonstige!l. Einrich:unge::i, ihre Aufgaben 
und fare Nutzung; 

4:. die Errichtung~ .A.I!deru.ng~ Aufhebung u~d Leitung 
von Abteilungen und sonstigen E:.n:-ichmngen. 

Die Satzung ,virc: vom iviinisteriu~ für Sch1.üe, Wissen
schaft und Forschung e:-lassen. Ä::ic:erc1r:.gen der Satzung 
bedürfen der Genehm!.gung du:-ch das :viinisterium iür 
Schule, Wissenschaft und Forschung. Die Genehmigung 
kann nur au3 rechtlichen Gründen versagt ,verden. Vor 
der Genehmigur..g ist der "Cr,.iversität und dem Vorstand 
Gelegenhei: zur Stellungnahme zu geber... 
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§ 8 

W!rtsc~aftsführm:g 
u.na Rech!lungs,Yese~ 

(l) Wirtscha:tsführung und Re6r:.m'-gs1.vesen des "Ci::i
versitäts~~in:.kur..1s rk:1ten sich nac:::i kauirr:är:.::.1ischen 
Gr:u:dsätzen. Die Landes:.rn4 sha:tso:-d::mng fi:1de: m:.t 
Ausr..atn1e des PrJ.fungsrechts des Landesrechnung3ho
fes (§ 111 LHO) keine Ai::,vendur..g. 

(2) Geschäftsjahr ist das Ka:e:::c.eria:::i:-. Für jedes Ge
schäftsjahr ist \'Or Beg:nn ein Wirtschaftsplan adzustel
ien. 

(3) Ad den Lagebericht und den Jal:resabscl:.:.uss 
fir:.dei:: die Vorschriften des D:-itten Bi.:.c:ies des Handels
gesetzbuches für große Kap:.talgeseliscb.aften sowie des 
Eir::i\~hrur:.gsgesetzes zurn Handelsgesetzbuch er..tspre
ch.ende Anwenc.tE1g, soweit irc d:.ese:- Verordnung nichts 
anderes bestirr:.mt is::. Für c.e:1 Jahresabscnluss gelten 
ergänzer:.d. die Rechtsvorschriften für die Buchführung 
von K:·ar:.kennäusern. Der Lagebericht uEd der Jahresab
schluss werden innernalb der ersten drei Mor..a'.:e nach 
Ende des Geschäftsjanres aufgestellt, nach Absatz 4 
geprüft und sodann dem Aufsichtsrat zur Beschlussfas
sung vorgelegt. 

(4) Der Jahresabsc1'.luss, der Lagebe1icnt u:.1ci die 
Wirtsc:0.aftsführung werden von einer vVirtschaftsprüfe
rin oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung 
erfolgt auch nac:O. den für die Beteiligung der Gebietskör
perschaften an privatrechtlichen "Cnternehmen geltenden 
besonderen Prüfungsbestimmungen des § 53 Abs. 1 des 
Haus:O.altsgrundsätzegesetzes. 

§ 9 
Finanzierung, Gewährträgerschaft 

(1) Das "Cniversitätsklinikur:i. deckt seine Kosten mit 
de:.1 für seine Leistungen vereinbarten oder festgeiegten 
Vergütunger:, soweit nic:h.t nach Iviaßgabe des Lanc.es
haushaits :i\Iittel als Festbeträge nach Satz 2 oder nach 
Satz 3 gewährt werde!l. Es ernält ::VIittel für seine 
Auf,vendungen in For:;chung und Lehre; das Xähere 
regelt die Kooperationsvereinbarung (§ 13). Das Land 
gewähr: dem Universitätsklinikum l\Iittel für Investitio
nen eir:schließlich der Bauu!lterhaltung und für betriebs
notwendige Kosten. 

(2) Die haushaltsrechtliche Behandlung der ::Vlit'.:el nach 
Absatz 1 Satz 2 und 3 richtet sich ausschließlich nach 
dieser Ve:-ordnung. Als I··facnweis der Verwendung der 
:.Uittel nach Absa'.:z 1 Satz 2 und 3 gegenüber dem 
::.VIinisterium für Schule, ·wissenscb.aft ;ind Forschung und 
der.'.l La:.1desreclnmngs:O.of dier:t der nach § 8 Abs. 4 
geprüfte Abschluss. Das ::.VIinisterium für Schule, Wissen
schaft und Forschung prüft die sachgerechte Verwen
dung im Rahmen seiner Rechtsaufsicht. 

(3) Für die Verbindlichkeiten des Universitätsklini
kums haftet neben diesem. das Land unbeschränkt, soweit 
die Befriedigu!lg aus dern Vermögen des i:.;-niversitätskli
nikums nicht erlangt werden kann (Gewährträgerschaft). 

(4) Nimmt das "Cniversitätskfülikum zur Deckung sei
ner Ausgaben insbeso!ld.ere für Investitionen oder Inves
titionsfördermaßnahmen Kredite auf. so dürfen diese 
insgesamt den vom lvii:iisteriur.1 für Schule, Wissenschaft 
und Forschung und dem Finanzn1inisterium festgelegten 
Kreditrah.c"'Ilen nicht überschreite!l: der I(reditrahmen soll 
eine angemessene Wirtschaftsführung ermöglichen. Kas
senverstärkungshedite zur Erfüllung laufender Zah
lungsverpflichtu..'1gen ciürfen ein Zehntel der im Wirt
schaftsplan veranschlagten Erträge nicht überschreiten 
und nicht später als sechs Ivionate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, 
fällig sein; das Finanzministerium kann eine höhere 
F..reditaufnah...'TI.e zulassen. 

§ 10 

Arbeitnehmerinnen 
und Arbeit:.1ehmer 

(1) Der Aufsichtsrat trifft für die ::.VIitglieder des 
Vorstands. die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf
männische Direktor für die Arbeitnelunerinnen und 

Arbeitnehmer des "C:.1ive:·sitätskliniku::ns die arbeits- und 
tariirechtlichen Entscheidtngen. 

(2) Für ciie Arbe:.tnehr:i.eri:.1nen unc. A:·beitnehmer gel
ten die von Ger Tarifger.:1einscha:::'t deutsc1'"1er Lä~ä.er 
abgescnlossenen Tarifverträge und so:.1.st:.gen Bestim
nmngen. 

(3) Die bei::n Cniversitä'.:skliI!.:.kur..1 ir:. eir:.e:o. Beamten-, 
Arbeits- oder AusbEc:ungsverhäl'.:!lis zt,rückgelegter:. Zei
ter.. ,verden bei einer :x e:,ebstelki::g in den La!ldesc.ienst 
so angerech„'1.et, Y,ie wenn sie beirr: Land zurcickgelegt 
worden ,värer... Die bebi Land oder eir.e::n anderer:. in der 
Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführ
ten UniversitätskEnikurn. des La::.1des in einem Bea:::nten-. 
Arbeits- ocier A:1sbildungsverhältnis z:1rückge,egten Zei..: 
ten werden bei einer :xeueir:.stellu:.1g in den Dienst des 
Universitätsklinikums so angerechnet, wie wenn sie bein 
Universitätsklinikum z:irückgelegt 1.vorden wären. Die 
Vorschriften des Bear:i.'.:e!lversorgur:.gsgesetzes bleiben 
unberührt. 

(4) Arbeitnehn,erinner:. und Arbeitr:.e~r:ier c.es "Cn:.ver
sitätsklinikur.is dürfe:.1 Einrichtungen und Angebote der 
"Cnh·ersität u:.1d c.es Landes im gle:.chen Umfang und zu 
den gleichen Bedingungen i,7. Anspruch !lehmen wie bei 
der "Cnb:ersität beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer des Landes. Für die Inar:spruchnahme von 
Einrichtungen und A!Webote:r: des CniversitätsklinH:ums 
durch bei der Universität beschäftigte Arbeitnelunerin
nen und Arbeitnehmer des Landes gilt Satz 1 entspre
chend. 

§ 11 
Beamti:nnen und Beamte 

{1) Das Universitätskli:nikum besitzt c:as Recht, Beamte 
zu haben (Diensthermfähigkeit). 

(2) Oberste Die!lstbehörde im Sinne von § 3 Abs. 1 LBG 
ist der Aufsichtsrat. Für ih!l ernennt die oder der 
Vorsi:ze:r:de die Beamtinnen und Beamten des Universi
tätsklinikums und nimmt ciie Aufgaben des Dier..styorge
setzten nach der:.1 Landesbea::ntenge3etz und der Diszi
pli!larordnung des Landes Nordrhein-West:i'ale!l im Be
!lehmen mit dem Vorstand wahr. 

(3) § 10 Abs. 4 gilt für c.ie Beamtinnen und Beamten des 
Cniversitätsklinikums und bei der Universität beschäf
tigte Beamtinnen und Beamte des Landes entsprechend. 

§ 12 
Personal der Universität 

mit Aufgaben im. "Cniversitätsl---.linikum 

Das wissenschaftlic~e Personal der Uni1.,ersität ist nach 
näherer Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der 
vVidmung oder Funktionsbeschreibung der Stelle ver
pflichtet, im "Cniversitätsklinikur:1 Au:i'gaben in der 
Krar:.kenversorgung und im öffentlichen __ Gesund..h.eits
wesen, i!l der Fort- und ·weiterbildung der Arztinnen und 
~Ä.rzte sowie in der Aus- und Weiterblldung von Angehö
rigen sonstiger Fachberufe des Gesc.1ndheitswesens zu 
erfüllen. 

§ 13 
Zusammenarbeit mit der T.:niYersität 

(Kooperationsvereinbarung) 

Das Cniversitätsldinikum und die Universität regeln 
das ::,,Jähere über die Zusammenarbeit durch Vereinba
rur..g. Darin sind insbesondere Bestimmungen über die 
Erfüllung der Ziele nach § 2, über das Zusam.memvirken 
der Verwaltungen der Universität und des Gniversitäts
klinikurns sowie über den Ausgleich der Aufwendungen 
für Lehre, Forschu..'1g und F_rankenversorgung zu treffen. · 
Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung durch das 
:.VIinisterium für Schule, Wissenschaft und Forschung. 
Die Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen versagt 
werden. 

§ 14 
Rechtsaufsicht 

Das "Cniversitätsklinikum steht unter der Rechtsauf
sicht des l\!Iinisteriums für Schule, vVissenschaft und 
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Forschung. § l06 Aos. 2 bis 4 HG fir..det entsprechende 
.4.rnvendc:r..g. 

Artikel II 
Fachbereicn :.\Iedizin 

§ 15 
Allgerr:eine Vorschrii:en 

(1) Fü:· c.ie Erfüll:mg de1· Aufgaben r..ach § 3 HG :.s'.: die 
Universität zuständig. Der Fachoereic".1 ::VIedizin de::.
T:!1::vers::tät er:'üll: se:.ne Adgaben nach § 25 A::is. 2 HG in 
er..ger Zusanmen2.roeit !Ilit dem C:niversitätsklinik~m. 
Er:tscl:eic.ungen in Beru.fungsverfahren und in anderer.. 
.-\.,.'1gecegenheiten vor.. Forsc:mng, Lehre und S'.:udiurn 
e::-folgen im Einvernenmen rr.it dem Universitätsklini
kum, smveit die Y,.rankenversorgung und das öffentliche 
Gesund..11eitswesen bet::.-offen sind. Das Einvernehmen ir: 
Beruk.ngsverfahren darf n;.;r venveigert werden, ·wenn 
begr-;;.ndete Zweifel 2.n der Eigr:ung der oder des Vorge
schlagenen :für die im CniversitätsJr.liiükum zu erfüller..
den .'\ufgaben bestehen. 

(2) Für Lehre und Forschung im Fachbereich iviedizin 
g_ewährt das Land iviittel nach § 9 Abs. 1 S2.tz l und 2. 
Uber ihre Verwendung entscheidet der Fachbereich Me
dizin im R2.hmen der vom Rektorat aufgestellten Bewirt
schaftungsgnmdsätze und der Festlegungen des Hoch
schulentv.dcklungsplans. Für die Wirtschaftsführung des 
Fachbereichs :Medizin gelten die Grundsätze der §§ 26 
Abs. 1 und 74 Abs. 1 LHO entsprechend. Die Rechte und 
Pfiichte12 der Kanzlerin oder des Kanzlers als Beauftrag
ter oder Beauftragtem für den Haushalt bleiben unbe
rührt. 

(3) Auf den Fachbereich :Medizin der Cniversität finden 
die Vorschriften des Hochschulgesetzes über den Fachbe
reich i\iedizin Anwendung, soweit in dieser Verordnung 
::iichts anderes bestimmt ist. 

§ 16 
Organe 

Organe des Fachbereichs sind das Dekanat und der 
Fachbereichsrat. 

§ 17 
Dekanat 

(1) Das Dekanat leitet den Fachbereich. Es ist für alle 
Angelegenheiten des Fachbereichs zuständig, soweit 
diese Verordnung nichts anderes vorsieht. Es hat insbe
sondere folgende Aufgaben: 

1. Aufstellung des Wirtschaftsplanes, des den Fachbe
reich iVIedizin betreffenden Beitrags der Universität 
zum Voranschlag des Landeshaushalts, des Jahresab
scli..lusses und des Lageberichtes; der Lagebericht gibt 
ir:sbesondere über die den Teileinrichtungen für For
schung und Lehre zuge,vi.esenen Stellen und Mittel, 
ihre Verwendung und die Leistungen des Fachbereichs 
Iviedizin bei der Erfüllung seiner Aufgaben insbeson
dere in Forschung und Lehre, bei der Förderung des 
wissenschaftlichen Kachwuchses und der Gleichstel
lung von Frnuen und Männern Auskunft; der Fachbe
reichsrat kann zum Beitrag der t.:-niversität zum Vor
anschlag des Landeshaushalts Stellung nehmen, so
weit er den Fachbereich :;.li!edizin betrifft; 

2. Aufstellung von Grundsätzen für die Verteilung und 
Venvendung des Zuschusses des Landes für die 
Grundausstattung sowie den Lehr- und Forschungs
fonds; 

3. Beschlussfassung über die Verteilung der für die 
Forschung und Lehre im Fachbereich 1'tedizin vorge
sehenen Stellen und Iviittel; 

4. Erstellung des Ent,vi.cldungsplanes des Fachbereichs 
::VIedizin. 

(2) Dem Dekanat gehören an: 

1. die Dekanin oder der Dekan.; 

2. die St-..idiendek2.n:.n oder c.er St:;_d:.endeka::i (§ 25 Abs. 2 
Satz 5 HG); 

3. bis zu zwei weite:::e Prodeka::iin::ien oder Prodeka::ie 
nac:.1 J:Iaßgaoe der Fachbere:.chsorc.:r::mg; 

4. c.ie ih-z:Ecl:e Direkto::.-:.11 oder der Ärzt:icne D:.rekto!· 
;.ir..d die Kaufn:änr..iscl:e D:.rektor:.n oder c.er Kadmän
i::.scne Direktor des "C"r..iversitätsk:bikums ::::nit bera
~~nc.er Sti::.-c1.me; ist die Ärztlic!le Direktorin oder de::.
Arztliche Direktor J:Iitglied der C::üvers:.tät, so gehört 
sie oder er de:::n Dekanat mit Stiml:'.rech: an. 

(3) Die J:Iitglieder cies Dekanats ::iach Absa:z 2 Xr. l 
bis 3 '.Verden vor.i. Fachbereichsrat aus der den Fac!lbe
reich lVIeä.izin a::igehörenden Gruppe der Professorinnen 
und Professoren gewählt. Die Grundorcir..ung kann vorse
hen, dass cias :i:viitgl:.ed nach Abs2.tz 2 Xr. 2 aucn einer 
anderen Gruppe i:::n Sinne c.es § 13 Abs. l HG .angehören 
kann. 

(4) Die Dekanin oder der Dekar.. ist Vorsitzende oder 
Vorsitzender des Dekan2.ts ur..d des Fachbe::.-eicnsrats. Bei 
S'.:immengleicl:>~½.eit im Dekanat gibt ihre oder seine 
Stimme den Ausschl2.g. 

§ 18 
Fachbereichsrat 

(1) Der Fachbereichsrnt des Fachbereichs ::\Iedizin hat 
folgende Aufgaben: 

1. Zustim..,nung zum Wirtschaftsplan und Feststellung 
des Jahresabschlusses und des Lageber:.chtes; 

2. Stellungnahme zu den Gmndsätzen für die Verteilung 
und Verwendung des Zuschusses des Landes für die 
Grundausstattung smvie den Lehr- und Forschungs
fonds; 

3. Stellungnahme zum Entwicklungsplan des Fachbe
reichs; 

4. Beschlussfassung über die Fachbereichsordnung u.'1d 
die sonstigen Ord::iungen für den Fachbereich; 

5. Beschlussfassung in den dem Fachbereich obliegenden 
Angelegenheiten nach § f8 HG; -

6. Zustimmung zur Stellungnahme des Dekanats zur 
Kooperationsvereinbarung (§ 13); 

7. Empfehlungen und Stellungnahmen in sonstigen A.ll.
gelegenheiten cies Fachbereichs iviedizin von grund
sätzlicher Bedeut~ng. 

Der Fachbereichsrat nimmt die Berichte des Dekanats 
entgegen und kann über die Angelegenheiten des Fachbe
reichs Auskunft verlangen. 

(2) Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor 
und die Kauimännische Direktorin oder der Kaufmänni
sche Direktor des -C-niversitätsklinikums nehmen an den 
Sitzungen des Fachbereichsrats mit beratender Stimme 
teil. 

Artikel III 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 19 
Übergangsbestimmungen 

(1) Bis zur Bildung eines Aufsichtsrats und eines 
Vorstands werden deren Aufgaben von einem Grün
dungsrat wahrgenommen. Der Gründungsrat kann einen 
vorläufigen Vorstand bestellen. Der Gründungsrat ist, 
außer in Angelegenheiten, die der Natur der Sache nach 
keinen Aufschub dulden, nur zu vorläufigen Regelungen 
befugt, § 4 Abs. 5 gilt entsprechend. Dem Gründungsrat 
gehören je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Minis
teriums für Schule, Wissenschaft und Forschung und des 
Finanzministeriums, die Rektorin oder der Rektor und 
die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität an. 

(2) Für die Organe des Fachbereichs :VIedizin trifft das 
Rektora: die notwendigen Cbergangsbestimmungen. 
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(3) F:.i:.· die Zeit bis z11r Durc:1führung der Wahce:'.l r:.ach 
§ 4 Abs. 3 Satz 5 b:.s 7 wü·d das }Iitg:.ied :iach § -! Abs. 3 
Satz l r-.;-r_ 5 '!Ort c.er ".lad:.§ 111 des Lanc.esperso::1.alYertre
tungsgesetzes (LP\_TG): das :\iitglied nacl: § -± .:.;\bs. 3 Satz l 
-::-:r. 6 Yo:: der nach § 1 LPVG beim Crliversität,;.ü:::ii~ur::: 
gebildeten Persona~vert::-etli:'.lg be1:.ann~. 

(4) Für die in: Z:.isamr:1e::11:a!1g mit c.er Rechtsnachfolge 
und dem Verr!löge!lsüoerga1:.g nach § 1 Abs. 2 ,_;_r:.d 3 
;r=~:;:er~~:ri;:.1 R~~~~sl:a1:-;;1~:.1?,,er~ ':~::~,ec;- ~"':?ga~:~._:'r:.d Ko;:,. __ 1 Oe" ~a:.1de:, _r:_d a~. a,fa,_e_ .'cl.u.boCllc -nte_a:oc~1-e:.1-
den Köroe:;_·3chaite::1 des öf:en:iic:ien Recr!t::; nicht erho
ben. Aus1age!l w·erde:'.l nic::r~ erstat:et. 

(5) Der Geschäftsbe'.:rieo der :viedizirüscher.. E:.mic:i
t:mgen gilt ab eiere. 1. Ja!lliar 2001 als ad Rec:umng der 
.'\..TJ.s~ait geführt. 

§ 20 
W:.sse!lscna:tliches Personal 

Das wissenschaftliche Pe:-so~1al verb~eibt. auch soweit 
es in"!. L!li~.~e~sitätskiiniE-un1. ... .:\.u~gaben nacfr § 12 Y.a-ahr
nimmt, bei der Universität. 

§ 21 
Bear::1ten-. Arbeits-

ur:.d Ausbildungsverhältnisse 

(1) Das U::1ive:-sitätskliniku:m übernimmt die c:.n'.:er § 63 
HG fallenden Beamtinnen und Beamten gerr.äß § 128 
Abs. 3 und 4 BRRG. Die Verrnrgungsiasten für Beare.tir:.
nen 1.md Bear.:ite. die das "C:liversitätskliaikt~m ir.'.l Z:.isam
menha:.1g ::nit der Umbildung ·mm Land übernimmt, 
werder:: UI!abhär:gig ;con der Altersgre1ze entsprecnend 
§ 107b des Bea:::ntenversorgungsge;,etzes Z\Visd:en der::1 
Land und dem l:"niversitätsklinik1m verteiit und vom 
Land anteilig ers::attet. 

(2) Die unter § 63 HG fallenden Arbeits- ur..d Ausoil
dungsverhältnisse gehen i:0,1 Rahr:1en der Gesai:'lt::-ecn'.:s
nacnfolge r::ach § f Abs. 2 mit dem Inkraft~reten dieser 
Verordnung rr::.t allen Rechte::i 1~::id Pilich~en auf das 
1:niversitätskliniku::n über. Für die Vordie!ls:zei:en die
ser Beschäftigten gilt § 10 Abs. 3 Satz 2 entsprechend. 
Betriebsbedir:.gte Kündigungen a·.is A~lass der Anstalts
errichtm:g ;,ir:.d ausgeschlosse::i. E:ne Ar:der;_rng c.er Ver
tragsbeding:ir..ge!l für die \Vonnraumüberlassung aus 
AP..lass der Ar:.staltserrichtung ist r:.icht z:ilässig. 

(3) Das l,niversitätsklinikum ist verpflichtet, ur:.ver
züg!ich nach bkrafttreten dieser Verordm.,ng eine Betei
ligÜ.ngs~terei.:."'lbarung mit der VersorgungSanstalt des 
Bur:des und der Lä::1cier (VBL) für alle nach deren 
Satzung versicheroaren Arbeitnehmerinnen ur..d Aroeit
nehmer zu schließen und ciie für die Beteiligung erforcier
lichen tatsächlichen unci rechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen ur:.d zu erhalten. Zu cien Verbindlichkeiten nach 
§ 9 Abs. 3 gehören auch etwaige Verbi:nälichkeite!1 
gegenüoer il.roeitr::ehmerinner.. unci Arbeitnehmern des 
1:niversitätsklinik~ims. die da:·aus resultieren. dass eine 
Be'.:eilig;.n::gsvereinoarung zwischen der Versorgungsan
stalt des Bu:.1de5 und der Länder U!ld dem Ur::ivers:täts
klinikum nicht Zü.stande kormnt. Der Crn:a:.1g der Haf
tung ist höchstens auf die Höhe der Leistunger:. (§ 34 der 
VBL-Satzung) beschränkt, die die Arbeitr..ehn:eriL'len 
und Arbeitnehmer im Rahmen der Pf!:.chtversicherung 
gegenüber der VBL hätten, wenn die Beteiligungsverein: 
barung zwischen dem C::iiversitätsklinikurn und der ·vBL 
zum 1. Januar 2001 ·wirksam werden ,vürde. Die Sätze 2 
und 3 gelter.. entsprechei:d für cien Zeitraum zwischen 
dem 31. Deze:cnber 2000 und dem Tag. cier auf den Tag der 
rechtsgültigen Cnterzeicl-.LLung der' Beteiligungs'.'erein
barung folgt. 

§ 22 
Personalvertretungsrechtliche 

Bestimmungen 

Die Personalvertretungen, die Jc1ge1:d- und Auszubil
dendenvertretung u::id die Schwerbehindertenvertretung 
der bisherigen Medizinischen Einricntungen bestehen bis 
zum Ablauf ihrer regelmäßigen Amtszeit fort: § 24 Abs. 1 
LPVG bleibt unberührt. Satz 1 gilt für Ersatzmitglieder 
entsprechenci. 

§ 23 
Verv.'"al tu:1.gs..,_:-or::-;c!:lriften 

Zur Ausfihr:.ing dieser Vernrc.ni.;.ng erforderliche Ve:-
v;,~a~t:1Dgs..__,.o:-scnr:i~er: erlässt das IvI:niste:rium für Sc~ule: 
"\V:3se~scha.ft und Fo~schu:r:g. 

§ 24 
Inkrafttreten 

cJrfie:t~~i:;c1ctie~~e ~:i!t~~n't?!nfi~~i:~7a;~~=Ji 
1
~ 

K:·aft. 

D'.isseldorf. den l. Dezember 2000 
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Die J.'!i::iisteri!l 
für s_cnule, vyis;__ensc,h:3-f~ :.m.~ Fo!°sc:hung 

ctes Lanaes 1·T orarne1:'.l-\v estrale:.1 

Gabrie:e Behler 

- GV. :'JRVv. 2000 S. 725. 

Verordnung 
über die Errichtung des Klinikums Düsseldorf 

der Universität Dfü,seldorf 
(L"niver~itätsklinikum Düsseldorf) 

als Anstalt des öffentlichen Rechts 
Vom 1. Dezember 2000 

Adgrui:d des S 4.1 Abs. L 2 und 4 c.es Gesetzes über c.:.e 
Hocb.schulen de·s Landes ·::::-.;ordrhe:.n-Westfalen (Hocn
sc:J.ulgesetz - HG) vorr1 14. :viärz 2000 (GV. ERW. S. 190) 
V.'i:.·d mi'.: Zustimn:ung des Ausschusse3 für "Wissenschaft 
und Forscl:u:.1g des Landtags und in: Einverneh:::ne21 mit 
dem Finanz:r:iirüste1iu:m, den-:?. Innenministeriu:cn ur:.d dem 
::Vfü-:;.isteriu::n f:ir Städtebau und Wohm,n, Kultur und 
Sport verordnet: 

ArtikelI 
Cni versitätsk!inikum 

§ l 
Errichtung, Rechtsnach:olge, 

Vermögensübergang 
{1) Das L;md errichtet als rechtsfähige Anstalt des 

öffentlichen Recnts das F.J.ir:ikum Düsseldorf der Univer
s:.tät Düsseldorf ("Cniversitäts1--J.inikum Düsseldorf) mit 
Sitz in Düsseidor.i:. Das G!liversitätsklinihL'::t fü:irt ein 
DienstsiPgel. 

(2) Das Universi:ätskEnikum tritt an die Stelie der 
bisheriger:. 3.-Iediziniscnen Einrichtungen cier 1:niversität 
nach § 34 Abs. 1 HG. Die der:i Aufgaber:.bereich cier 
:viediz:.nischen Einrichtunge:;_1 zuzurechner:.den Rechte 
und Pilich:en des Landes und der T..:-niYer:,ität gehen im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das Ur..iversitäts
klir:.ikum über. 

(3) Das cier besonderen Betriebseinheit :iVIeciizinische 
Einrichtur..gen nach § 34 Abs. 1 HG zuzürecb,ende 
Betriebs"errnögen rdt Ausnahme der Gn,!ldstücke ;_md 
grundstücksgleicher.. Rechte des Landes geht ::nit den 
Büchwerten einer von einer \Virtscha:ftspr-Jferir:. oder 
einem Wirtschaftsnrüfer rc.it einem BestätiE"unf(sverrr..erk 
,;ersehenen SchlussbilaLZ zum 31. Dezember- 2000 mit 
allen Rechten und Pflichte:.1 m:entgelfüch auf das Uni
Yersitätsklinikum über. Das Land stellt de• Universi
tätsklinikum die betriebsnotwendigen Gnmdst:.i.cke und 
grundstücksgleichen Rechte zur 1rne::1tgeltlichen Nutzung 
zur Verfügung. 

§ 2 
Aufgaben 

(l) Das 1:niversitätsklinikum dient derr.. Fachbereicb. 
:iYiedizin der l.:niversität zur Erfüllu::ig seiner Aufgaben in 
Forschung und Lehre. Es nimmt Aufgaben in der Y,.ran-
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ke:::iversorgung einsch~ie3'..ich de::: Hociüeistungsn:ed::zir,. 
u::id ie öffe::1'::'.iche::1 Gesu:::id..'i.eits,vesen wahr. Es gewähr
leistet die Verb:.r..ciung der Kl·ar..kenversorgung nit For
schung ::nc. Lehre. Es die:::i: der ärztl::che1.: For:- :.n:d 
vVeiterbild:mg u::ici der A;.,s-, Fort- u::1d Wei:erbild::r:g des 
Pe:::sonals. Das "Cniversi'.:ätsl<".li:::iikl ... m vel'iolgt aussc:tl:.e3-
~ic:;. und ::.nm:.ttelbar geneinnü'.:zige 2'.vecke im Sin...'1.e der 
Abgabenorcb1:ng. 

(2) Das U:üversitätsklinikum. arbeitet eng mit c.er 
"Cniversität auf cier Grundlage e:.:::ier Koope:::atior:s,;erein
barung (§ 13) zusarn ... 111en und „mterstfäz: sie in de:
\Vahrnehmung ihrer A:.:fga½en nach § 3 HG. Es stellt 
s:.cher, dass die ::Vlitglieder der Hochschu:e die il:ner: 
durcn A:tikel 5 Abs. 3 Satz l des Grundgesetzes und 
cbrch das Hochschulgese::z veroürgten Rechte ,varJT..eh
me:::i kör..nen. Entscneidungen des Universitätsklinik_1ms 
erfolgen unbesd:aciet der Gesamt,."era:r::.twort::ng der Uni
ve!.'sität (§ 25 Abs. 2 Sa:z 1 HG) im Einvernehme::i :i:it de:n 
Facnbereich i\-Iedizin, soweit de1· Be:·eich vo:::i Forschung 
unci Len:::e betroffen ist. Kommt das Einvernehmen rJ.cht 
zustar:.de, so entscheidet cier Aufsichtsra:, we:::in die 
Dekanin ocier der Deka:::i. dies bean.tragt. 

(3) Die den Fachbereicn :VIedizin oetreffenden Ve:'."\val
tu.ngsadga::ien einschließlich der Personal- und Wirt
schaftsveP.valtung werde!l VOI:'l l;"niversitätskliniku.,_'11 
wahrgenorr..:nen. Das ~ähere regelt die Kooperationsver
ei:::ibarung (§ 13). 

(4) Das Unive!.'sitätsklinikum kann weitere Aufgabe::i 
wahrneh:iner.., sov:eit diese mit seinen Aufgaben nach 
Absatz l bis :l im Zusair..men.hang stehen und die Finan
zierung sichergestellt ist. 

(5) Das Unive:-sitätsklinikum ist bis zum Ablauf des 
Jahes 2006 verpflichtet, sich für die Planung und Durch
führung seiner Bauvorhaben der staatlicher: Bauverwal
tung des Landes und de:·en Rechtsnachfolger zi.;. oedie
nen. 

(6) Zur Erfüllung seiner Aufgaben ka:r:n sich das 
"CniversitätsJ,-J.in:.kum Dritter beciiener-, sich an Unter
r-eh:nen bete::.ligen u:::id "Cnter!leh1-:::ien gründen. Dabe:: ::st 
ciurch Vereinbarcmg sicher-zustellen, dass c.em La:::i.des-
1·ech!mngsho:: die sich aus § 111 der Landeshausl:al'.:so::-d
nung ergebenden Pr:i:'ungsrecnte eingerä;,;.mt werden. 

§3 
Organe 

Organe des Universi'.:ätsklir-ikums sind der Auisichts
rat und der Vorstand. 

§4 
Auisichts:-at 

(1) Der A1;.fsichtsrat legt die betrieblichen Ziele des 
Un:.versitätskiiniku.,_'11s fes: i.;_r:.ä übenvacht äie Geschäf:s
:fünrung des Vorstands. Er entscheidet in folge!lden 
Angelege!iheiten: 

1. A.nder..:ng der Sa:zung: 

2. Bestellu!1g der :Yiitg:.ieder des Vorstands n:it Aus
nahme der Deka:ün ade:- des Dekans des Facnbere:.chs 
l\Jiedizin; 

3. Besclllussfassung über die Verträge für die iVIitglieder 
des Vorstands; 

4. Beschlussfassung übe:- c.en Wirtschaftsplan; 

5. Bestellung der Wirtschaftsurüferin oder des Wirt-
scnaftsprüfers; .. 

6. Feststellung des Janresabscl,.Jusses und Bescr.lussfas
sung über die Verwendung des Ja.b.resergebnisses; 

7. Entlastung des Vorstands. 

(2) AußergewöJ:i„nliche, über den Rahn1en des laufen
den Geschäftsbetriebes hinausgehende Rechtsgeschäfte, 
lVIaßnahmen und Regelungen bec.ürfer- der Zustimmung 
durch den Aufsichts!.'at. Dazu gehören insbesondere: 

1. der Enver-b, die Ve:-äußeru...rig und die Belastu!l.g von 
Grundstücken und g!.'undstücksgleichen Rechten; 

2. große Investitio:::is-, Bau- ur:ci Gnterha:i.t:mgsmaßnan
men i~ber 3 lviill:.one':l D::VI; 

3. c.e:· Abschluss, üie Ände:-u':lg i.;.nd die Adheou':lg von 
:i\'i::et- und Pach:verträgen ao eine:· von ihl::. best::::nm
ten Zeitdauer und Wertgrenze; 

4. ciie Aufnahme von :Kredi'.:en. ::nd c.:.e Ge,vährung von 
Darlel:en außernafo der vor.. fa:--r:. bestir:!r:rte:i Wer::
grenzen: 

5. äie Übernahme Yon B:.irgscl:a:ter:., Garan.t::e:i und 
sons':igen Verpi'lichtunge::1 zum Eir..stehen für fre:-nde 
Veroi:::id1ichkeiter: außernafö de:· vor.. il:r..1. best:.:::irnten 
\Vertgren.zen; 

6. die. Grü~c.ung von u.:.-id d:.e BeteiEg:.mg a::i ar:deren 
l.,n;;ernenm.en; 

7. c.ie Vereinbarung über die Zusam.menarbe:.t n::.it de!.' 
Universi:ät r..ach § 13. 

(3) Der:i Aufsichtsrat gehörer.. an: 

1. ie eir:e Vertreteri:::i oder ein Ver::·e':er des lviinisteriuc.s 
fü:- Schule. Wissenschaft u:::id Forschung ur:d des 
Fi...'1.mizmin~ster:.ums; 

2. c.ie Rektorin oder der Rektor u.,_'1.d äie Kanzlerin oder 
der Kanzler der Universität: 

3. eiI).e externe Sachverständige oder ei:::i externer Sach
verständiger aus den: Bereich der Wirtschaft; 

4. eine externe Sachverständige oder ein e..~terner Sach
verständiger a .. ,s dem Bereich der medizinischen \Vis
senschaft; 

5. eine Vertreterir: oder ein Ve:·trete!.' des wisser:scl:aftli
cnen Personals (§ 12); 

6. eine Vert:-ete!.'in oder ein Vertreter des Perso::1.als des 
1J n:"_'"ersitä tsklinikuTis; 

7. d:.e Gleichstellungsbeau:'t!.'ag:e m:.t bernter,.der Stie
me. 

Die Satzung karm weitere :.\ütglieder mit berate::ider 
Stim::ne vorsehen. D:.e :.\Iitglieder gemäß Satz 1 Kr. 3 
unci 4 wercien vom :i.v!i:nisterium für Sch:ue. Wissensc:.iaft 
und Forschung bestellt. Ihre Bestefo.:ng e:rfolg: auf Vor
schlag des Rektorats, das dazu das Ber:ehme:1 r:::iit dem 
Fachbereich :uedizir: und dem Vors:and herstellt. Das 
unte:· § 12 dieser Verordnung fallende Personal mit 
Ausnalu:!e des der Gruppe der P:-o:'essoril:nen v.r..d Pro
fessoren angehörer..den Pe:-sonals \Vählt aus seiner :lii'.:'.:e 
das Tulitglied nach Satz 1 Nr. 5. Das Personal des 
Universitätsl<".linikums ,vählt aus seiner :.\fitte das :.VIi'.:
glied nach Satz 1 N!.'. 6. Für die WarJ de!.' :viitglieder nach 
Satz 1 Nr. 5 und 6 und ihrer Stellvertreterinnen oder 
Stellve!.'tre'.:er erlässt der Aufsichtsrat eir..e "\Vahlordnu:::i.g. 

(4) Der Vorstand nimmt beratend a':l der: Sitzungen des 
Aufs::chtsrats teil. sofern diese· nicht im Einzelfall etwas 
ar:deres beschließt. 

(5) Jedes }-Iitgl:.ed nach Absatz 3 Satz 1 Nr. l und 2 füh::.-t 
zwei Sti:::nn:en. Den Vorsitz führt ciie Ve:·treterin oder der 
Vert:-eter des ~Iin:.steriums für Sc'.:rnle. Wisse:r:schaft ur..d 
Forschu..'1.g. Bei Stimmengieichheit gibt fhre ode:· se:::1e 
Stimme den A::sscJ.,.Jag. Entscheidungen über der,_ Enve:·b 
und ciie Veräußerung von Grundstücken und grund
st_ücksgl~ic?-en _Rechten bedürfer.. der Zustimrrou.ng des 
Fmanzrrnmster:1.,rn.s. 

(6) Die Satzung kann die :Vlitgliedschaf: von bis zu z,vei 
weiteren Sach,,ers'.:ändigen vorsehe:::i. In d::esem Fall führt 
jedes J/Iitglied nach Absatz 3 Satz l ~r. 1 1.~nd 2 drei 
Stimmen. 

§5 
Vorstand 

(1) Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum. Er 
ve:-tritt ä.as UniversitätsY.lini~U.'11 gerichtEc!1 und a:.ßer
gerichtlicl:. Ihm obliegt die Entscl::eid::ng in alle!:1 A.,.-ige
legenheiten des "Cniversitäts!rjinfkums, die nicht r:ach 
dieser Verordnung oder der Satzung dem Aufsichtsrat 
zuge,viesen sind. 



(2) Dem Vorstar:d getörer:. an: 

1. die Arztlicb.e Direktorir:. ode:- der Arzfücb.e Dire~tor 
ais Vorsitzencie oder Vors:.tzenc.er; 

2. ä.ie S:ell,ie:-treter:.de A1·ztiiche D:.:-eino:-ir:. oder c.er 
Stelh·ert:-eter..de A:-z:iicb.e Direktor rr.it bera:ende:
Stimn:.e; 

3. c.ie Ka:.i::när..nische D:.rek':ori:1 ocier c.er Kad:nänn:.
sche Direktor; 

4. die Pfiegeci:.rektorii: oder de:· Pfiegeci:.rek:or; 

5. die Deka1~i:::1 ode:- der Dekan des Fachbereichs iviec.izin. 

§ 6 
K~ini~un:skoi:fe:-e:n.z 

, Z'.1:- ~eratu1:g ,de~ Vo_:"s~a:::,.ds in g:-u?äsätzlic~~n Ang_e-
1egenhe1ten wira eme F.J.m1k:.1r..1skon~erenz geolldet. Inr 
geb.öreP.. an: 

1. die Le:te:-inne-1 ~nd Leiter und äie gescb.äfts:t.hrende:i 
Leiterinr..en u::ic. Le:.ter c.er kün:.schen ~nd medizi
nisch-tl:eoretischen Abtefau:gen :md der zentra!en 
Dienstleist:mgseinrich:u:1ger:. des Universitätsklini
kums; 

2. aus dem Kreis de:- nicht un'.:er Num:ner l fallendeP.. 
Professorin,.'len und Professoren. Hochschu„dozentin
nen u:1d Hocb.scb.u~ä.ozen'.:en vie~ von diesen gewählte 
Vert:-eterinr:.en oder Vertreter. 

Das Nähe:-e regelt die Satzi.ing. 

§7 
Satzüng 

Durch Satzung v,•:.rd i,11. Rahnen der Gesetze u:r:d diese:
Vero:-dnu:ig insbesor:dere :--Jäheres bestin:mt üoe:-

1. die Wirtschaits:fün:-ung ur,d das Recl:nungsweseP..; 

2. Adgaben, Zustä:.1ciigkeiten, BesteEur:g ucid Wan.l so
wie das Ver::ah:-en der Orgar..e und äe:· I:C.inikumskon
ierenz; 

3. die Gliederung und weitere Untergiiederüng der Ab
teilungen '..lnd :mnstigen Einricl:tünger:, ihre A'..ligaben 
und ihre :i:'\i.;.tzu...11g: 

""· die Errichtung, Anden.mg, Aufüebung und Leitung 
von Abteilu:1gen und sonstige:.1 Einrichtu:.1geP... 

·Die Satzu:.1g ,vird vom :vI:.nisterium f::r Scb.ule, Wissen
schaft und Forschung erlassen. Ar:de:-unger: de:- Satzung 
bedürfen der Genehmigung durch das ::.VI:.!°1:s':erii.;.m für 
Sch'..lle, Wisse:1scb.aft und Forscb:.mg. Die Ge:iehmigi;ng 
ka:111 nur aus rechtlichen G:-ünder.. versagt we:-der... Vor 
der GeP..ehmigu:.1g ist der l:niversität -:.1nd äer..1 Vorst2.nd 
Gelege:iheit zu:· S:eilungnabme zu geber:. 

§ 8 
Wirtschaftsführ;;.ng 

ur:d Recnnungswesen 

(1) Wirtschaftsiüb.rung :md Recb.nung:,wesen cies l:ni
versitätsk~ie.iklar..s richte::i sich nacn kaufrnärmiscb.en 
Gr;.mdsä:zen. Die Lar:desnaushaltsordr..ung fir..det n:it 
AusP..ai:me des Prüfo.ngsrechts des Landesrechnur:.gsho
ies (§ 111 LHO) 3:eine A::iwendu!"lg. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge
schäftsjahr ist vo:- Beginn ein Wirtschaf:splan a-:..ifzustel
len. 

(3) Ai.;.f den Lagebericr..t und ö.e::i Jahresabschluss 
finden die Vorschriiter. des D:-itte:1 Buche:, des Handels
gesetzbuches für große Kapitalgesellschaf:en sowie des 
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbl;ch entspre
chende Anwendung. soweit iP.. dieser Verordnung nichts 
anderes bestimmt -ist. Fü:- c.en Jabesabschi:lss geiten 
ergäP..zend die Rechtsvorschrifte:1 :für die Buchführung 
voP.. Krankenhäuser!l. Der Lagebericht ur:d de:- Jahresab
schiuss werden inne:-halb der er;;te::i ö.rei ~Ionate nach 
Ende des Geschäftsjahres aufgestellt, nach Ab:;;atz 4 
geprüft und sodaP..n dem Aufsichtsrat zur Beschlussfas
sung vo:::-gelegt. 
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(4) De:· Jahresabschluss, de:.· Lagebe:-icb.t u:;.1ci die 
\Virtschaftsfül:r~ng ,, .. e!."'de:c. von eir:er "\V:.rtschaftsprü::e
rin oder e:ne:n W:.rtsö.ai'tsprüier geprii''.:. Die P:::üfung 
e:-folgt a:1ch nach c:.en für die Be'.:eil:gi.;.r..g de:· Ge::iietskör
perscn.aften an privat:-ech'.::ic:-ien "Cme:.·ne:i::ne::i ge:te:.1den 
beso:.1c.eren Prüiu::igsoestin"!.mtnger. cies § 53 Abs. ::. c.es 
Hausl:al:sg:·ur..dsätzegesetzes. 

§ 9 
Finar..zien:i:g, Ge,.väl:rträgerscl::.a:t 

(1) Das "Ur..iversitä':sklinEmm c.eckt sei:.1e Kosten mi': 
de:.1 für seine Leis'.::mgen vereinbarter:. oder iestgeleg~en 
Vergü':u!lgei:, smYei: nich': nach ::\fa3gabe des Lancies
hai.;.shalts ::\·Iitte: als Festbeträge r..ac::.1 Satz 2 ode:- nacb. 
Satz 3 ge,vä::rrt ,ye:·den. Es erhäl': ::\Iit:ei fü:::- seine 
Au-'\,,,,·.·-d··ncrpn h For,ch··ncr urd LPhre· c.~- F;;;. -r~ 

:PO"~~~ _.1d.:: ... ~ -o-! o~r."-i ;r ~l ;~ ~l: U --; /-:; ~ r:"--~~ C: 
c -o--t 1e Koop-aa.,_on_. e_e_acba." un„ c~ ...... ). !Jcta, L,1_d 
ge,vährt ä.en: LniYe!'sitätsklirliktir.n J.Iitte~ f-G.:- I:r:vestitio
ner: eir:sch:ießlicl: der Bauur:terhalt:.mg und f:i:- oe'.:riebs
notwe:.1d:.ge Kosten. 

(2) Die :iausha:tsrechtliche Beb.andbr:g der ::VI:.ttel r:ach 
Absa':z l Satz 2 und 3 ricb.tet sieb. ausschl:.eßl:.cl: nacb. 
dieser Verorci.'1w1g. Ais Eacb•:eis der Verwer:.düng der 
:Mittel nac!'l. Absatz 1 Satz 2 und 3 gegenüber de:r:. 
::\:Iicisterium für Schule, \Vissenschaf: und Forscl::mg ur:d 
dem La:1ciesrechn'..lngshof dient der nach § 8 Aos. 4 
geprüfte Absc:iluss. Das :::viinisteriu::n für Schulea ·wissen
scnaft und Forschu:r:g prüft die sachgerechte Venve:.1-
dung im Rahmen seiner Rechtsaufsicht. 

(3) Ft:- die Verbindlicb.keiten des 'C"niversitätsklini
kums hafte: neber.. diesen: das La:.1d i.;.nbeschränk'.:, so,veit 
die Befriedigung a-:.1s dem VerrHögec1 des l:niversitätskii
nü:ums nicht erlangt werden kann (Gev,;ährträgerschaf:). 

(4) Xünr.i.t cias l:n:.ve:·si:äts:;;:lir..ikllm zur Deckung sei
ner Ausgaben ir:sbesonä.ere für Investitionen oder Inves
t:tionsiördermaßr::.ahmer.. Y,.redite auf, so dürfen diese 
insgesam'.: den vorr.. :.\Iinisteri;;.m für Sc:!:mle, ·wissenschaft 
ur..d Fo:-schung ;;.nd de::n Finar:.zmin:.steriu::n festgelegter: 
F„reditrahrr:.er.. n:.ci:t :iberschreite:i; der Ye-:-editrab.r:aen soll 
eine angen:esseP..e Wir'.:schafts:für.xung ermöglichen. Kas
ser:verstärkm1gskred:.te zur EriüE:mg laufender Zah
lungs,·erpfEchtungen düri'er.. ein Zehntel der ir::1 \Vi:-t
scb.aftsp~ar.. vera:r:schiagten Erträge nicb.t überschreiteP.. 
u::ic. i::.cht später als sechs ::.VIonate nach Abla;;.f des 
Geschäfts:ahres, für das sie aufgeno:r:ime:J. worc.e::.1 sind, 
fä:lig sein; das Finai:z:rD.inisterinm kar„:n. eine b.öb.ere 
Kreditaufnahme zulassen. 

§ 10 
Arbeitnehmeri!lnen 
und Arbeitnehmer 

(1) Der Auisicb.tsrat trifft fö:- die ::.Vntgiieder des 
Vors':a:.1ds, ci:.e Kaufmä:1.r::.sche Direktorin ode· de~· Kauf
männische D:.:-ekto:- :für die A:-beitr..ehrn.erir..nen und 
Arbeitnenrr..e:- cies Cniversitätsklinikmns die arbe:.ts- ur:.d 
ta:-ifrecb.tlicheP.. En:scheidu!lgen. 

(2) Für die Arbeitnehmerinne:1 und Arbeitnehrr..e:- gel
ten die von der Tarifger.i.einscb.ai~ dei.;.:scher Länder 
abgeschlossenen Tarifverträge und so::is:igen Bestirn.
n:ungen. 

(3) D:.e beim l:niversaätsklinikum :.n einem Beamten-, 
Arbei:s- ode:- Ausbildüngsverhält:1is zurückgeleg':er: Zei
ten werde::i bei einer Xeueinstellu:1.g hc äe:::i Landesdiens': 
so angerecl:net, wie ,venn sie beim Land zurückgelegt 
worden wären. D:e beim Lanö. oder einem ar:deren ir: der 
Rechtsfo:::-m einer Anstait des öffentlichen Rechts geführ
ten üniversitätskiini~um cies Landes iP.. einem:. Beamten-, 
A:-beits-,ode: .~us):>ildu.;;gsv~rhäl_tr:is zi:rü<:_Kgele~te::i Z~i
ten we:::-aen oe1 Emer _'\et:e1ns:e1!ung 1r.. ae::.1 D1enst aes 
liniversitätskEnikur.i.s so angerechnet, wie we:1n sie beim 
Unive:-sitätski.ir:.ikum zurückgelegt worden wä:-er... Die 
Vorschrif'.:en des Bear.ite::.wersotgt:ngsgesetzes bie:.ben 
unberührt. 

(4) Arbei':::iehmerinnen u:1d Arbeitnehrr..er des l:nive:-
sitätsklinikums ö.ürferr Eil1:-ichtuP..gen und Angebote der 
üniversität ur..d des La:1.des im gleichen l:mfar..g und zu 
den gie:cne:1 Bedingu::1.gen in Anspruch nei:,..mer::- wie bei 
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der Un:versi:ät beschäftigte A:·be:tneh::ne::tmen unci Ar
beitneh!ner des Landes. Für die !:::lanspn;.chr:ahme von 
Einricht:mgen und Angeboter:. des Universitäts}:linikums 
d~:·ch bei der 1:niversi:ät bescnäftgte Arbe:.tr..eh:nerin
nen 1....nä. Arbeitner~'ller des Landes• gil'.: Satz 1 er:.tsure-
chend. ~ • 

§ 11 
Bearntir"-'1.en ur..d Beamte 

(1) Das "Cr::.versitätsklir::.ku::n besitzt das Recht, Beamte 
zu haoen (Diensfaermfänigkeit). 

(2) Oberste Dienstbehörde im Sir:ne von § 3 Abs. 1 LEG 
ist der Auisicntsrat. Für ib.1 ernennt die oder c.er· 
Vorsitze:.1de die Beamtinnen und Beamten des Universi
tätskliniki.,ms unc:. nimmt die Au::gaben des Dier..stvorge
setzten nach dem Landesbeamtengesetz und c.er Diszi
plinarordnung des Landes Xordrhein-\Vestfalen im Be
nehmen mit dem Vorstand wahr. 

(3) § 10 Abs. 4 gilt für die Bear'.lfümen und Beamte!l des 
lTniversi"tätsklinikums und bei der 1:niversität beschäf
tigte Beamtir,nen und Bea::nte des Landes entsprechend. 

§ 12 
Personal der Universität 

mit Aufgaben im "Cniversitätsklinikum 

Das wissenschaftliche Personal der Universität ist nach 
näherer Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der 
1Vidmung oder Funktionsbeschreibung c.er Stelle ver
pflichtet, im Universitätsklinikum Adgaben in. der 
Krankenversorgung und i...rn öffentlichen Gesundheits
wesen, in der Fort- und \Veiterbildung der Ärztinnen unc. 
Ärzte sowie in der Aus- und ·weiterbildung von .'\.,"lgehö
rigen so:.1stiger Fachberufe des Gesundheitswesens zu 
erfüllen. 

§ 13 
Zusam.menarbei: mit der Lniversität 

(Kooperationsvereir:barung) 

Das Universitätsklir::.kum ur::.d die "Cniversität regeln 
das Nähere über die Zusa:rnmenarbeit durch Vereinba
rung. Darir.. sind insbesondere Bestimmungen über die 
Erfüllung der Ziele nach § 2, über das Zusammenwirken 
der Venvaltungen der Universität und des 1.J:c.iversitäts-
1'-J.inikums sowie über den Ause:leich c.er Aufw·endungen 
für Lehre, Forschm:g und I(rankenversorgung zu treffen. 
Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung durch das 
lvlinisterium für Schuie, \Vissenschaft T.1d Forschung. 
Die Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen versagt 
werden. 

§ 14 
Rechtsaufsicht 

Das Universitäts:dinikum steht unte:- der Rechtsauf
sicht des l\Iinisteriums für Schule. Wissenschaft und 
Forschung. § 106 Abs. 2 bis 4 HG findet e~1tsprechende 
.Ai7.wendung. 

Artikel II 
Fachbereich :\ledizin 

§ 15 
Allgemeine Vorsch:-iften 

(1) Für die Erfüllung der Aufgaben nach § 3 HG ist die 
Universität zuständig. Der Fachbereich Medizin der 
Universität erfüllt seine Aufgaben nach § 25 Abs. 2 HG in 
enger Zusammenarbeit mit dem Universitätsl<"..linikum. 
Entscheidungen in Berufungsverfahren und in an.deren 
Angelegenheiten von Forschung, Lehre und Studium 
erfolgen im Einvernehmen mit dem Universitätsklüü
kum, soweit die Krankenversorgung und das öffentliche 
Gesundheitswesen betroffen sind. Das Einvernehmen. in 
Berufungsverfahren darf nur venveigert \Verden, wenn 
begründete Zweifel an der Eignung der oder des Vorge
sclüagenen für die im Universitätsklinikum zu erfüllen
den Aufgaben bestehen. 

(2) Fü:- Lehre und Forsc!:ur::.g irr:. Fachbere:.cn Medizin 
g_ewähr: das Land :.\Iittel nach § 9 Abs. l Satz 1 und 2. 
Uber il::re Verwendung er:tscheiciet der Fachbereich :.\Ie
c.izir: i::n Rahmen der vorr. Rekto:-at aufgestellten Be,.vi:-t
schaftungsgrundsätze 1.,nd der Festlegur:gen des Hoch
scn'...:entwicklu:::!.gspla::1s. Für die \V:.rtscnaftsf:.:hrur:g des 
Fachoereicl:s :viedizi::t gelten die Grundsätze c.er §§ 26 
Abs. 1 und 74 Abs. 1 LHO entsprechend. Die Rechte unc. 
Pfiichter: der Kanzlerin oder des Kanzlers a~s Bea:1ftrag
ter oder Beau:tragtem fü::- den Ha::ishalt blefoen ür:be
rünrt. 

(3) Auf den Fachbereich ::.\iedizin c.er 1:niversität finden 
die Vo:·schriften des Hocnscb.i.lgesetzes ifoer de::1 Fachbe
reich :vredizin i~nwer:dung, soweit in dieser Verordn-:.ing 
nichts anderes bestimmt ist. 

§ 16 
Orgar:e 

Organe des Fachbereichs sind das De3:ar..at und der 
Fachbereichsrat. 

§ 17 

Dekar::at 

(1) Das Dekanat leitet den Fachoereich. Es ist für alle 
Angeiegenheiten c.es Fachbereichs zuständig. soweit 
diese VerorcL,ur..g nichts anderes vorsieht. Es hat insbe
sondere iolger:de Aufgaben: 

1. Aufstellung des Wirtschaftsplanes, des den Fachbe
reich Medizin betreffen.den Beitrags der Universität 
z1~rr.. Voransc~l~g des Lan<:1-~shaus~alts, de,5 J1:-1:res1:?
schlusses una aes Lagebencntes; aer Lageoencnt grnt 
insbesondere übe:- die den Teileinrichtungen für For
schung ;.;.nd Lehre zugewiesenen Stellen ur:d :.\Iittel, 
ihre Verwendung und die Leistungen des Fachbereichs 
:VIedizin bei de1· Erfüllung seiner Aufgaben insbeson
dere in Forschung und Lehre, bei der Förderur:.g des 
wissenschaftlichen ::-l"ac2wuchses und der Gleichstel
lung von Frauen und :.\fä.nnern Auskunft; der Fachbe
reichsrat kann zum Beitrag der üniversität zum Vor
anschlag c.es Landeshaushalts Stellung neilmen, so
,.veit er den Fachbereich :vredizin betrifft; 

2. Aufstellung von Grundsätzen für die Verteilung und 
Verwendung des Zuscnusses des Landes für die 
Gn,ndausstattung sowie den Lehr- und Forschungs
fonds; 

3. Beschlussfassung üoer die Verteikng der für die 
Forschung und Lehre im Fachbereich. 3tiedizin vorge
sehenen Stellen und :viittel; 

4. Erstellung des Entwifr.lungsplanes des Fachbereichs 
:i.\Iedizin. 

(2) Dem Dekanat gehören an: 

1. d!.e Dekanin oder der Dekan; 

2. die Studiendekanin oder der Studiendekan(§ 25 Abs. 2 
Satz 5 HG); 

3. bis zu zwei weitere Prodekaninnen oder Prodekane 
nach Maßgabe der Fachbereichsordnung; 

~ die A ... rztliche Direktor:n oder der Ärztliche Direktor 
und ä.ie Kau::männische Direktorin oder de:- Kaufmän
nische Direktor des 1:niversitätsklinikums mit bera
~~nder Stimme; ist die Arztliche Direktorin oder der 
Arztliche Direktor l\Iitglied der 1:niversität, so gehört 
sie oder er dem Dekanat mit Stimmrecht an. 

(3) Die iviitglieder des Dekanats nach Absatz 2 Xr. 1 
bis 3 werden vom Fachbereichsrat aus der dem Fachbe
reich ~Iedizü1 angehörenden Gruppe der Professorinnen 
und Professoren gewählt. Die Grundordnung kam1 vorse
hen, dass das :viitglied nach Absatz 2 Nr. 2 auch einer 
anderen Gruppe im Sinne des § 13 Abs. 1 HG angehören 
karii. 

(4) Die Dekanin oder der Dekan ist Vorsitzende oder 
Vorsitzender des Dekanats und des Fachbereichsrats. Bei 
Stimmengleich..1-ieit im Dekanat gibt ihre oder seine 
Stimme den Ausschlag. 
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§ 18 
Fachbereichsrat 

(1) Der Facrsbereicl:srat de:, Fachbe:·eichs iviediz:.n hat 
:i'o~genäe Adgaben: 

L Z;.;.sti::lm:.:mg zur:i Wi:::-tscb„ftsp:ar: ;.;.nci Feststellung 
des Jahresabscnlusse:, und cies Lageoerichtes: 

2. Stellung:nal:::::ie zu der: Grundsätzen ft.r die Verteibr.g 
unc. Ven,·enc.u:ng des Z..;.sci::usses d.es Lar:.des für die 
G:-ur:dauss'.:attung sow::.e cien Lehr- :ir:ci Fo:·scl:ur:gs
fonds; 

3. Stellungnahme z;.;.n: Er:twicfu1;.ngspla~1 des Facl:be
reichs; 

4. Beschlussfassung uoer die Facnbereichsordnung und 
ciie sons:igen 0:-dr:u!lge:n f~r- der:. Fachbereich: 

5. Beschlussfassu::1.g in der: dem Fachbe:-eich oblieger:den 
Angelegen:heiter1 nac:h § 48 HG; 

6. Zustirn:r~ung zur Stellur:gna1Yr1e des Dekanats zur 
KooperationsYereinba:-ung (§ 13); 

7. E!npfehlungen m:.d Steliungnahrr..en in sonstigen Ar:
gelegenheiten des Fachbereichs :i:VIedizin von grur:d
sätzlicher Bedeutung. 

Der Fachbereichs::-at nimmt die Berichte des Dekanats 
entgegen u::.10. kann übe:- die Angelegenheiten des Fachbe
reichs A1.~skllr:ft verla!lgen. 

(2) Die Ärztiiche Direktor!.c1 oder der Är-ztliche Direktor 
und die Kaufmär:nische Direktorir. ocier der Kaufmänni
sche Direktor- cies Universi':ätsklinikums nehmen an den 
Sitzungen des Fachbere:.chsrats mit beratender Stimn:.e 
teii. 

Artikei III 
-C-bergangs- und Schiussbestimmungen 

§ 19 
-C-berga::igsbestim.m:mge:::i 

(1) Bis zur Bildung eines Aufsichtsrats und eines 
Vorstands werden deren Aufgaben von einem Grün
dungsrat ,,_,ahr-genommen. Der G:·ündungsrat kann einen 
vorläufigen Vorstar:.d besteEen. Der Gründungsrat ist, 
au3er in Angeleger::heiten, d:.e der :'satur der Sache nach 
keinen Aufschub duiden, nur zu vorlädigen Regelungen 
befugt. § 4 Abs. 5 gilt entsprec:hend. Dem Gründungsrat 
gehören je ei:r::.e Vertrete:-in oder ein Vertreter des Minis
teriums für Schule, Wisser:scl:a:t und Forschung und des 
Finanzm:.nisteriums, ciie Rektorin ocier der Rektor und 
die Kanzleri:r: oder cier Kar:zler de:- l7niversität an. 

(2) Für die Orga:::ie des Fachbe::-eic:hs l\Iedizin trifft das 
Rektorat die notwendige::1 -C-bergangsbestimmungen. 

(3) Für die Zeit b:.s zur Durchfü:hrung der Wahlen nach 
§ 4 Abs. 3 Satz 5 bis 7 wird das ::\:Iitglied nach § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 5 von der r:ach § 111 des Landespersonah-ertre
tu~1gsgese:zes (LPVG), das Mitgiied r..ach § 4 Abs. 3 Satz 1 
Xr. 6 von de:- nac;1 § 1 LPVG oeim "C°!liversitätsklinikum 
gebilde':en Pe::-sonaivertretur:.g benannt. 

(4) Für die im Zusammenhang mit der Rechtsnachfolge 
und dem Verrr.ögemübergang nach § 1 Abs. 2 und 3 
erforderlichen Rech':shandlungen werden Abgaben und 
Koste!l des Landes U!ld der seiner Aufsicht unterstehen
den Köroersc:haften des öffentlicl:en Rechts nicht erho
ben. At,s1agen werden nicht erstattet. 

(5) Der Geschä:tsbetrieb der :.VIedizinischen Einrich
::mgen gilt ab derr.. 1. Januar 2001 als auf Rechnung der 
A!lstal~ geführt. 

§ 20 
Wissenschaftliches Personai 

Das wissenschaftliche Personal ve::-bleibt, auch soweit 
es im Universitätsklinikum. Aufgabe!l nach § 12 wahr
n:!nmt, bei der Universität. 

§ 21 
Beaeten-. Arbei'.:s-

und A".:;.sbildu:.1gsve::-:hä~tnisse 

{:!.) Das Cr::,,ersitäts~~ir1ik.1rn übemi::1rr:.t die ur:.te:· § 63 
HG ::allenden Bea:mtim1er: unc. Bear.:-cter:. ge:näß § ::.28 
Abs. 3 und 4 BRRG. Die Versorgu:igsiaster: :für Bearnti:.1-
r:e::1 m1ä. Beante, die c.as CniYersitä:skli:::üku:n i::n Zusa:.n
r:::.enhar:g mit de:- "C::nb::.ldung vom Land :~be:·::1.im.n:t, 
,verde~ ~nabflängig vo:c. äer ---~ltersg:-e:ize e1:.tspreche::1d 
§ 1070 des Bea::ntenversorg~ngsgesetzes z,Yischer:. den: 
Land 1.,nd der::. C!liYer5i'.:ätskiinikur:::. ,.·erteilt U!lG. vor~ 
Lanci ar:teil:.g erstattet. 

(2) Die unter § 63 HG falle:.1den Arbe:.ts- und Ausbil
dungsverhältnisse geheL in Rair:nen ä.er Gesarr::trecl:ts
nachfolge nach § 1 Abs. 2 mit den: In:i;:raitt::-eter: dieser 
Vero:-Ü!lung mit al~en Rech'.:en i.!nd F::~ichten a-:.if das 
CniversitätskliI:ik~r~ über. Für die Vorc.ienstzeiten die
ser Beschäftigten g:.lt § 10 Abs. 3 Satz 2 entsprechend. 
Betrie"':Jsbedingte Kü:.1c.igi.!r:gen aus Anlass de:- 11.:.1stalts
errichtüng sinci a:1sgeschlossen. Eine A11derung der Ve:-
tragsbedir..g:.mgen für ci:.e Wol:nraur.c.überlassu:1g aus 
Anlass der Anstaltser:-ichtung ist 1-:icht zulässig. 

(3) Das Universitätsklbik.1rn ist verpfiichtet, unver
züglich nach In1'-.rafttreten d:.eser Verordnung eine Betei
ligungsvereinbarc.ng mi'.: der Ve:-so:-gm~gsanstait cies 
Bu:.1des und der Länder (\TßL) für alle r:.ach deren 
Satzung versicherbaren A:.-oeitneb...--nerinnen und Arbeit
nel:rne:- zu schließen und die für die Beteilig:u,g erforder
lichen tatsäcnlichen und rechtlichen Voraussetzangen zu 
schaffen und zu ernalterc. Zu den Verbir:dlichkeiten nach 
§ 9 Abs. 3 gehören auch etwaige Verbindlichkei'.:en 
gegenüber A.rbeitnehmerinnen und Arbeitr:.ehr..1ern des 
Universitätsklinikums. die daraus resultieren. dass eine 
Beteiligungsvereinbarung zwiscnen de:- Versorg:;.ngsan
statt des Bur:.des und der Länder und c.em Universi:äts
klinikum nicht zustande ko:rnrr,t. Der Urn.:far:g der Haf
tung ist höchstens auf die Höb.e der Leistungen (§ 34 der 
·vBL-Satzung) beschrär:kt, die die Arbeitnehn1erinne::1 
u:.1ci Arbeitnehmer ir:.-i Rahmen ä.er Pf:ichtversicl:erung 
gegenüber der ,TBL hätten, ,_yei1n ci:.e Beteilig,rn.gsverein
banmg zwischen dem Universitäts}::linih,m und der v'BL 
zum 1. Januar 2001 wirksam werden ,rürde. Die Sä'.:ze 2 
1;.nd 3 gelten entsprechend für den Zeitraum zwischen 
dem 31:-Dezember -2000 und dem Tag, de:· auf den Tag der 
rechtsgültigen Unterzeichnung der Beteiligungsverein
bamng folgt. 

§ 22 
Fersonalvertretur.gsrechtliche 

Bestimmungen 

Die Personakertretungen, c'.ie Juge::1.d.- :md AuszdJil
dendenvertretung und die Schwerbehinde:-tenver~ret:mg 
der bisherigen ::VIedizinischen E:.::1:-:.d:tur:.gen bestehen bis 
zum Ablauf ih::-er regelmäßigen i\Jntszeit fort; § 24 Abs. 1 
LPVG bleibt unberür>.rt. Satz 1 gilt für Ersatzr:-iitglieder 
entsprechend. 

§ 23 
Verwaltungsvorschriften 

Zur Ausführung dieser Verordn:mg erfo:·deriiche Ver
waltungsvorschriften erlässt das ::VIinis'.:eriu::n für Schule. 
Wissenschaft und Forschung. . 

§ 24 
Inkrafttreten 

.. § 19 tritt am Tage nach cier Verkür:dung in Y.raft. Im 
Ubrigen tritt diese Verordr::.u:g am 1. Januar 2001 in 
:Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Dezember 2000 

Die :vlinisterin 
für Schule, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gabriele Behier 

- GV. :;:,""RW. 2000 S. 729. 
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223 
Verordnung 

über die Errichtung des Klinikums Bonn 
der C"niversität Bonn 

(L niversitätsklinikum Bonn) 
als Anstalt des öffentlichen Rechts 

Vom 1. Dezember 2000 

Aufgrund des § 41 Abs. 1, 2 und 4c des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhei!J.-Westialen (Hoch
schulgesetz - HG) vom 14. :viärz 2000 (GV. ~'l"RW. S. 190) 
wird r.lit Zus:i:::n:mung des Ausscnusses fü1· Wisse::.1schaft 
u:r:d Forschung des La:::;dtags und im Einvernehmen mit 
den:. Finanzministerium, de:n Inner..ministerium und dem 
:::Vlinisteri::m für Städtebau und \Vohner:.. Kultur unö. 
Sport verordnet: · 

Artikel! 
U:r:iversitä+sk:llnil.:un, 

§ 1 
ErrichhL'lg, Rechtsnachfolge, 

Vermöge:::1süoergang 

(1) Das Land errichtet als rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts das Klinikum Bonn der Universität 
Bonn (Ur..iversitätskliiükum Bor~'l.) mit Sitz in Bonn. Das 
"Gniversitätsklinikum fül:rt ein Dienstsiegel. 

(2) Das "Cniversitätsk..liriikum. tritt an die Stelle der 
bisherige!l :viedizinische!l Einrichtungen der "Cniversität 
nach § 34 Abs. 1 HG. Die dem Aufgabenbereich der 
Medizinischen Einrichtungen zuzurechnenden Rechte 
und Pflichten des Landes Ul1d der "Cniversität gehen im 
\Vege der Gesamtrechtsnachfolge auf das "Cniversitäts
klinikum über. 

(3) Das der besonderen Betriebseinheit :VIedizinische 
Einrichtungen nach § 34 Aos. 1 HG zuzurechnende 
Betriebsvermögen mit Ausnahrne der Gru.r..dstücke und 
grundstücksg!eichen Rechte des Landes geht mit den 
Bucnwerten einer von einer \Virtschaftsprüiel'in oder 
einem Wirtschaftsprüfer mit einem Bestätigungsvermerk 
versehenen Schlussbilar:z zum 31. Dezember 2000 mit 
allen Rechten und Pflichten tn1entgeltlich auf das Uni
versitätsldbikum über. Das Land stellt dem Cniversi
tätsklirikum die betriebsnotwendigen Grundstücke und 
grundstücksgleichen Rechte zur unentgeltlichen ?sutzung 
zur Verfügung. 

§ 2 
Aufgaben 

(1) Das Universitätsl>-J.inikum dient dem Fachbereich 
ivledizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben in 
Forschung und Le.l:tre. Es nimmt Aufgaben in der F_ran
kenversorgu_11.g einschließlich der HocJ,J.eistungsmedizin 
und im öffentlichen Gesunäheitswesen wahr. Es gewähr
leistet die Verbindung der Kra:::1kenversorgung mit For
schrmg und Lehre. Es dient der ärztlichen Fort- und 
Weiterbildung und der Aus-, Fort-und Weiterbildung des 
Pe!·sonals. Das Universitätsklbikum verfolgt ausscr.Jieß
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
AbgabenorcL'l.lL~g. 

(2) Das Universitätskliniku:cn arbeitet eng mit der 
Universität auf der Grcmdlage einer Kooperationsverein
barung (§ 13) zusammen und unterstützt sie in der 
Wahrnehnmng ihrer Aufgaben nach § 3 HG. Es steilt 
sicher, dass die :i\Iitglieder der Hochschule die ihnen 
durch "'\1-tikel 5 Abs. 3 Satz l des Grundgesetzes und 
durch das Hochschulgesetz verbürgten Rechte wahrneh
men können. Entscheidungen des Universitätsklinikums 
erfolgen unbeschadet der Gesamtverantwortung der Uni
versität(§ 25 Abs. 2 Satz 1 HG) im Einvernehmen mit dem 
Fachbereich ~viedizin, soweit der Bereich von Forschung 
und Lehre betroffen ist. Kommt das Einvernehmen nicht 
zustande, so entscheidet der Aufsichtsrat, v:en,,. die 
Dekanin oder der Dekan dies beantragt. 

(3) Die den Fachbereich ::VIedizin betreffenden Verwal
tungsaufgaben ebschließlich der Personal- und Wirt
schaftsverwaltung werden vom "CniversitätskliPikum 

wahrger..ommen. Das Nähere regelt die Koo::;;erationsve:-
einiarung (§ 13). 

(4) Das Universitätskliniku:rr.. ka:::m weitere Aufgaber. 
wahrnenmen, soweic diese mi: seine!i Aufgabe::1 nach 
1"4bsa:z l ::>is 3 i:::i Zusa:::nc.enhang steher: :md die Fir..an
zierung sichergestellt :.s'.:. 

(5) Das Universitätsklinikm~~ ist bis z~r!: Ablad des 
Jahres 2006 verp:lichtet, sich ffü' die Pla:cn~ng ur:d Durch
führc1ng seiner Bauvorhai:Jen der staa::icl:e:::1 BauvenYal
tung des Landes und deren Rechtsnachfolger zu bedie
nen. 

(6) Zi;.r Erf:~llung seine:- Aufgabe:::1 ka:::1n sich das 
Unive:·sitätsklir:iku::.n Dritter bedier:.en, sich an Cnter
neh::.nen beteiligen lL.'1.d Cnternehrr:.en grü:::1den. Dabei ist 
durc~ Vereinbaru.:1g sicherzustellen. dass der..1 Landes
rechn:.m.gshof die sich aus § lli der Landeshat;.shaltsord
nur:g ergebenden Prüfur..gsrechte einge:·ätm:t werc.en. 

§ 3 
Organe 

Organe des "Gniversi':ätsklinikums sind c.er Aufsichts.:. 
rat und der Vorstand. 

§4 
Aufsicntsrat 

(1) Der Aufsichtsrat legt die betrieblichen Ziele des 
"Cniversitätsklinikums fest und überwacht die Geschäfts
fül:rur..g des Vorstands. Er entscheidet in folgender.. 
A ... 11.gelegenhei ten: 

L Anderung der Satzung; 

2. Bestellung der ::.\Iitglieder des Vorstands m:.t Aus
r..ahme der Deka:::1in oder des Dekans des Fachbereichs 
J:Iedizin; 

3. Beschlussfassung über die Verträge für die :.Yiitgiieder 
des Vorstands; 

4. BescJ,J...;.ssfassu:::1g über den Wirtsc":l.aftsplan; 

5. Bestellu:::1g der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt
schaftsprüfers; 

6. Feststellung c.es Jahresabschlusses :n:d Beschlussfas
s;.mg über die Venvendung des Jahresergebnisses; 

7. Entlastung des Vorstands. 

(2) Aüßergewöhnliche, übe:· den Rahmen c:es laufen
den Geschäftsbetriebes hinausgehende Rechtsgeschäfte, 
:viaßnahmen ur:d Regelungen bedürfen der Zustimmur:g 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere: 

1. der Erwerb. die Veräußerung :.md die Belastung von 
Grundstücken und grundstü.cksgleichen Rechten; 

2. große Investitions-, Bau- u:ad "Cn:erhaltungsmaßr:.ah
men über 3 j_\Iillionen D::XI; 

3. der Abschluss, die Ä.11.der.mg und die Aufhebung von 
::VIiet- u~1d Pachtverträgen ab e:.ner von i!L·n bestimn:
ten Zeitdauer und Wertgrenze; 

4. die Aufnahme von Krediten und die Gewär.c.rm.1g von 
Darlehen außerhalb der von ihm ::>estimmten Wert
grenzen; 

;:i, die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Verpflichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten außerhalb der von ih::.n bestü:1mten 
\Vertgrenzen; 

6. die Gründung von und die Beteiligung an anderer.. 
Unternehmen; 

7. die Vereinbanmg über die Zusammenarbeit mit der 
"Cniversität nach § 13. 

(3) Dem Aufsichtsrat gehören an: 

1. je eine Vertreterin oder ein Vertreter des ::Vlinisteriums 
für Schule, "Wissenschaft und Forschur.g rmd des 
Finanzministeriums; 

2. die Rektorin oder der Rektor und die Kanzlerin oder 
der Kanzler der Universität; 
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3. e:.ne externe Ss.c!'n.-erstänC..ige oder ein e}-::erner Sach
ve:::-ständiger aus der:i Bereic11 de::- \V:'.rtsc11aft: 

-±. e::.ne exte~ne Sach\-erstär:dige oder eir... ex:e:mer Sact
ve:·stär:.diger a:.:s de!:.-i Be:::-eic:i der n:.ediz:.niscl:e:c:. W:'.s
s~nsr-~af~: 

u. eine 'V"ertreterin oGer ein Vertre'te:- cies \v·issenschaftli
cb.en Pe:::-so:::i.ais (§ 12); 

6. e:.ne Vertreterin ode:· ein Vert:::-ete:::- des Persor:.als des 
Un.iversitäts~linil':urn.s; 

7. c.ie Gle:.cnsteEungsbea~ftragte mit beratender Stir~
me. 

Die Satzu!lg ka::::n: ,,,er::ere :.Hitg~ieder mit be:::-ate:::i.der 
Stirn.me vorsehen. Die :.VIitgJ.ede:· gemäß Satz l :,r. 3 
und -f ,Yerc.en vo::n :viiniste:::-:'.-;;r.'.l für Sch:ile, Wissenschaft 
ur:.d Forschung besten. Ihre Bestell:rn.g erfolgt auf Vor
schlag des Rektorats. c.as daz~ das Be:::i.ehrn.en ni: ä.er.'.l 
Fachbereich :Yiedizir; u:'.lci cerr:. Vorstand herstellt. Das 
unter § 12 ci:.eser Verorcim;ng :a[.e::-1de Personal n:it 
Ausnahme des der Gru;:,pe der Pro:essorir..ner. und Pro
iessoren angehörer.den Persor.als wählt a:is sei:;.1er ::vI:.tte 
das l\Iitglied naci:1 Satz l Xr. 5. Das Pe:::-sonal des 
"Cnh'ersitätskEnikl.;.ms \Yär.2t aus seiner :'.\-Ette das :'.Iit
glied nach Satz 1 :>Jr. 6. Für die Wahl der ::Vlitglieder nach 
Satz 1 :;-,;;y_ 5 -:.;_~d 6 1.rn.d il:.rer Stellve:::-treterinnen oder 
Stellve:::-treter erlässt der Aufsichtsrat e:.ne ·wahlordnung. 

(4) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzunge~1 des 
Aufsicb.tsrats teil. sofern dieser nicht ir:i Eir.czelfall etwas 
anderes beschließt. 

(5) Jedes ::VIitglied nach Absatz 3 Satz 1 Xr. 1 ,:md 2 füb.rt 
z,vei Stimmen. Den Vo:-si~z fü:b.rt die \Tertreterin oder der 
Vertreter cie:s :vii:1isteriu:::ns für Schule. Wissensc:iaft und 
Forscl:.-:ing. Bei Stimme:::-1gleic:i.heit gibt ihre oder seine 
S'.:i:'.l.1r.1e den Ausscnlag. Entscheidunge21 über de::i E:·,.,,erb 
i.;.::.1d die Veräußerung vo:;.1 Grundstücken und gnmd
sW.cksgleichen Rechten bedürfen der ZustimrrGng des 
Fir..anzrni:nisteri urr..s. 

(6) Die Satzung kann die :viitgliedschaft von bis z;.;. zwei 
weitere!! Sac:t.ver:,tändige::i ,_,orsehen. In diesem Fall führt 
jedes ::vlitgl:.ed nach A:;satz 3 Satz 1 ::-..Jr. l und 2 d:::-ei 
Stimmen. 

§ 5 
Vo:::-stand 

(1) Der Vorstar..d leitet das Cr.iversitätsklinikur:i. Er 
vertritt cas t:niYersitätskiir..ikurn gerichtlich ünd außer
gerichtlich. Ihm obliegt die Entscheidung in ar.en Ange
leger..heiten des Universitätsklinikums, die :;_1icht nach 
dieser Vero:::-d:::i.ung oder der Satzung dem Aufsichtsrat 
z:igewie:,en sind. 

(2) Dem Vo:::-sta::i.d gehören an: 

1. die Arztliche Direktorin oder der Arztlic!l.e Direktor 
als Vorsitzende ode1· Vorsitzender; 

2. die S'.:ellvertreter:.de Arztliche Direktorin oder der 
Stelivertretende Ärztl:.che Di:::-ektor mit bera'::ender 
Sfümr:.e; 

3. die Kaufraär.nische Direktorir:. oder der Kaufrr:ä::J.ni
sche Direktor; 

4. die Pflegedirektori!l oder de:· Pf~egedirektor; 

5. die Dekanin ocer der Dekan des Fachbereichs ::viedizin. 

§ 6 
F-1inikuraskonfere:1z 

Zl.il" Beratung des Vorstands:'.::, gru:1dsätzlichen Ange
legenheiten wirc eine Y,liniki.;.mskonferenz gebildet. Ihr 
gehören an: 

1. die Le:'.teri!men und Leiter und die geschäftsführenden 
Leiterinnen u:;.1d Leiter der klinischen und medizi
nisch-theoretischen Abteilm:gen und der zentralen 
Dienstleistungseinrichtungen des "Cniversitätsklini
kums; 

2. aus dem !<_reis c.er nicht unter Xummer 1 failenden 
Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentin-

ner... u.:id Hoch:;c!:n1~doze::iten Yier von diese~1 ge,vä~lte 
Vert:·ete:::-:.:::i.ner. oder Ver:reter. 

Das ::fähe:::e regeit die Satzung. 

§ 7 
Satzun.g 

Durch Satzur..g ,vird ÜTL Rahrr:en der Gesetze m:d dieser 
Verorcin~ng ir:s::,esoncere 1,;1:iheres bestimrr::.t über 

l. C.ie \Virtscl'laitsfüt'..J.-1a:g und das Recheungs'\vesen.; 

2. A:r:gabe:::i., Zuständigkeiten, Bestellung :rr:.ci Wahl a::o
wie cas Ve:::-:ahrer.. c.er Orgar..e u.nd der F"-1biku~-nskon
feren.z; 

3. die G:iederung und weitere "Cntergl:eder' .. r::g der Ab
teilungen ur::.d sonstigen E:.nric!l.tunger~, fiEe Au:gaben 
1;.nd ih~e :-~utzung; 

4'. die En-ichtu.ng, Änder:ing, Aufheoung U!ld Leitung 
von Abteilungel1 und sonstigen Einrichtungen. 

Die Satz~ng wird vom 1Iiniste:::-:'.um für Schule, Wissen
scl:.a:ft und Forschu::1g erlassei:. Änderu:::i.gen de1· Satzung 
bedürfen der Ge11er.c.:-nigung durch das :Yiinisterium fü:::
Schule, Wisser:schaft u.nd Forschung. Die Genehmigurig 
kann !!Ur aus rechtlichen Gr'..ir:der::. versagt w·erd.en. Vor 
der Gene!l.::nigung ist der "Cniversität ü.nd-dem Vorstanc. 
Geleged1eit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 8 
Wirtschaftsführung 

ur..d Rechr:.ungsv:e_sen 

(l) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen c.es "Cni
versitätskl:.nil-:u::ns richten s:.ch nac:i kaufmännischen 
Grundsätzen. D:.e Landeshaushaltsordi---iung findet mit 
Au;,r:.anme de3 Prüfi.;.ngsrec:i.ts des Lanciesrechnungsho
ies (§ 111 LHO) keine A.'1,.ver.du!lg. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jece3 Ge
schäftsja!l.r ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan a:1:i'zustel
le:::i.. 

(3) Auf der: Lageoericht und den Jahresabschluss 
finden die Vorschrizten cies Dritten Buches des Handels
gesetzbuches ft.r gro3e Kapitalgesellschaften sowie des 
Eir..führu::1gsgese~zes zum Handelsgesetzbuch entspre
chende Anwend-.. mg, soweit i:1 dieser Verordn:ung nichts 
anderes bestimnt ist. Für der. Jahresabsc!l.luss gelten 
ergänzend die Rechtsvorsc!l.riften für die Buchführung 
von F,..ranker.liä~sern. Der Lagebericht und der J ahresab
schluss ,verden innerhafo de:::- erste:::i. drei ::VIonate r.ach 
Ende des Geschäitsjabres aufgestellt, nach Absatz 4 
geprüft und sodann dem Aufsichtsrat zu:· Beschlussfas
sung vorgeiegt. 

(4) Der Jahresabschluss. der Lagebericht und die 
Wfrtschaftsf-J.hru:1.g werden von ei!lEr Wirtschaftsprüfe
rin oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfur:.g 
erfolgt auch nach de21 für die Beteiligung der Gebietskör
perschaften an privatrecl:.tliche:::i. Unternehmen geltenden 
besonc.eren Prüft,r:.gsbestim:m:rngen des § 53 Abs. 1 de;;; 
Ha ushal tsgn.mdsä tzegesetzes. 

§ 9 
Finanzierung, Gewährträgersc!l.aft 

(1) Das Un:.versitätsklinikum cieckt seiI:e Kosten mit 
den für seine Leist:ingen vereinbarten oder festgelegte:'.l 
Vergütungen, soweit nicht nach ::viaßgabe c.es La:1.des
haushalts iVIittel als Festbeträge nach Satz 2 oder nach 
Satz 3 gewäl:1rt werä.en. Es erhält ivii'.:tel für seine 
Aufwend:ingen in Forschun!! und Lehre: das Xähere 
regelt die Kooperationsvereinbarung (§ 13). Das Land 
e-e1vährt cem "C!!ivers:.tätsklbii-:un1 ::VIittel für Investitio
nen eir:.schließlich der Bauunterhafümg und für betriebs-
notwendige Kosten. -

(2) Die haushaltsrechtliche Behandlung der Mittel nach 
Absatz 1 Satz 2 und 3 richtet sich ausschließlich nach 
dieser Verord.,.---i.;.ng. i\ls ~'fachweis der Verwendung der 
IVIittel r:.ach Absatz 1 Satz 2 und 3 gegenüber dem 
liinisterium für Schule, Wissenschaft und Forschung und 
dem Landesrechnungshof dieilt der nach § 8 Abs. 4 
geprü:i'te Abschluss. Das Iviinisterium für Schule, Wissen-
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schaf'.: 1.:nd Forschung prüi't d:.e sacngerechte Venven
dung im Rahmen seiner Rech:sauisicht. 

(3) Für d:.e Verbindlicnkeiten des Ur.ivers:.tä:sklini
ku::1:s haftet neben diesem das Lar..d i.:r:bescnrär..kt. sowei: 
die Befriedigung aus den: Vermögen c.es Ur.iversitä'.:skii
r:.i~ur.o.s nicht erlangt werden kan:::i (Ge1.vänrt·ägerschait). 

(4) ::.-;-imrr:t das Unive:-sitätsl,..linik:m1 z:ir Deckung sei
ner A:,sgaben insbesonde:-e ::ür Investitionen oder Ir.ves
t:.tior::sfö:-dermaJnah::nen Ri"ed:.te auf, so d(irfen diese 
ir::sgesamt den vom :1Iinisterit:m :'ü.r Schule, "\Visser..scha:'t 
und Forschung und der:1 Finanzn:i:lister:um festgelegte:::i 
Yo..redi:rahr.o.en r::.cl:t ".iberschreiten; c.er Kreditral:r:1en soll 
e:.ne anger::1essene Wi:-tscnaf:sfünrung ernöglichen. Kas
senverstä!·ku!lgskred.ite zi.;.r Erffül:.mg laufender Zah
lungsve-pflic:1:ungen dü:-ien ein Zehntel der im Wfrt
schaftsP::an vera:r:scr.Jagten Erträge nicht üiJerscbreiten 
und llicht suäter als sechs }fonate r..ach Ablauf des 
Geschäftsjahres, :für das sie adgenomme!l worden sir..ci, 
fällig sein; das Fbanzmbiste:-it,m kar..r: eine höhe!·e 
Kredi:auinaL'Tie zulassen. 

§ 10 
.A.rbeitne!lme!":.nnen 
und Arbeitnel:mer 

(1) Der Aufsichtsrat trifft für die i'.Iitglieder des 
Vorstands, die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf
männische Direktor für die Arbeitnehmerinnen und 
Aroeitr:ehmer des Universitätskl::nik,1ms die arbeits- und 
tarifrechtlicnen Entscheidungen. 

(2) Für die Arbeitnehmeri!lr:en t~nd Arbeitnehmer gel
ten die von de:- Tarifgemei::J.schaft deutscher Lär:der 
abgeschlossenen Tari::'verträge c;_r:d sonstigen Bestim
mungen. 

(3) Die beim t.:-niversitätsklinikum i!l einem Beamten-, 
i\.rbeits- oder Ausbildungsverhältnis zurückgelegte!l Zei
te:::1 werden bei eir..er Keueinstellung ::.n den La!ldesdier:s: 
so angerechnet, wie wenn sie beim Land zurückgelegt 
v.rorde!1 wären. Die bei::n Land oder eir:e::11 anderen in der 
Rechtsform ei::.1er Anstalt des öffentlichen Rechts gefünr
ten "Cniversitätsklinikum des Landes :.n eir..em Beamten-. 
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zurückgelegter.. Zei~ 
te!1 werden bei einer N eueinstelhng in den Dier:st des 
"CniversitätsyJ.inikums so a!lgerecl:net, wie we= s::.e beim 
Unive~·si'.:äts];-'inikum zurickgelegt wo:-den wären. Die 
Vorschriften des Beamtenverso:::-g:mgsgesetzes bleiben 
unberü.hr::. 

(4) A.rbeitnehmeriri_'"J.en und A:-beitner-'-'-'1.ler des Univer
sitä'.:s]z-.linikums dürfen Eimichtungen l.L.'1.d A ... r:igebote der 
Universi'.:ät und des Landes im gleichen Umfang und zu 
den gleichen Bedingungen in Anspruch :::iehmer:. wie bei 
der "Cnive:-sität beschä::'tigte Arbeitnehmeriri_r:ier: 1.~nd Ar
beitnehmer des Landes. Für die Inanspn.1chnah:::ne von 
Eir.richtungen und Angeboten des "C::iiversitätsklinikums 
durch bei der "Cniversität beschäftigte Arbeitnehmerin
nen ur..d Arbeitnehmer des Landes -gilt Satz 1 entspre
chend. 

§ 11 

Beamtinnen und Beamte 

(1) Das "Cniversitätskli:~:ükum besi:zt das Recht, Beamte 
zu haben (Diensthermfähigkeit). 

(2) Oberste Dienstbehörc.e im Sinne von & 3 Abs. 1 LBG 
ist· der Aufsichtsrat. Für ihn ernennt ~die oder der 
Vorsitzende die Beamtbr:en und Beamten des Universi
tätsklinik:nns und :r:im,_"'Tit die AufgaiJen des Diens'xorge
setzten nach dem Land.esbearntengese'.:z und der Diszi
plinaro:-dnung des Lar:des Xordrhei!1-Westfalen im Be
r:ehme!1 mit dern Vorstand wahr. 

(3) § 10 Abs. 4 gilt für die Beamtinnen und Beamten des 
Universitätsklinikums und bei der Univers:.tät oeschäf
tigte Beamtinnen und Beamte des Landes entsprechend. 

§ 12 
Personal der "Cniversität 

mit Aufgaben im "Cniversitätsldinikum 

Das wissenschaftliche Personal de:- Univers:.tät ist nach 
näherer Ausgestaltung des Dienstverhältnisses ünd der 

Wid:::mmg oder Fun:.-S:t::onsbescl:reibi.;.ng der Ste~le ver
pfach'.:et, im U:aiversitä'.:skliniku:n AuigaiJen in c.er 
K:-ar:kenversorgung i.;.nci i:n ö:'fentlicr:en __ Gesu::.1dhe:.ts
;veser:, ir: cier Fort- :u:.d Weiterbild:mg der ... ·\rztir::nen :;nd 
i\rzte sowie in cier Aus- und We:.terbild::ng von Angehö
riger: sor:st::ger Fachberde des Gesi.:r:dheitswesens zu 
erfüllen. 

§ 13 
Zusa• men.arbeit rr:it der Lr:ii:.'"e:~sität 

(KooperationsvereiniJar~r:g) 

Das Universitätsklinikum und die Un:.versität regeln 
das Xähe:-e über die Z:,sa:::nmenarbe:.t durcl: Vereinba-

r~:-~~11~a:i~:in~ ~ ir:sbe~o~~e~~ ~e~ti~~;!i_:~e:1 }i~~;~~dfe Ern, ...... un,,, d ...... Z1e ... e nac.n ::; 2, ~oe ... aa_ Zt, ... a.m~Lr: .. L .... -n 
de:- Verwaltungen der Universität unc. des "Cn:versitäts
kliniku.ms sowie ~ber den Ausgleich der Aufwenc.unger: 
für Lehre, Forschung und K::a::.1.kenversorgc:r:g zu treffen. 
D:.e Vereinbarung bedarf de:- Ge!lehmigung du:-ch das 
::\Iiniste:-iu:n für Scl:ule, ·wissenschaft unci Forsc:mng. 
Die Genenrr:.igung darf nu:- aus Rechtsgründen versag: 
werden. 

§ 14 
Rechtsaufsich: 

Das Universitätsldinikum steh: unte!· der Rechtsauf
sicht des ::.viir..is'.:eriums für Schule, Wissenscl:aft u:id 
Forschung. § 106 Abs. 2 bis 4 HG fir..det entsprechende 
A.nwendl:ng. 

Artikel II 
Fachoereich :i\Iedizin 

§ 15 
Allgemeine V m·schriften 

(1) Für die Erfüllung der Aufgaben nach § 3 HG ist die 
Un::versität zuständ:g. Der Facl:bere:.ch ::VIedizi11 der 
Universität erfüllt seir:e Aufgaben nach § 25 Abs. 2 HG ir:. 
er..ger Zusammenarbeit :mit dem "Cr:iYe:-sitä:skl:.nikuo. 
Entscb.e:.dungen in Berufungsver::'al:ren und in anderen 
Angelegenheiten von Forschung, Lehre und Studium 
erfolge!1 im Einve:-nehmen mit den:. l:niversitätsklir:i
ku::n, soweit die F,.ranken11e:-,,orgung und das öffentliche 
Gesundheitswesen betroffen sind. Das Einvernehme!1. in 
Be:-ufur..gsverfahren darf nur venveigert werden, wenn 
iJegrü.ndete Zweifel a::.1 der Eignur:g cier oder des Vorge
schlagenen für die im Universitätsklinikum zu erfüllen
den Aufgaben bestehe!l. 

(2) Für Leh1·e und Forsch:mg im Fachbereich :!.\Iedizin 
gewäh!·t das Land lVIittei nacn § 9 Abs. l Satz 1 und 2. 
"Cbe!· ihre Verwer..dung entscl:e:.det der Fachbereich :.\Ie
dizin im Rahmen der vom Rektorat aufgestellten Bewirt
scl:aftur:gsgruncisätze und der Festlegungen des Hocl:
schulentwicJ,-,Jungsp!a!is. Für die Wirtscha::'tsfahr:mg des 
Facl:bereichs :Yiedizin gelten d:.e Gr;.:r:dsätze der §§ 26 
Abs. 1 und 74 Abs. 1 LHO entsurecl:e!1d. Die Rechte und 
Pfüchter: der Ka!lzle:-i:.1 oder des Kanzlers als Beau:trag
ter oder Beauftrag:e::n fi;.r der: Haushalt b~eiben uniJe-
rührt. -

(3) Auf del1 Fachbereich l\Iedizin de1· "G!1.iversi::ät fü:den 
die Vorschriften des Ho6scl:ulgesetzes üoer den Fachbe
reich }Iedizin Anwendung, so,veit in. c.ieser Verordnung 
nichts anderes bestimn:.t ist. 

§ 16 
Organe 

Organe des Fachbereichs sind das Dekanat und der 
Fachbereichsra :. 

§ 17 
Dekanat 

(1) Das Dekanat lei'.:et den Fachbereich. Es ist für alle 
Angelegenheiten des Fachbereicl:s zuständig, soweit 
diese Verorc..'1.ung nichts anderes vorsieht. Es hat insbe
sondere folgende Aufgaber..: 



... .;\ufsteEung des \~-li:-tschE.i:tsplanes: äes der: Fachbe
reich ::VIedizin bet:·effer:den. Beitrags c.er "Crriversität 
zun~ Vorar..schlag des Landesb.at;snä:.ts, c.es Jahresab
scr..::;.sses unc. des Lageberichtes; der Lagebe:::-ic:i~ g:.ot 
ins8esondere iibe!' die der. TeEeir.richtGngeä fü~ For
~chur:g u~G. _Leh;. .. e Z?-~~~Yie7e~1en S~e!le~:.., u~d )Ii~t~t 
1.n:re Ve:-1."".:-enaun_g u!1d a:e Le:s:unge?:1 des .t ac~bere1c.:1s 
:\Iediz:n bei de:·-Er::'üllur:g seiner-Aufgaber:. ü.1sbeso:1-
dere i!l Fo:·scnung :md Le:1.re. bei cier Fö:::-deruc.1.g des 
\;;_:-:.ssenscl:aftl~chen :'(ac!:.1..v1..-;.cl-.:.ses u:2d. der Gleichstel
lung VO!l Frauen. und }-IäJ].ne!'n ..:.L\.:;.skunft: Ger Fachbe
reichsrat kan~ z1;.r..1 Beit!·ag der Cr..:.,_·er,i:ät zum Vor
a?:lschlag des La~1deshausfalts Stel~-.1n.g r..eh~er..~ so
weit er der: Fachbereich Mediz:.::1. ::;et:·if::'':; 

2. ~ufs~ellu!1.g vo!1. Grunc.~ätzen für di-:. VerteE-:1_r::g u:::id. 
ven•.•errd:1r::g c:.es Zusc!lusses des Lar..des :;:ur die 
Grnndausstattc:ng sowie den Leh:·- :u:d Forsch.1..r.gs
ionc.s; 

3. BeschlussfassU:."'1.g ü8e:- die Ve::~eilung cier rt:r c:e 
Forscl:m:g und. Lehre im Fachbe:::-eich :\'Iediz:.:::i vorge
se:C.ene?:1 Stelle::i ur:d ßiitte~; 

_, Erste~lta:g des Ent,vickh.t:igsplE.:nes des Fac!lbereic!ls 
::VIedizin. 

(2) Dem Deka:-,at gehören. an: 

l. die Dekanir. ode:::- der Deka:1: 

2. die Studiendekanin oder der Studiendekan(§ 25 Abs. 2 
Sa'.:z 5 HG): 

3. bis zu zwei v:en:ere Prodekanir..:::ier. oder Prodekane 
nach ::.\faßgabe der Facl:bere:.chsord!1ur::g; 

4. die A.rzföche Direl~torb oder der Arztliche Direkto!." 
und die Ka:ifmännische Direktorin oder der Kau:'män
nische Direktor des Lr..iYersitätskliniku.n:s mit bera
~~nde:- Stimme; ist die Arztl:.che Direktorir:. oder c.er 
Arztliche Direktor :Mitglied. der ur:iversität, so gehört 
sie oder er dern Dekanat ni'.: Stim:::nrecht ar:. 

(3) Die :Yiitglieder des Dekanat; nach Aosatz 2 I\°r. l 
bis 3 werder. vom Fachbereichsrat aüs der dem Fachbe
reich cviedizin angehörenden Gruppe de:::- Professorincier,. 
m1d Pro::'essore!l gewär.lt. Die Grundordm:r::g kanr: vorse
hen, dass das ::.vEtglied :::iach Absatz 2 Xr. 2 auch einer 
anderen Gruppe im S:.m:.e des § 13 Abs. 1 HG angehören 
ka:an. 

(4) Die Dekani!l oder der Dekan ist Vorsitzende oder 
Vorsitzende::- des Dekanats und des Fachbereichsrats. Bei 
Stimme:1gleichheit im Dekanat gibt fhre oder seine 
Stimme den lu:sschlag. 

§ 18 
Fach:Jereichsrat 

(1) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs :.\Iedizin hat 
folgende Aufgaben: 

1. Zustimmucig zum Wirtschaftsplan und Feststell:mg 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes; 

2. Stellungnahme zu den Gruncisätzen i'ür die Verteilung 
und Verwendung des Zuschusses des Landes für die 
Gnmdausstattung sowie den Lehr- und Forschur:gs
fonds; 

3. Stellungnahme zu::n Entwicklungspla!l des Fachbe
reichs; 

4. Beschlussfass:m.g uoer die Fachbereichsordmmg und 
die sonstigen Ordnungen für den Fachbereich; 

5. Beschlussfassung in den dem Fachbereich obliegenden 
Angelegenheiten-nach § 48 HG; ~ 

6. Zustimmung zur Stellungnahme des Dekanats zur 
Kooperationsvereinbaru.ng (§ 13); 

7. Empfehlungen und StellungnalL•nen in sonstigen A!l
gelegenheiten des Fachbereichs ::.VIedizin von grund
sätzlicher Bedeutung. 

Der Fachbereichsrat r>immt die Berichte des Dekanats 
entgegen und kann über die Angelegec.1heiten des Fachbe
reichs Auskunft verlangen. 
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m~) li~eK4;;J;;~~s~Ps;t~;~[~:~i:t~di~~;rJ~;'i:R~!~~~~: 
scl:e Direktor des u:niver:;i'.:ä':skli!1iku:ns ri.e~1.me:::1 an c.en 
Si:zur:gen des Facnoereicnsra:s ::nit berate:::ider S::.mr:1e 
te::. 

Ar:ikel III 
-C-oe::-gE:.r:.g:,- m:d Scnlussbes:i:::nrr:unge:1 

§ 19 
Übergangs bes::.mm:rnger: 

(l) Bis zur Bild:mg ei:::ies Aufsichtsrats :md eir:.es 
Vors:ar:ds ,verdec1 de:cen Aufgaoen von einem Grü:::1-
c.u:1.gsrat wahrgenomn:er:. Der Grür..d:.mgs:::at 3:an:::1 einen 
vorläuf:.gen Vorstand besteller:. Der Gründungsrat :.st, 
außer ir.. i\r..geleger..hei~en. die de:::- I:\atur der Sacl:e nach 
keinen Aufsch:..b dulden, nur zu ·rnrläafige::1. Rege~--..ir.gen 
:Je::ug:. § 4 .A.bs. 5 gilt e:i.tsprecb.ei:d. Derr~ Grü:adu~1gsrat 
gehören je eine Ver:reterin oder eü1. Ve:·tre'.:er des ::\'I:.nis
teriur:1.s iür Schule, \Vissenschaft und Forscht:c1.g und des 
Finanzrr..inisteriums: die Rektorin oG.er der Rel-~tor l:_l'ld 
die Kanzlerin oder der Ka:nzler der Ur:.:Yersität an. 

(2) Für die Organe des Fachbereichs :.V!edizi:2 trifft das 
Re3:torat die :convendige1. Übergangsbestimmungen. 

(3) Für die Zeit bis zur Durchfüh:c1.mg der Wahlen r.ach 
§ 4 Abs. 3 Satz 5 bis 7 w:rd das Mitglied nach § 4 Abs. 3 
Satz 1 Xr. 5 von der r::ach i, 111 des Landesuersonalve:ctre
tungsgesetzes (LPVG), das :.\Iitglied nach g 4 Abs. 3 Satz 1 
~r. 6 Yon der :1ach § l LPVG bei:-11 "Cniversitätsldhüku:-n 
gebildeten Personalvertren.u::g benan!1.t. 

(4) Für die im Z:isarnrnenhang :oit der Rechtsnacr..:'olge 
unc. ciem Vermögensübergang r:.ach § l Abs. 2 ur:d 3 
erford.erlid:en Rechtsh1c.:::idlungen we:·der.. Abgaben ur:.d 
Kosten ä.es La~des und de:: seiner .._.;._ufsicht e.r}e:rstehen
den Kö!-perschaften des öffent:.ichen Rechts nicht erho
ben. Auslagen ,verä.en 1:icht e:::-stattet. 

{5) Der Geschäftsbetrieb der I\Ieä.izinischen Einric!l
tungen gilt a::; dem 1. Januar 2001 als aui ReC::.mmig der 
An.stalt geführ:. 

§ 20 
Wissenscnaft:iches Persm!.ai 

Das wisser1schaftliche Personal veriJleibt. auch soweit 
es im "C!liversitätskliniz:um. Aufgaben nE:.ch § 12 wahr
nimr11t, bei der "Cniversität. 

§ 21 
Beamten-. Aroeits-

und Ausbildungsyerhältnisse 

(1) Das l;niversitätsklinikum übe=in:mt die unter § 63 
HG failer:.den Beamtinnen und Beamten gemäß § 128 
Abs. 3 und 4 BRRG. D:.e Versorg:mgslasten für Beamtin
nen um: Bea::nte. die das Uc.1.iYersitätsklinikur:1 i1:1 Zusar.c,
mec.1-hang mit der U:'.nbüdung vorn. Land übernimmt, 
,Yerden unabhängig von der Altersgrenze entsprechenci 
§ 107b des Beamtenversorgungsgesetzes zwischen dem 
Lar:d und dem Univers:.tätsklinikur:1 verteilt und vom 
Land an'.:eilig erstattet. 

(2) Die :mter § 63 HG fa:i.lende11. Arbeits- und Ausbil
di.:ngsverhältnisse gehen im Rahmen der Gesarn.trechts
nachfolge nach § l Abs. 2 mit dem hlr.rafttreten dieser 
Verordnung mit aEen Rechten und Pflichten auf das 
"C!liversitätslrJinikum über. Für die Vordienstzeiten die
ser Beschäftigten gilt § 10 Abs. 3 Satz 2 entsprechend. 
Betriebsbeciingte Kündigungen aus AD.lass der Anstalts
errichtung sind ausgeschlossen. Eine A:::iderung de:::- Ver
tragsbedingm:gen für die Wohr_raumüberlassung aus 
A..l1lass der A.,,staltserrichtung ist nicht zulässig. 

(3) Das Cniversitätsklinikum ist verpflichtet, mwer
züglich nach Inkrafttreten dieser Verordrrnng eine Betei
ligungsvereinbarung mit der Versorgungsanstalt des 
Bu:::ides und der Länder ('lBL) für alle nach de:::-en 
Satzung versicherbaren 1\rbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer zi.: schließen und die für die Beteiligung erforder
lichen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen zu 
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schaffen ur..ä. zu e:-halten. Zu den Verbindlichkeiten nach 
§ 9 Abs. 3 gehö:·en a::ch etwaige Verbindl:.chkeiter.. 
gegenüber Arbeitnehrr.e:-i:1r:en ur:d A:-beitneh:::nem des 
"Cnive:-sitätskiinikums, die daraus resultieren, dass eir..e 
Beteilig:ir..gsvere:.nbarur..g zwischer.. der Versorgungsan
stalt des Bi.;.ndes urni de:- Lä!lcer und dem Universitäts
ili:r:i~um nicht zt.sta!lde kommt. Der Umfang der Haf
tung ist höchster..s auf die Höhe der Leistunge!l (§ 34 de:
VBL-Satz1.~ng) besch:-änkt, die ciie Arbeitneh:nerinr..e::i 
u!ld "r-be'·~enmer im R~l::rPr:: cier P~l'cl--Lver-«icn-n·:r:cr 

- t3 ~; p;L:l - !~ - ;...__Oe;.~~~-.;. - ,i .l.;pt~; ---er .;.:-e~ ~ .;.~ geg_n~b __ uer v"13L hctLLn, .. en:r: u_e Be ___ L
0
un

0
s\e_e.n 

barung zwischen dem Universitätsklinikum und der v""BL 
zum l. Janua::- 2001 wirksam werden würcie. Die Sätze 2 
und 3 gelten ent.;;p::-ecl:e::id fü:- den Zeitraum zw:.scnen 
dem 31. Dezembe:- 2000 und dem Tag, der ad den Tag der 
rechtsgültige!l Un'.:erzeichnu!lg der BeteEigungsYerei:r:
barung folgt. 

§ 22 
Personal vertretur-gs:-ecntliche 

Bes'.:immungen 

Die Personalvertreti.;.ngen, die Jugend.- und Auszubil
dendenvertretung und die Schwe::-oehinc.erter..vertretung 
der bisherigen :,VIedizinischer.. E:.nrichtungen besteher.. bis 
zum Ablauf ihrer regelmäßigen Am:szeit fort; § 24 Abs. 1 
LPVG bleibt unberührt. Satz l gilt für Ersatzmitgliede:
entsprechend. 

§ 23 

Venvaltungsvorschriften 

Zu:- AusführuP-g diese:- Verordnung erforderliche Ver
waltungsvorschriften erlässt c.as 1'Iinisterium für Schule, 
Wissenschaft und Forscnung. 

§ 2f 
Inkrafttreten 

__ § 19 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Im 
Ubrigen tritt c.iese Verord..,mng am 1. Januar 2001 in 
Kraft. 

Düsseldor::, den l. Dezember 2000 

Die :i.\Iinisterin 
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für Schule, Wissenschaft und Forschung 
des Landes )fordrhein-Westfalen 

Gabriele Behler 

- GV. XRW. 2000 S. 734. 

Verordnung 
über die Errichtung des Klinikums Aachen 

der Technischen Hochschule Aachen 
(Universitätsklinikum Aachen)_ 

als Anstalt des öffentlichen Rechts 
Vom 1. Dezember 2000 

Aufgrund des § 41 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Lanäes Nordrhein-Westfalen (Hoch
schulgesetz - HG) vom 14. :viärz 2000 (GV. NRW. S. 190) 
wird mit Zustimmung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung des Landtags und im Einverr.ehmen mit 
dem Finanzministerium, dem Innenministerium :md dem 
lviinisterium für Städteoau und Wohnen. Kultur und 
Sport verordnet: · 

Artikel I 
Universitätsklinikum 

§ 1 
Errichtung, Rechtsnachfolge, 

Vermögensübergang 

(1) Das Land errichtet als rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts das Klinikum Aachen der Techni-

sehen Hochsc!lule Aachen (Universitä'.:s3.:l:.ni?.:um Aacl:en) 
mit S:.tz in Aachen. Das "Cniversitätsklir:ikun füh:·t ein 
Dienstsiegel. 

(2) Das l;:live:-sitätskl:.nErnrr: tritt ar.. die S:e:le a.er 
bisherigen ivied:.zinischen Einric!ltur:ger.. a.e:- Universität 
nach § 34 Abs. 1 HG. Die cie::n Aufgabe:r:oereich der 
:ivi:eciiziniscnen Einricl:.t:mge::. z'..:z:.:rechner:den Rechte 
:.:nd Pflicl:ten des Lar..des und der U!1ive:-sität gehen im 
Wege der Gesa::n:recl:tsnachfoige auf das "Cr:iversitäts
klinik:im über. 

(3) Das der besonderen Bet::-iebseinhei: :.Vledizinische 
Einrichtungen nach § 34 Abs. 1 HG zuz::rechr..ende 
Betrieosverrnögen mit Ausr:.ahme der Grundstüc3:e und 
grnr:.ds':ücksgleichen Rechte des Lar:des geht mit den 
Bucl:werten einer von einer \V::r:scha:ftsvrüferin oder 
einem W:.rtschaftspr'..i:::er mit einem Bes'.:ätigungsverrr:.erk 
ve:-sehenen Schl:J.ssbilanz zurr. 31. Dezember 2000 mit 
allen Rech:en und. Pflichten u:1entgeltlich auf das "Cni
versität::;Y.:linikum üoer. Das Land stellt dem Universi
tätsklinikum die betriebsnotwer..digen. Gru!ldstücke und 
grundstücksgleicheP- Rechte zur unentgeltlichen :-iutzung 
zur Verfügung. 

§2 
Aufgaben 

(1) Das "Cnh,ersitätsklir..ikum dient dem Fachbereich 
Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Adgaben in 
For.;;chung und Lehre. Es nimr:1t Aufgaben in der Kran
kenversorgung einsc!lließlich der Hochle!.shu1gsmedizh1 
und im öffentlicnen Gesundneits,vesen wahr. Es gewähr
leistet die Verbindung der Krankenversorgung mit For
scl:ung und Lel::-e. Es dient der ärztlichen Fort- unö. 
Weiterbildung und der Aus-, Fort- und Weiteroildung des 
Personals. Das U!liversitätsklinikum verfoigt ausschließ
lich und unmittelbar gemeinnü:zige Zwecke im Sin...'1e der 
Abgabenordnung. 

(2) Das UniversitätskliP-ikum arbeitet eng mit der 
"Cniversität auf der Gn.mdlage einer Koope:-atioP-sverein
barung (§ 13) zusamme::1 ur-d unterstützt sie in der 
Wahrr:elmmng ihrer Aufgaben nach § 3 HG. Es stellt 
sicner, dass die Mitglieder der Hochschule die ihnen 
durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes und 
durch das Hochschulgesetz verbürgte!l Rechte wahrneh
me!l körmen. Entscheidungen des Universitätsklinikums 
erfolgen u..'lbeschadet der Gesam:verantwortung der Uni
versität(§ 25 Abs. 2 Satz 1 HG) irr. Einvemehr!!en mit dem 
Fachbereich :Medizin, soweit der Bereich von Forschung 
und Lehre betroffen ist. Kon:n: cias Einvernehmen nicht 
zustande. so e:r:tscheidet der Aufsichtsrat. wenn die 
Dekanin ·oder der Dekan dies beantragt. · 

(3) Die den Fachbereich iVIedizin betreffenden Venval
tungsaufgaben einschließlich der Personal- und Wirt
scha:tsverwaltung wercien vom "Cniversitätsl<-J.inikum 
,vahrgenommen. Das Xähere regelt die Kooperationsver
einbarung (§ 13). 

(4) Das Universitätsklinikum kann \Veitere Aufgaben 
wahrnehmen, soweit ciiese !Il.it seinen Aufgaben nach 
Absatz 1 bis 3 im Zusa!!lmenhang stehen und die Finan
zierung sichergestellt ist. 

(5) Das Universitätsklinik:im ist b:.s zum Ablauf des 
Jahres 2006 verpflichtet, sich fü:- d:.e Planung und Durch
führung seiner Bauvorhaber- der staatlichen Bauverwal
tung des Landes und deren Rechtsnachfolger zu bedie
nen. 

(6) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das 
Universitätsklinikum Dritter bedienen. sich an "Cnter
nehmen beteiligen und "C"ntemehmen gründen. Dabei ist 
durch Vereinbarung sicherzustellen, dass dem Landes
rechnungshof die sich aus§ 111 der Landeshaushaltsord
nung ergebenden Prüfungsrechte eingeräumt werden. 

§3 
Organe 

Organe des Ur:iversi':ätsklinikums sind der Aufsichts
rat und der Vorstand. 
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§4 
AuL~chb_a, 

(1) Der A·.1fsi6:srat leg: c.:ie bet::-:.ebliche:1 Ziele cies 
C:::üYersitätsklinfaur::.s fest und übe::-,.vach~ ciie Geschäi''.:s
::ü~:-::ng des \.To:-s~a~ds. Er e~tsc!:.e:.ciet i::i folge:nde~1. 
-=-~11.gelegenheiten: 

L Ar:.de:·ur:.g de::- Satzung: 

2. Beste:l1.;.r..g c:.er ::1.Iitgliecier des Vorst2.r:.cis ::n:.t Aus
na!l.rn.e de:· De~-<:anin oder des Deka:E cies ?ac::1be1·e:.chs 
:.vieciizir:.; 

3. Beschlussfassu:1g über d:.e Verträge g::- die :vlitgliecier 
des Vors:ar:.ds; 

4. Bescl::bss:assung -c.ber deI: Wir:scl::aitspiar:; 

;:;_ Bestellü.r..g ä.er Wirtsc:iaf:spl·ü::erin. oder des Wir:
scnaftsprde:-s; 

6. Fes'.:stellumr des Jal::resabschlusses und Be~cJ:-~'.:s~;as
sur:g t.8er die \ 7er\vendung des Jal"-.xese:rgeb::iisses; 

,. E!ltlast:mg des Vorstands. 

(2) Außerge,vönnliche, über der: Ra!"1men des la"-<ien
de:::i Gesc::iäftsoetriebes ninausgehende Rechtsgeschäfte, 
J.faßnah::nen und Regelungen bedü::-fer:. der Zustimrr,ung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehöre::1 insbesonc.ere: 

__ der Enverb, die Verä<13e::-ung m:d. die Belastu::ig von 
Grundstückel1 und gru:.1d3tücksgleichen Rec!lten; 

2. große Investitions-, Bau- u::id Unterhalt;;ngsmaßnah
men über 3 :.\IElim1en D::VI; 

3. der Abschl'.lss, die Anden:ng und die Aufhebung v01: 
Mie'.:- und Pachtverträgen ao einer vors ihm bestimm
ten Zeitc.ac!er und \Ve:-tgrenze; 

4. die Aufnahme von Kredite:1 :1nd die Gewähru!1g von 
Darlehen außerhalb de::- von ihm bestimr:-cten \Vert
grenzen; 

5. die -C-berr:.ahme von Bü:·gschaften, Garantien unä. 
so::istigen Ve:rpfiichtungen zur::1 Ebstehen :ür frer::de 
,:e::-bindlichkeiter.. außerhalb der von ih::-11 bes:::.:::nr,1ten 
\Vertgrenzen; 

6. die G:-ünd:.mg von u::ld die Beteil:.gung ar: 2.nde:-en 
l;nternehrnen; 

·1. die Vereinoar;;.ng über ciie Zusarr..:o.enarbeit n::.t de:
Cniversität nach § 13. 

(3) Dem Aufsicntsrat gehöre::1 a:::i: 

1. ie eine Vertreterin oc:.er ein Ve::-;;reter des :vEnisteri:u::2s 
:für Sc::rnle, Wisse:::isc!laft ur.:.d Forschung und cies 
Fil1anzrr..inisteriums; 

2. d:.e Rektorin oder der Rektor ur:.d c.ie Ka::1zieri::1 ode:
de::- Ka:1zle::- der Un!_,_,ersitä:: 

3. eine externe Sachverstä:::idige oder ein e:,:terner Sach
vers'.:änd:.ger a'-'s dem Bereich der Wirtschaft; 

4'. eine externe Sachverstär:dige oder ein exte:cner Sach
verstä::1diger a".ls den:. Bereich der medizinischen Wis
ser ~ch':,_~~:-

5. eiI:e Ve::-t:ceterin ode::- eb Ver::re:er des v:issenscnaftli
chen Personals (§ 12); 

6. eine Vertreterin ode:c eir:. Vertrete::- des Personals cies 
"C" niversi tätsk:ini:'.{ums; 

7. die Gleicnstelh.a:gsbeauf:ragte • it berate:::ider Stim
me. 

Die Satzung kann weitere Mitglieder mit beratender 
Stimme vorsehen. Die ::Vlitg!ieder gemäß Satz 1 Xr. 3 
und 4 werden vom :VIinis':er:.:1m fü:c Schule, Wissenschaft 
und Forschung bestellt. Ihre Bestellung erfolgt auf Vor
schiag des Rektorats, das dazu das Benehmen mit dem 
Fachbereich 1viedizin und der.:. Vorstand herstellt. Das 
unter § 12 dieser Verordnung fallende Pe:csonal mit 
Ausnahme de:, der Gruppe der P:-o::essorinr:.en und Pro
fessoren angehörenden Personals wäh!t aus seiner ::VIitte 
das ::VIitglied nach Satz l Xr. 5. Das Personal des 
Cniversitäts~linikums wählt a:1s seiner :VIitte das Mit-

glied nach Satz l 1'T::-. 6. n~:· ciie \Yahl der :i\:Iitgliecie:· na6 
Satz l Nr. 5 m-:.d 6 unc. il::rer Stellvert:-eterinner: oder 
S:ellvertreter e:dässt der Aufsichtsrat eine Wahlo::-dc1.t:r:g. 

(4) Der Vo:-stand n:.n:.I:lt oera'.:er:.d an der: Sitz:.1r..ge::1 des 
.A.=..:.is:cl:tsrats :eil: sofe:-n dieser r:::.cht in Ei~ze~ia:l e:,_'t_"as 
a:1c.eres besct:ießt. 

(5) Jedes :v!i:gliec:. ::iac!l Aosatz 3 Satz 1 Nr. l :.ir:d 2 fih::-t 
zwei Stirr::.men. Den Vors:.tz ::üh:t die Vertreterin ade::- cier 
Ve::-trete::- cies iviiniste:·:.~n:.s ::ür Sch-..:ce, Wissei-:.schaft :.rr:.d 
Forsch-.ir..g. Bei S:iErne:::1gleict.!"1e:.t gibt ih:-e ode:c seine 
S::.!Iln:e den Ausscl::lag. Entscheid:mger: über a.e:1 Enverb 
1.;.r:d die VeräuJerung von G:·:.u:.ds'.:üc~en unc. gr:.;.nd
st-:icksgleicl::en Rechten bec.ürfe1: cier Z:.1stirnm:1:.1.g des 
F:.nanzrr,iniste:·iun:.s. 

(6) Die S2.'.:z:mg kann die :viitgliedscha:i't ;_,01: bis zu zwei 
1.ve:.te:-e:::1 Sachverständ:.gen vorsel::ei:. In ciiesem Fall fünrt 
1edes ::VIitglied nac!l Absatz 3 Sa:z 1 Xr. 1 unc. 2 dre:. 
S:i::nmen.·-

§ 5 
Vorstar:d 

(1) De::- Vorstar..d ceitet das C:::i:ve:-sitätsklini~um. Ei· 
ve:-tritt das CniYersitätsklinikurr. gerich:lich unä. außer
ge::-ichtlich. Ihm obliegt c.ie En:scheiciung :n allen i'..!--ige
legenhei:en des ünive::-sitätskl:.::1ikun:.s, ciie nicht ::iach 
dieser Veroränung oder ä.er Sa:zung dem Aufsichtsrat 
zuge1J„i.esen sind. 

(2) Der:1 Vo:-stand genören an: 

1. d:.e Ärztlicne Direktorin oder der Ä::-ztliche Direktor 
ais Vors:.tzende oc.er Vorsi'.:zencier; 

2. die Stellver'.:reteracie Ärztliche D:.rekto:-in oder de::
S:eEvertre:e::1de Ä:-ztliche Di:-ektor rr::it berate::1cier 
S:ir,1me; 

3. die Kaufmännisc!le Direktorin oder der Ka-:1fn:.änni
sche Di:rekt_or; 

4. die Pflegec:.irek:orin ode::- de:- Pflegedi::-ek:or: 

5. die De~anin ocier der Dekan des Fachbereichs ::\Ied:.zin. 

§ 6 
K!inikumskonferenz 

Zur Ber2.tung des Vo::-stands in gru:1dsätzl:.che::1 Ange
lege:::iheiten ,vird ei:-1e F..lin:.kun:skon:i'erenz gebilä.et. Ihr 
gehören an: 

1. die Leiterin::1en und Leiter :ir:d die geschäftsführenden 
Leiteri:::i:::ien und Leiter cier klinischen u..rid medizi
nisch-föeoretiscne::1 Abteilungen und ä.er zentralen 
Dienstleistungseinrichtungen - des Universitätsklini
kums; 

2. aus dem Kreis der nicht unte::- :'.\u:::nmec 1 :fallenden 
Professorir:.ne:::i und Professoren, Hochschuldozenti::1-
nen und Hoc!lscb.u:dozenten vier von diesen gewählte 
Vertre:erir:nen oder Vertreter. 

Das Xähere rege:t die Satzung. 

§ 7 
Satzung 

Durch Satzung wird im Rahmen der Gesetze unä. dieser 
Vero:cdnung insbesondere !\äheres bestimmt über 

1. d:.e Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen; 

2. A:.1:gaben, Zuständigkeiten, Bestellung und Wahl so
wie das Verfahren cier Oritane und der :Klir:.ikumskon-
ferenz; -

3. die Gliederung ;.ind weitere "Cntergliederung .der Ab
teilu~gen 1;-nd sonstigen Einricb.tu:::igen, ih:ce Aufgaben 
und mre =--:utzung; 

4. die Errichtu:::ig, Änderi.;.ng, Adb.ebung und Leitung 
von Abteilungen und sonstigen Einrichtungen. 

Die Satzung wird vo:n :VIinisterium für Schule, \Vissen
schaft und Forschung erlassen. Änderungen der Satzur:.g 
bedürfen der Ger.enmigung durch das Ministerium für 
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Sc:.mle, "\-Yissei:scha:': i.;.nc. Forschung. Die Genehrr..igung 
kann nllr aus rech::lichen.. G: .. :.ir.de..:."1. Yersagt ,verden. Vo!-
C.er Ge:r:ehmigung is~ Cer Universität und C.e1n Vorstan.ci 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 8 
\~7:rtscl:af:sfüh~ur:g 

l:nc. Rechnungswesen 

(1) Wirtschaftsfüh:::-u:r:g und Rechmmgswesen des Uni
-versitä:sklinik~1ms richten sich nach kau:i'mänr::schen 
G:::-~nc.sä~zen. Die Lar..deshaus1:laltsordnm:g findet mit 
Ausr:ahme des Prüfoi:gsrec:::r::s des Landesrecr~'mngsho
ies (§ 111 LHO) ~eir..e An-wendung. 

(2) Gescnäftsjahr :.st das Kalenderjahl·. Für jedes Ge
schäftsjahr ist yor Beginr.. ein Wi!tschaitsplan aafzustel
len. 

(3) Auf den Lageoericht ur:d den Jahresabscb.kss 
finden die Vorschriften des Dr!.ttei: Bu.cnes des Handels
gesetzbuches für große Kapitalgesellschaften smvie des 
Einführu::1gsgese~zes zum Ha::1delsgesetzbuch entspre
chende P~'1wend;;.ng, soweit in dieser- Ver-orc.nung nichts 
a::1deres bestimmt ist. Für den Jahresabscllluss gelten 
er-gänzer.d die Rechtsvorschriften für die Buchführung 
von Y..i·anken..1'.1äusern. Der Lagebericht und dei· Ja:.rresab
scr.luss werden innerhalb der ersten drei Monate nach 
Ende des Geschäftsjahres aufgestellt. nach Absatz 4 
geprüft und soc.ann dem Auis:.chtsrat zur BescJ:-.Juss:fas
sung vorgelegt. 

(4) Der Janresabschluss, der Lagebericht und ct1e 
Wfrtschaftsführur.g werden von einer Wirtschaftsprüfe
rin oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung 
erfolgt aucb. nach den für die Beteiligung der Gebietskör
perschaften an privatrecntlichen -Cnternehmen gelte::1den 
beso!1.der-en Prüfungsbestimm:.mgen des § 53 Abs. 1 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes. 

§ 9 
Finanzierung, Gew·ährträger-schaft 

(1) Das "Cniversitätskiinikum deckt seine Kosten rri..it 
der.. für seine Leistungen vereinbarten oder festgelegten 
Vergütungen, soweit nicl:t nach :Ylaßgabe des Landes
naushalts :\littel als Festbeträge nach Satz 2 oder nach 
Satz 3 ge,xährt \Verden. Es - erhält ::Vlittel für sei!le 
ltufwendungen L11. Forschung und Lehre; das Xähere 
regelt die Kooperatior.svereinbarnng (§ 13). Das Land 
gev:ährt dem Universitätsklinikun1 Mittel für Ir:vestitio
nen einschließlich der Bauur..terhaltung 1md für- betriebs
notwendige Kosten. 

(2) Die haushaltsrecr..tliche Behandlung der Mittel nach 
Absatz 1 Satz 2 und 3 richtet sich ausschließlich nach 
dieser Verordnung. Als Nachweis der Veri.vendung der 
Mitte~ nach Absatz 1 Satz 2 und 3 gegenüber dem 
Iviir..isterium für Schule, \Vissenschaft und Forschu::ig und 
dem Landesrechnungshof dient der nach § 8 Abs. 4 
geprüfte Abschluss. Das !VIinisterium für Schule, vVissen
schaft und Forschung prüft die sachgerechte Verwen
d.ur..g im Rahmen seiner Rechtsaufsich:. 

(3) Für die Verbinc.lichkeiten des "Cniversitätsk.lini
kums haftet neben diesem das Land unbeschränkt, soweit 
die Befriedigung aus dem Vermögen des Universitätskli
nikums nicht erlar..gt werdet: kann (Gewährträgerschaft). 

(4) Nimmt das Universitätsk.linikum zur Deckung sei
ner Ausgaben insbesondere für Investitionen oder Inves
titionsfördermaßnahmen I(redite auf. so dürfen diese 
insgesamt den vom i\iinisterium für Schule, Wissenschaft 
und Forschu::1g und dem Finanzrriinisterium festgelegten 
F2"editrahmen nicht überschreiten: der FJeditrahn:en soll 
eine angemessene \Virtscha:i'tsführung ermöglichen. Kas
senverstärkungskredite zur Erfüllung laufender Zah
lungsverpflichtungen dürfen ein Zelmtel der im Wirt
schaftsplan veranschlagten Erträge nicht überschreiten 
und nicht später als sechs :vionate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres, für das sie aufgenommen worden sir..d, 
fällig; sein: das Finanzniinisterium kaP_lJ. eine höhere 
F..reditaufriahme zulassen. 

§ 10 
ArOei ti:el1meri~1nen 
u!1d Arbeitr.el:.r:!e:· 

(1) Der A:tfsichtsrat trifft für die lvlitglieä.er des 
Vorstar..ds. c.ie Kaufnännische Direktor!.::1 oder der Kauf
r.iär:r:ische Dire.;;::or ifü· die Arbeitnehrnerin:ier.. ur:d 
Arbeitnei::mer des "CniYersi:ätsklin:kums die ar'::Jei'.:s- 1-~nd 
ta:-ifrec!'l~licheJ Entsc!leidangen. 

(2) Für die /u-beitn.eI:m:erin::1er~ und A:·beitnehrner gel
ten die von c.er Tarifgemeir:schai: deutscl:er Länder 
abgeschlossei:en Tarifverträge unc. sonstige:i Bestirr:.
Pl~ir gon. 

(3) Die beim Lr:iYersitätsklinikum in einem Bean:ten.-, 
Arbeits- oder AusbEc.ur:gsverhältn!.s zurückgelegten Zei
ten \Verden bei eir..er Xeueinstellung :.n den Landesdiens'.: 
so angerech:r:et, wie wenn sie beim Land zi.;.rückgeiegt 
worder::. wären. Die beim L::.r..d oder einem anderen iI: der 
Rechtsior.'.Il einer Anstalt des öffentlicher:. Rechts geführ
ten l:-r:.ive:·sitätskli::üku::n des Landes in einem Beam'.:en-, 
Arbeits- oder AusbEdungsverl:ältnis zurückgelegten Zei
ten werden bei einer Xec,einstellu!1g in den Die:r:st des 
"C"!liversitätsklinikums so angerech_11.et~ \Yie \\=-e!li: sie beim 
"CLiver-sitätskliniku.'.Il zurückgelegt worde:i wären. Die 
Vorschriften des Beam:enversorgungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Lniver
sitätsJ..-Jfaikums dürfen Eimichtungen und Angebote der 
Universität :ir:d des Landes im gleichen "Cmfang und zu 
den gleichen Bedingungen in Anspruch 11.ehrnen wie bei 
der Ur..ive:::-sität beschäftigte Arbeitnerm1er!.nnen unci Ar
beitr:ehrn.er des Landes. Für die Inanspn1chnahrn.e vor. 
Einrichtungen i.;.nd Angeboten des l;niversitätsklinikums 
durch bei der "Cniversität beschäftigte Arbeitnehmerin
nen i.;_nd Arbeitnehmer des Landes gilt Satz 1 entspre
chend. 

§ 11 
Beamtinnen und Bear.ite 

(1) Das l:niversitätsklinik= besitzt das Recb.t, Beamte 
zu nahen (Diensther.rrrfähigkeit). 

(2) Oberste D:.ensfoehörde im Sinne von § 3 Abs. 1 LBG 
ist der Aufsichtsrat. Für ihn e:-nennt die oder cier 
Vorsitzende die Bea!lltinnen und Beamten des Universi
tätsklinikums und nimm.';; die Aufgaben des Dienstvorge
setzten nach dem La:idesbeamtengesetz unci der Diszi
plinarordnung des Landes Kordrhein-Westfalen im Be
nehmen m!.t dem Vorstanci wahr. 

(3) § 10 Abs. 4 gilt :für die Beamtinnen und Beamten des 
"Cr..ive1·sitätsklii:ikun1s und bei der "Cniversität beschäf
tigte Beamtinner.. und Beamte des Landes entsprechend. 

§ 12 
Personal der "Cniversität 

mi: Au::gaben im Universitätsldiniki.;_m 

Das wisser:schaftliche Personal der Universität ist nach 
nähere· Ausgestaltung des Dienstvernältnisses ur..d der 
Widmung oder Funktionsbeschreibung der Stelle ver
pflichtet, irr.. UniversitätsklinikuI!l Aufgaber.. in der 
Krankenversorg:ir::.g und im öffentlichen __ Ges:mcL½.eits
wesen, b cier Fort- und Weiterbildung der Arztinnen und 
Ärz'.:e sowie in der Au.s- und Weiterbiidung von Angehö
rigen sonstiger Fachberu:i'e c.es Gesundheitswesens zu 
erfüllen. 

§ 13 
Zusa2r.:menarbeit m!.t der "UP..iversität 

(Kooperationsvereinbarung) 

Das Universitätsklinikum und die Universität regeln 
das Nähere über die Zusammenarbeit durch Vereinba
rung. Darin sind insbesondere Bestimmungen über die 
Erfüllung der Ziele nach § 2, über das Zusammenwirken 
der Ver-waltungen der Universität und des "Cniversitäts
lr.linikums so\vie über- den Ausgleich der Aufwendungen 
für Lehre, Forschung und Krankenversorgung zu treffen. 
Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung durch das 



:viic::.s~eriu::n fii!' Scllule, YVi~senscna:t 1...1nd Forsc?i~ng. 
Die Ge~1e:1.rr.:igu:ag dar: n~r- aLt3 Recfltsgrt.nden -... -ersagt 
1'\-e!'de:r:. 

§ 14 
Rechtsauf3ic1:t 

Das Cn:versitätskliI'-iku~.n steht un.ter der Rechtsau:
sic~t des ~Ii~is:e::-i~r.as fü:- Se:hti~e. \Visse~sc:laft ur..d 
Fo:-sch:m.g. § 106 Abs. 2 bis 4 HG iinc.et entsprechende 
Ar:v.-e::idu!lg. 

Facl:bereich :liedizin 

§ l6 
... ~llge~1ei:c.e \T orsc!J.:~if:er: 

(1) Für die Eriüllung der A:1fgaben nach § 3 EG :.st d~e 
Un:xer;;i:ät zuständig. De:::- Fachbe:-eich l\Ied~zin cier 
t__;niYersität e::füllt seine Aufgabe::1 r:ach § 25 Abs. 2 HG in 
enger Zusa~:amenarbeit r.!1.it der.n Cnive!"si!:äts~lin.ik~r:1. 
En.tscneidungen ü: Be:-u.fungsverfai:1.ren und in a!lc.eren 
Ar1gelegenneiten 'i0l1. Fo!·schuEg, Lehre und Studi:;m 
erfolgen im Einve1nehmen mit dem Cnivers:.tätsklini
k:im: so'\Yeit die FJa~keny·e:rsorgung und dE.s öffentlict.e 
Gesm:dheits\vesen betroffen si!ld. Das Ein"ernehmen in 
Berufungs,-erfahre::1 darf !l~r venYeigert \verde!11 \Yen!! 

begründete Z"·eifel an der Eignung der oder des Vorge
s„chl~ge:1.en für, die i

1

m "Cn:versitäts3:!ir.ikun1 ZLl e:rfülle~
uen Au:gabeE oeste!len. 

(2) Für Lehre und Forsc:iu.ng ill1 Fac1:be:·eich :iYiedizin 
g_e\~.Tährt das Lan.d Iviitte~ ~ach § 9 .itbs. 1 Satz l und. 2. 
Coer ii::.re Verwendung entscheidet der Fach::,ereicl: ivie
dizin im Rah~en der Y0!:.1. Rektorat aufgestellten Be,.virt
schaft:mgsg:::-undsätze und der Festlegtmgen des Hoc:1-
sc:b.ulent'\~ ... icklungsplans. Für die \7Virt;;~b.aftsfü::lrung C.es 
Fachbe:·eichs :.VIedizin gel:en d:.e Grundsätze der &S 26 
Abs. 1 und 74 Abs. l LHO entsr,recher:d. Die Rechte ur:.d 
Pf!ichte!l Cer KanzleriL oder c.es K&nzlers als Beauftrag
ter oder Beadtragtem :für der:. Haushalt blefoen ;.;.n::,e
rü:b.:.rt. 

(3) Auf den Fachbereich ::.VIedizin der lT!ÜYe!·sitä'.: :inden 
ciie Vorschriften des Hochschulge:,etzes über den Fachbe
reich :1Iedizir: A,7.wendu.ng. smveit in dieser Verordnm:g 
nichts a!lcieres besti!Ilmt ist. Die§§ 16 bis 18 gelten, sov:eit 
die Cniversität in ihrer Grundordnu::.1g keine ar:.de!·e 
Regelung triift; in diese!n Falle sind :.n de:· Grundorc:hllng 
oder in der Kooperationsve!·ein':)a1-CAng den §§ l'i Abs. 2 
:ir. 4 ~.md 18 Abs. 2 entsprechende Regelungen zu treffen. 

§ 16 
Organe 

Organe des Fachbereich;, sind da:;; Dekanat -:.:.nd aer 
Fachbereichsrat. 

§ 17 
Deka!lat 

(1) Das Deka!1at leitet den Fachbereich. Es ist :ür a~le 
An_ge~egenheiten des Fachbereichs z:,stäi:dig, so,veit 
ciiese Verord1-:ung nichts anderes ,ors:.eht. Es na'.: insbe
sondere folgende Aufgaben: 

1. Aufäteilu:ag des Wirtschai'tsplar.es, des cien Fachbe
reich J.Iedizi!l betreffenö.e1: Beitrags cier T..:-r!lxersität 
zur.1 Voranscnlag des Land.esha:;shai':s. des Jahresab
schlusses und des Lageberichtes: der Lagebericht gibt 
insbesondere über c.ie de!l Teileinrichtm1ge:1 für For
schung und Lehre zugewiesenen Stellen ur:d i\Iittel. 
ihre Ven,·endung und die Leistur:.ge:;.1. des Fa6bereichs 
IVIedizin bei der Erfüllung seiner Aufgaben h„sbeson
dere in Forsci:rnng und Lehre, bei der Förä.erung des 
wissenschaftlichen Xachwuchses und der Gleichstel
lung von Frauen und :iYiän.,.".!.ern A:iskun:i't; de!" Fachbe
reichsrat kam::. zum Beitrag der Cniversität zum Vor
ansci:J.lag des Landeshaushalts Stellung nehmen, so
\Yeit er den Fachbereich Ivledizin betrifft; 
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2. -~uiste:~::r:g YOn GrunG.sätze~ fi~ die Ve!'teil::.r:g un.d 
VenYe-:iciu:::1g c.es Zuscl:usses des Lar:des für ciie 
Gri-:.ndausstattu~g so,v:.e Ge!1 Le~:-- u~d FoYsch:u~gs
foLds; 

3. Bescnlussfassung uoer die vecteilur:g der :ur die 
Forschung m:.d Le::ire irr: Fachbereich }Ied:.zin ,_,orge
se:::ie:.1.en S:elie:.1 u:.1c. =vEttel; 

__ Ersteliui:g des Entwickhngsplanes des Faci1be:::-eichs 
I\Ieä.izin. 

(2) Dern Dekar.at gel:.ören an: 

l. die Deka!lir: oder der Dekan: 

2. die Studiendekar:i!l ode:- der Studie:.1de~an (§ 25 Abs. 2 
Satz 5 HG); 

3. 01s z1., z,Yei wenere Proci.ekanir.nen oder Prodekar:e 
nach :viaßgaoe der Fachbe:·eicl:so:::-drmng: 

~- die Ärztiicne Direk':orin oder der A.rzeiche Direktor 
und die Kaufmänr:.ische Di:-ektorin oder der Ka,frnän
:.1ische Direktor des l;niversi:ätskiinik:.ims mit bera
tender StinEne; ist ciie Ärztliche D~rektorin ode:- cier 
Ärztliche Dire~':or Mitglied der "Cni\·ersität, so gehört 
sie oder e:- den Dekanat mit S!im:mrecht an. 

(3) Die Tuiitg~ieder d.es Dekanats nach A::,satz 2 Kr. 1 
bis 3 ,, .. erden vo1n Fac!ibereicllsrat aus Cer de:!n Fachbe
reic:::i :i:viec.izin angehörenden Gruppe der Professorinnen 
und Professoren gewählt. 

(4) Die Dekanin oder der Dekan ist Vorsitzende oder 
Vorsitzender des Dekac1.ats unci des Fachbereichsrats. Bei 
Stirnmengleichheit im Dekanat gibt ihre ocier seine 
Stimme den Ausschlag. 

, . .. 0 

~ .lö 

Fachbereichsrat 

(i) Der Fachbereichsrat des Fachbe:--eichs Iviedizin hat 
folgende Aufgaben: 

1. Zustimn:alr:g zum Wirtschaftspian und Feststellung 
des Jahresabschbsses und des Lageberichtes; 

2. Stell;.mgnahrne Zcl den Grundsätzen für die Verteilung 
und Venvendung des Zuschusses des Landes für die 
Gr;;.ndausstattung sowie den Lehr- und Forschungs
fonds; 

3. Stellur:.gnab .. me zu.!!l Entwickbngsplan des Fachbe
reichs; 

4. Beschlussfassung über die Fachbere:.chsordnung und 
die sonstigen Ordrrnr:gen für den Fachbereich; 

5. Bescl:1lussfassung in den dem Fachbereich obliegenden 
Ange:ege!lheiten nach § 48 HG; 

6. Zustirr:mu!lg zur Stellungr:ahn:e des Dekanats zur 
Kooperations"ereinbarung (§ 13); 

7. Empfehlungen und Stellu.r:gnah:::nen i!l sonstigen i\. .. '1-

gelegenheiten des Fachbereichs :Medizin von gnmd
sätzlicher Bedeutung. 

Der Fachoereichscat nimmt die Berichte c.es Dekanats 
entgegen ur::d kann über die Angelege:::fr,eiten des Facnbe
reichs Ausku:.1i't verlangen. 

(2) Die Ärztliche Direktorü-::. ode:- der ii.rztliche Direktor 
und die Kauirr:.än.nische Direkto:--in oder der Kaufn1änni
sch.e Direktor d.es Cniversitätsklinikums :;.1.ehmen an den 
~i~zlmgen des Fachbereichsrats rr:it beratender Stimme 
.eil. 

Artikel III 
tbergangs- und Sc1'..luss::,estim.munge!l 

§ 19 
Übergangsbestir~:mungen 

(1) Bis zur Bildung eines Aufsichtscats und ei!les 
Vorstands werden derer?. Au:i'gaben von einem Grün
dungsrat wah.rgenommen. Der Gründungsrat kann. einen 
vorläufigen Vorstand bestellen. Der Gründungsrat ist, 
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außer in Ane:eleger_:.1ei'.:en. die cier Katur de:- Sac:ie nach 
keiner. .i:\.~fsC1:~o ciulden, ~ur Zi..i vorläu.figen Rege~~:n:gen 
oe:'ugt. § ~ Abs. 5 gilt entspr~che1;-d. pe:11 G:-ü';1du~~s1:at 
gehören je eir:.e Vertreterin oc.e:r: e:;_n vertrete:- c.es _1,Lr:=s
teri:m:s :'ür Scl:ule. Vfisser:scha::t und Forschung und c.es 
Finanz:ni:::üsteriu:.ns, die Re:Ccorin oder der Rektor u:::id 
die Kar..zler:.n oder de:: Kanzler der Unive::sität an. 

(2) Ftil· die Orgar:e des F~_chbereic:i~ 3/Ieö.izin t:-ifft das 
Rektorat c.ie notv:endige:i "Coe:-gangsoes~ir:m::;.ngen. 

(3) Fü:: die Zeit bis zur Durc::i.:ührung der Wah:.en nacl: 
§ 4 Abs. 3 Satz 5 bis 7 wi:!:c. das :.\Iitglieä. nach § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 5 von der r:ach ::l 111 cies Lar.des~ersor:alvertre
tungsgesetzes (LPVG), das Ivfäglied naci1 § 4 Abs. 3 Satz 1 
I~r. ~6 von der nach § 1 LPVG bei:::n "Cniversitätskl:.niku:::n 
geoildeter: Persona: vertret:.cng bena:rL•1.t. 

(4) Für die ir:i ZusamI:::J.er1hang n:it der Rec~tsnachfo~ge 
ur..d deI:::J. Vermögensübergang nach § 1 Aos. 2 una 3 
e::iorder:ichen Rechtshandlungen we·den Abgaben und 
Kosten des Landes :md der seiner Aufsic}it unterstehen
den Körperschaften c.es öf:entlichen Rech'.:s ci.cht e::no
ben. Auslage::.1 v.-erder.. nicht ers'.:attet. 

(5) Der Geschäftsbetrieb der :viec.izinischen Einrich
tungen gil: ab dem l. Jam.:ar 2001 als auf Rechnung der 
.·lnstalt gefüh..rt. 

§ 20 
Wissenscha:tliches Personal 

Das wissenschaftliche Personal verbleibt, auch so,.veit 
es im "Cniversitätsklinikurc. Aufgaben nach § 12 wahr
nim:::nt, bei der "C!liversität. 

§ 21 
Beamten-, A:-beits-

und Ausbild,a:gsverhältnisse 

(1) Das "Cniversitätsklin!.kum übernimmt die unter § 63 
HG fallenden Bearntinr..en und Bearden gemäß § :!.28 
Aos. 3 und 4 BRRG. Die Versorgungslasten für Beamtin
nen und Beamte. die das Universitätsklir..iku:::n i::!l Zusam
menhang rc.it der "Cmbildung vom Land übernimmt, 
we:-den '..L'l.abhängig von der Altersgrenze e~tsprecl:.~nd 
~ 107b des Beamtenversorgur:gsgesetzes zvnsche:::i a.en: 
Land :i.nd dem "Cniversitätskliniku:n verteilt und vom 
Land anteilig erstattet. 

(2) Die unter § 63 HG fallenden Arbeits- und Ausbil
dungsverhältnisse gehen im Rahmen der Gesan1trechts
l'.achfolge nach § 1 Abs. 2 mit dem InkJ:afttreten dieser 
Ve:-ordnung mit allen Rechten lL'l.d Pf.'.ichten auf das 
T:niversitätsklinik;.;.m ü:Jer. Für ci:.e Vordienstzeiten die
ser Beschäftigter.. gil: § 10 Abs. 3 Sat~ 2 e~tsprechep.d. 
Betriebsbedingte Künciigur.gen aus A~la~s aer A_-11sta.:-ts
errich"::mg sind ausgeschlossen. Ei..'le Ana.eri.;.ng a.er ver
tracrsbedingunger: für die \Vohnraumübe::lassung aus 
A1'.lass der i, ... 11staltser::.·ichtung ist nicht zulässig. 

(3) Das Universitätsklinikum ist verpflichtet, m"xer
z-J.glich nach Inkrafttreten dieser Verordnung eine Betei
ligu:-:1gsvereinoarm'.g mit der Verso:-gu~gsanstalt des 
Bur.des i.;.nci cier Lär:der (VBL) fü:: alle nach deren 
Satzung versicneroac·en P...roei'.:neh~'Tierinner: ur..d Aroeit
nenmer zu schließen und die für die Beteiligung erforder
lichen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetz'..l:r:gen zu 
scnafie:::i u!ld zu erhalten. Zi.;. der.. Verbincilichkei'.:en nach 
§ 9 Abs. 3 gehören auch etwaige VerbL'lcilichkeiten 
gegenüber Arbeitnehme:z:innen und Arb~itnenmem ~es 
U1'.iversitätskliniku..111s, die daraus resultieren, dass eme 
Beteiligungsvereinbarung zv.ischen der Versorgungsan
stalt des Bundes und c.er Länder und der!l. Universitäts
klinikum nicht zustancie kommt. Der "Crn.fang der Haf
tung ist höchstens a:if die Höhe der Leistungen (§ 34 der 
VBL-Satzung) bescli..ränkt, die die Arbeitnehme:·ümen 
ur..d Arbeitnehmer im Rali_111en der Pflichtversicherung 
gegenüber der v73L hätten, werm die Beteiiigungsverein
barung zwisci1en dem Universitätsklinikum und der VBL 
zum l. Januar 2001 v:irksam werden würde. Die Sätze 2 
und 3 gelten entsprechend für den Zeitraum zwischen 
dem 31. Dezember 2000 und dem Tag, der auf den Tag der 
rechtsgültigen Unterzeichnung der Beteiligungsverein
banmg folgt. 

§ 22 
Perso:iaiyertretungsrechtlic!le 

Bestir:mrnr:ge::.1 

Die ?erso:r:alvertre::unge:c, die Jugenc.- ui:d A~szubi:
denc.envert·etu:::ig u!ld. die Scbve:·beh:.nderter:vertretu:::.g 
de1· bisl:e:-igen ::Vledizhüsöen Einricl:t-.i!lge:::i bes:enen ois 
zu:::n Abla~f ihre::.· regelmäßigen A.'Titszeit io:·::; § ~4 :\bs. l 
LPVG bleibt unoerüh„rt. Sa'.:z 1 gil: für E::.·sa'.:22-:::iltg,:.eder 
entsprechend. 

§ 23 
v· er,valtungsvorschr::.ften 

Zu::.· Ausiü::i.::ung diese:· Verordnung e:-forderliche Ver
,,,al:un~svorsci:-ifter erläss: das 2vii:iisteriu~'1 fü:- Scb:ule~ 
Wissenschaft und Forsch...::r:g. 

§ 24 

§ 19 tritt am Tage nact. der Verkünc.ung in Kl~aft. I~ 
-C-origen tritt diese Vero:-dnung am l. Januar 2001 1n 
K:-aft. 

Düsse:dorf, den l. Dezen:ber 2000 

Die ~,Iinis~erin 
für Schule. Wissenschaft und Forscnung 

des Landes :--Jordrbein-Westfalen 

Gabriele Behler 

- GV. ::--JRW. 2000 S. 738. 

Bekanntmachung 
der Teilgenehmigungen des Gebietsentwicklungs

planes für den Regierungsbezirk :.Uünster, 
Teilabschnitt i.Vlünsterland 

Vom 25. :Kovember 1998/26. ~ovember 1999 

De:: Bezirksplanungs::at des Regienmgsbezirks :i\'Iüns
ter hat in se1ner Sitz-.ing an 2. Dezember 1996 die 
Aufstellung des Gebietsentwicklungsplanes für_ de:1 Re
gie~ungsoezirk l\Iünster, Teilabschnitt :vlünster.:.and be
schwssen. 

Die noch nicht mit Erlasser.. vom l. DezeI:::J.ber 1997 und 
8. April 1998 genehmigten zeichnerisch~n 1:1nd tE::-:tlicJ:ien 
Darstel2.ungen sowie Erläu:enmgen habe -~eh mit Er.:.ass 
voIIJ. 25. Nover.i.be:· 1998- VI B 1- 60.80 -, c.ie Darstellung 
des Ge,verbe- und Inc.ustr.:ear:siedlungsbereicns „Xe:ien
kirchen" habe ich mit E::lass vor:: 26. r,;m.-ember 1999 - VI 
B 1- 60.80 - gemäß § 16 Abs. 1 des La!1desplanungs&eset
zes in der Fass-.ing der Be~ann'.:raachung vom 29. J-.ir:i 1994 
(GV. NRW. S. 474) zuletzt geär:dert am. 14. Juli 1999 
(GV. XRW. S. 412) i:::n Einvem.ei:J.:::::ien r!lit den fach:.ich 
zuständigen Landesn1.inisterier: ger:ehm:.gt. 

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landes,:,lanungsgesetzes werde::.1 
die in eiern Gebie:sent,,.,-ic1-..lungsolan für den Regierungs
bez:.rk Münster. Teilabschnitt l';Iü..'l.sterland enfoaltenen 
Darstellur:gen :rr.it der Bekar:::.1tn:achung der Genehrr:i
gung Ziele der Raumorc.nung und Landesplanung. 

Der Gebietsent,gicklu!lgspla:1 rnr den Regier-.mgs~e
zirk J.W.nster. Teilabschnitt J.fünsterland wird bei der 
Staatskanzlef (Lanc.espianu!lgsbehörcie) und bei der Be
ziJ:ksregierung ~Iünster (Bezid:splanungsbehö::de) zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung de:· Genehmigung des Gebiets
entwicklungsulanes im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land :--forc.rhein-West::'alen e:-folgt nach § 16 Abs. 2 
Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

, Gem~ß ~ _17 cies Landesplan:mgsgesetzes weise ich auf 
rolgenaes nm: 

E:.ne Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landespla:-:1ungsgesetzes und der aufgrund dieses 



Gesetzes erlassene::.1 Rechtsvorschrii'~er-. bei c.er E:-a:-oei
tu~g -.. ~Ed A-x:stel~:.u:g des Gebietsent,Yick~-.:r:gsp~ar:es ::~r 
ä.er:. Reg:.e:-u::igsbezi:-k :viü::ister, Teilabsc:u:.:.tt l\Iür:ster
~8.:r:ci ist u~beac!lt~ich: "{.ver:!1 sie r:ict.t schrift~ic:h :J.rrte:
Bezeic::n:.u::ig der Ve:-:.e,zu::ig :.:.mer::1ab eiD.es Jahres r:acr_ 
c.:.eser Bekarn::~:::nachu:.1g bei de:- Bezirksregie:·ur:.g ::VIür:.s
ter (Bez:!·~sp:.ar:u:.1gsbe::1ö:-de) gel:e::ic. ger..'lach: ,vorc.e:::i 
ist. Dies gi:.t nicht, wer!n d:.e Vorschriiter:. :.;.'oer die 
Ge::iehnig:.;.:r::.g des Geb:.etse:.1tw·ickl:n:gsp:.ar:es oder cere1: 
Be}-::ar2I1!r..1ac!".!.ü.Tig "'.:--e:-ietzt \~~o:rden sind. 

Düsseiciori, cie::i 22. Noven:ber 2000 

_ Der :.vr~~isterpr~sid~m , . 
des La::ides L,ord:-hen:-Wes::::a!en 

I:::n Auftrag 

Dr. Pietrzerüuk 

- GV. KRW. 2000 S. 74'2. 
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